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in Verbindung mit dem 

Bericht der Bundesregierung über die gesetzlichen Rentenversicherungen, insbesondere über 
deren Finanzlage in den künftigen 15 Kalenderjahren, gemäß §§ 1273 und 579 der 
Reichsversicherungsordnung, § 50 des Angestelltenversicherungsgesetzes und § 71 des 
Reichsknappschaftsgesetzes (Rentenanpassungsbericht 1978) 
- Drucksache 8/1615 - 

Gutachten des Sozialbeirats zu den Anpassungen der Renten aus den gesetzlichen 
Rentenversicherungen und der Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
in den Jahren 1979 bis 1981 sowie zu den Vorausberechnungen der Bundesregierung über die 
Entwicklung der Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherungen von 1978 bis 1992 
- Drucksache 8/1665 - 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Burger, Geisenhofer, Franke, Dr. Zimmermann, Dr. Ritz, 
Röhner, Lemmrich, Katzer, Dr. Jenninger, Braun, Zink, Höpfinger, Frau Krone-Appuhn, Kiechle, 
Hasinger, Schedl, Müller (Remscheid), Müller (Berlin), Dr. Blüm, Frau Karwatzki, Dr. Voss, 
Dr. George, Stutzer, Köster, Krampe, Frau Hürland, Frau Schleicher, Dr. Jobst, Kraus, 
Dr. Hammans, Ziegler, Glos, Biehle, Dr. Schäuble, Dr. Wörner, Spranger, Dr. Althammer, 
Engelsberger, Dr. Rose, Frau Dr. Neumeister, Wawrzik, Link, Neuhaus, Vogt (Düren), Dr. Riedl 
(München), Dr. Laufs, Dr. Becker (Frankfu rt), Gerlach (Obernau), Hartmann, Dr. Probst, 
Dr. Becher (Pullach), Dr. Möller, Lintner, Regenspurger, Breidbach, Susset, Stavenhagen, 
Bühler (Bruchsal), Josten, Schmidhuber, Dr. Wittmann (München) und Genossen 
und der Fraktion der CDU/CSU • 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung der Reichsversicherungsordnung, 
des Angestelltenversicherungsgesetzes und des Reichsknappschaftsgesetzes 
- Drucksache 8/1087 - 
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A. Problem 

I. Rentenanpassung 

1. Erhöhung der Renten aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und der Altersgelder in der Altershilfe für 
Landwirte zum 1. Januar 1979, 1. Januar 1980 und 
1. Januar 1981 mit dem Ziel, die Rentensteigerung an 
das langsamere Wirtschaftswachstum anzugleichen und 
die Einkommenszuwächse bei Rentnern und Erwerbs-
tätigen schneller zu harmonisieren. 

2. Die Zugangsrenten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung sollen künftig jeweils auf demselben Niveau lie-
gen wie die Bestandsrenten. 

3. Es soll Vorsorge für den Fall getroffen werden, daß sich 
die Wirtschaftsentwicklung gegenüber den mittelfristi-
gen Annahmen der Bundesregierung bis zum Jahre 
1982 erheblich verschlechtert. 

4. Anpassung der Geldleistungen aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung entsprechend der Entwicklung der 
Löhne und Gehälter. 

II. Weitere Regelungen 

1. Beteiligung der Versicherten und der Arbeitgeber an 
der langfristigen Konsolidierung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung vom Jahre 1981 an. 

2. Vom Jahre 1982 an soll an die Stelle des bisherigen 
Pauschalbeitrags der gesetzlichen Rentenversicherung 
an die gesetzliche Krankenversicherung für die Kran-
kenversicherung der Rentner ein individueller Beitrag 
des einzelnen Rentners treten, der seine Einkommens-
verhältnisse berücksichtigt. 

3. Die freiwillige Versicherung soll den Erfordernissen des 
Umlageverfahrens in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung mehr angepaßt werden. 

4. Der Versicherungsschutz in der Sozialversicherung bei 
Personen, die nur kurzfristig beschäftigt sind oder eine 
Teilzeitarbeit verrichten, soll durch Herabsetzung der 
Geringfügigkeitsgrenzen für versicherungsfreie Beschäf-
tigungen ausgedehnt werden. 

5. Die Risikobereiche der Bundesanstalt für Arbeit und der 
gesetzlichen Rentenversicherung sollen in den Fällen 
der Leistungsgewährung an Personen, die trotz Minde-
rung ihrer Erwerbsfähigkeit noch dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen, sachgerechter abgegrenzt werden. 

6. Durch eine Herabsetzung der Höchstgrenzen, die beim 
Zusammentreffen von Renten aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung mit Renten aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung von der Summe beider Renten nicht über-
schritten werden dürfen, soll der Entwicklung der Be-
lastungsquote bei den Arbeitnehmereinkommen Rech-
nung getragen werden. 
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7. Zur Vermeidung v un Liquiditätsschwierigkeiten bei ein-
zelnen Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung 
und Rentenversicherun g soll die im Vierten Buch des 
Sozialgesetzbuchs getroffene Regelung über die Fällig-
keit der Beiträge, die noch nicht in Kraft getreten ist, 
geändert werden. 

III. Flexible Altersgrenze für Schwerbehinderte 

Aus sozialen und arbeitsmarktpolitischen Gründen soll der 
Personengruppe der Schwerbehinderten ein vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß ermöglicht werden. 

B. Lösung 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat mit den Stim

-

men  der Ausschußmitglieder der SPD und FDP gegen die Stim-
men der Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion (mit Ausnahme 
von Ziffer I. 4., III.) folgende Lösungen beschlossen: 

I. Rentenanpassung 

1. Die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
und die Altersgelder in der Altershilfe für Landwirte 
werden zum 1. Januar 1979 um 4,5 v. H. und zum 1. Ja-
nuar 1980 und 1. Januar 1981 um jeweils 4 v. H. erhöht. 

2. Die allgemeine Bemessungsgrundlage für die Zugangs-
renten wird künftig so festgesetzt, daß die Zugangsren-
ten sich jeweils auf demselben Niveau befinden wie die 
Bestandsrenten. Vom Jahre 1982 an wird die allge-
meine Bemessungsgrundlage entsprechend der Entwick-
lung der Bruttolöhne und -gehälter fortgeschrieben. 

3. Mit den Rentenanpassungen wird eine befristete Risiko-
absicherungsklausel verbunden, die es ermöglicht, einer 
unvorhersehbaren erheblichen Verschlechterung der 
Wirtschaftsentwicklung gegenüber den mittelfristigen 
Annahmen der Bundesregierung Rechnung zu tragen. 

4. Die Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung werden zum 1. Januar 1979 durch Gesetz um 
6,9 v. H. und in der Folgezeit auf Grund einer in die 
Reichsversicherungsordnung aufzunehmenden Ermäch-
tigung durch Rechtsverordnung der Entwicklung der 
Bruttolöhne und -gehälter angepaßt. 

Die Ausschußmitglieder der CDU/CSU-Fraktion haben 
dieser Regelung zugestimmt. 

II. Weitere Regelungen 

1. Vom 1. Januar 1981 an soll der Beitragssatz in der ge-
setzlichen Rentenversicherung um einen halben Prozent-
punkt erhöht werden, in der Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten also von 18 v. H. auf 
18,5 v. H. Gleichzeitig wird eine Ermächtigung in das 
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Gesetz aufgenommen, die es ermöglicht, den Beitrags-
satz nach Maßgabe der Finanzlage der Rentenversiche-
rung und unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage 
sowie deren voraussichtlicher Entwicklung durch Rechts-
verordnung zeitweise wieder auf bis zu 18 v. H. zu er-
mäßigen. 

2. Die Regelung der Krankenversicherung der Rentner ab 
1982 soll von folgenden Grundsätzen ausgehen: 

— Eine Änderung der Lastenverteilung zwischen der 
gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetz-
lichen Krankenversicherung gegenüber dem gelten-
den Recht soll nicht erfolgen. 

— Die in der Krankenversicherung versicherten Rentner 
erhalten für die Beitragszahlung eine Erhöhung ihrer 
Renten. Dies führt gleichzeitig zur Erhöhung des für 
die Beitragserhebung zur Verfügung stehenden Ren-
tenvolumens; durch eine entsprechende Beitragssatz-
regelung, die berücksichtigt, daß die Rentner keinen 
Krankengeldanspruch haben, soll dieses Ergebnis 
ausgeglichen und die Regelung weitgehend be-
lastungsneutral gestaltet werden. Bei Rentnern, die 
einen Beitragszuschuß zu ihrer Krankenversicherung 
erhalten (privat Versicherte und freiwillig in der ge-
setzlichen Krankenversicherung Versicherte), tritt an 
die Stelle des Zuschusses die Erhöhung der Rente. 

—

Die Festsetzung des Beitragssatzes für die Kranken

-

versicherung der Rentner wird einem besonderen Ge

-

setz vorbehalten, um die weitere Entwicklung bis 
zum Jahre 1982 insbesondere hinsichtlich der von der 
gesetzlichen Krankenversicherung für die Beitrags-
zahlung erfaßbaren Rentenzahlbeträge berücksichti-
gen zu können. 

3. Freiwillige Beiträge sollen für Zeiten ab 1979 dann zu 
dynamischen Renten führen, wenn die Beiträge in einer 
gewissen Regelmäßigkeit entrichtet werden. Diese Re-
gelmäßigkeit wird jeweils dann angenommen, wenn die 
Beiträge in einem Dreijahreszeitraum entrichtet sind, in 
dem in jedem Jahr mindestens soviel Beiträge entrich-
tet sind, daß ihr Betrag zwölf Mindestbeiträgen ent-
spricht. Soweit diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
werden für die freiwilligen Beiträge Leistungen ent-
sprechend den Vorschriften über die Höherversicherung 
berechnet. Für freiwillige Beiträge bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes bleibt es beim geltenden Recht. 

4. Die geltenden Regelungen über Versicherungsfreiheit 
wegen Geringfügigkeit einer Beschäftigung werden wie 
folgt geändert: 

— Hinsichtlich der Höhe des Entgelts tritt anstelle eines 
Fünftels der monatlichen Bezugsgröße ein Sechstel 
der monatlichen Bezugsgröße. Durch eine Übergangs-
regelung wird sichergestellt, daß diese Neuregelung 
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erst wirksam wird, wenn die zur Zeit geltende Ein-
kommensgrenze (390 DM monatlich) erreicht wird. 

— In zeitlicher Hinsicht treten an die Stelle von drei 
Monaten bzw. 75 Arbeitstagen zwei Monate bzw. 50 
Arbeitstage. 

— Eine Beschäftigung, die regelmäßig wenigstens fünf-
zehn Stunden in der Woche ausgeübt wird, soll künf-
tig ohne Rücksicht auf die Höhe des Arbeitsentgelts 
versicherungspflichtig sein. 

5. Beim Zusammentreffen einer Rente wegen Berufsunfä-
higkeit oder Erwerbsunfähigkeit mit Arbeitslosengeld 
soll die Rente künftig unter den im Gesetz im einzelnen 
bezeichneten Voraussetzungen bis zur Höhe des Arbeits-
losengeldes ruhen. Insoweit entfällt die bisherige Rege-
lung, wonach das Arbeitslosengeld neben einer Rente 
wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit ruht. 

6. Die Höchstgrenzen, die beim Zusammentreffen von Ren-
ten, aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit Renten 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung von der Summe 
beider Renten nicht überschritten werden dürfen, wer-
den in der Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten von derzeit 85 v. H. auf 80 v. H. und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung von derzeit 100 
v. H. auf 95 v. H. des maßgeblichen Jahresarbeitsver-
dienstes oder der maßgebenden Rentenbemessungs-
grundlage herabgesetzt. 

7. Die im Vierten Buch des Sozialgesetzbuchs getroffene 
Regelung über die Fälligkeit der Beiträge wird geändert. 
Der noch geltende Rechtszustand, wonach die Regelung 
der Fälligkeit der Beiträge grundsätzlich dem Satzungs-
recht der Einzugsstellen obliegt, wird im wesentlichen 
beibehalten. 

III. Flexible Altersgrenze für Schwerbehinderte 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat bei Stim-
mengleichheit und einer Enthaltung wegen der derzeit 
setzentwurf der Fraktion der CDU/CSU — Drucksache 
8/1087 — abgelehnt. 

C. Alternativen 

der Fraktion der CDU/CSU 

1. Die Rentenanpassung der Bestandsrenten in der gesetz-
lichen Rentenversicherung erfolgt nach dem bisherigen Ren-
tenanpassungsverfahren, d. h. die Bestandsrenten werden 
aus Anlaß der Veränderung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage zum 1. Januar 1979 um 7,2 v. H. erhöht. 

2. Die Berechnung der Zugangsrenten im Jahre 1978 erfolgt 
entsprechend der allgemeinen Bemessungsgrundlage des 
Jahres 1978. 
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3. Das bisherige Anpassungsverfahren der Geldleistungen und 
des Pflegegeldes aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
wird beibehalten. 

4. Die Anpassung der Altersgelder aus der Altershilfe für 
Landwirte erfolgt nach dem bisherigen Rentenanpassungs-
verfahren. 

5. Die Risikoabsicherungsklausel entfällt. 

6. Die im Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, FDP bzw. der 
Bundesregierung enthaltene Neuregelung der Krankenver-
sicherung der Rentner entfällt. Statt dessen wird ein die 
Leistungsfähigkeit der Rentner berücksichtigender Kranken-
versicherungsbeitrag der Rentner eingeführt. 

D. Kosten 

I. Rentenanpassung 
Durch die Rentenanpassungen in den Jahren 1979 bis 1981 
ergeben sich vom 1. Januar 1979 bis 31. Dezember 1981 fol-
gende finanzielle Mehraufwendungen (einschließlich der 
Mehraufwendungen für die Krankenversicherung der Rent-
ner in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten) : 
1. In der gesetzlichen Rentenversicherung 32,4 Mrd. DM 

Davon entfallen auf die 
Rentenversicherung der Arbeiter 	18,6 Mrd. DM 
Rentenversicherung der Angestellten 	11,8 Mrd. DM 
Knappschaftliche Rentenversicherung 	2,0 Mrd. DM 
(Unter Einbezug der Anpassung des Jahres 1982 von 
voraussichtlich 5,9 v. H. erhöht sich die Summe in dem 
Vierjahreszeitraum um 18,7 Mrd. DM auf 51,1 Mrd. DM.) 

2. In der gesetzlichen 
Unfallversicherung 	1 784 Millionen DM 
Davon entfallen auf 
die Berufsgenossenschaften 	1 633 Millionen DM 
die Unfallversicherung 
des Bundes 	87 Millionen DM 
der Länder 	27 Millionen DM 
der Gemeinden 	37 Millionen DM 

3. In der Altershilfe für Landwirte 	557 Millionen DM 
Davon entfallen auf 
Alters- und Waisengelder 	475 Millionen DM 
Landabgaberenten 	82 Millionen DM 

Von den Mehraufwendungen für 
Alters- und Waisengelder gehen 
zu Lasten der Alterskassen 	62 Millionen DM 
des Bundes 	413 Millionen DM 
und für Landabgaberenten zu Lasten 
des Bundes 	82 Millionen DM 
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Die dem Bund entstehenden Aufwendungen sind in der 
Finanzplanung des Bundes bei Hauptgruppe 6 berücksichtigt. 

II. Weitere Regelungen 

1. Durch die Erhöhung des Beitragssatzes um einen halben 
Prozentpunkt auf 18,5 v. H. der beitragspflichtigen Ent-
gelte ab 1. Januar 1981 ergeben sich für die Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten Mehrein-
nahmen in Höhe von 2,9 Mrd. DM im Jahre 1981 und von 
3,6 Mrd. DM im Jahre 1982. 

In der knappschaftlichen Rentenversicherung belaufen 
sich die Mehreinnahmen aus der Beitragserhöhung auf 
24 v. H. im Jahre 1981 auf rd. 48 Millionen DM und im 
Jahre 1982 auf rd. 51 Millionen DM. 

2. Die ab 1982 geltende Regelung der Krankenversicherung 
der Renter soll für die Rentenversicherung und die 
Krankenversicherung belastungsneutral erfolgen. Sie ist 
im einzelnen unter B. II. 2. dargelegt. 

3. Die finanziellen Auswirkungen der Änderungen bei der 
freiwilligen Versicherung lassen sich z. Z. nicht quanti-
fizieren. 

4. Die Neubestimmung der geringfügigen Beschäftigung, 
bei der Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung 
eintritt, führt nach vorsichtigen Schätzungen zu Mehr-
einnahmen von rd. 50 Millionen DM pro Jahr. 

5. Durch das Ruhen von Renten wegen Berufsunfähigkeit 
oder Erwerbsunfähigkeit beim Zusammentreffen mit Ar-
beitslosengeld treten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung Einsparungen in Höhe von insgesamt bis zu rd. 
100 Millionen DM jährlich auf. Bei der Bundesanstalt für 
Arbeit entstehen entsprechende Mehrbelastungen. 

6. Durch die Herabsetzung der Höchstgrenzen beim Zusam-
mentreffen von Renten aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung mit Renten aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ergeben sich in den Jahren 1979 bis 1982 in 
der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten Einsparungen in Höhe von 215 Millionen DM und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung Einsparungen 
in Höhe von 165 Millionen DM. Die Einsparungen in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung würden über § 128 
des Reichsknappschaftsgesetzes zu einer entsprechenden 
Entlastung des Bundeshaushalts führen; allerdings wird 
durch eine Herabsetzung des Erstattungsanspruchs der 
knappschaftlichen Rentenversicherung gegenüber der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
für die Aufwendungen der knappschaftlichen Kranken-
versicherung der Rentner von 27 v. H. auf 25 v. H. dieser 
Aufwendungen die Einsparung in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung — und damit beim Bundeshaushalt 
— in etwa ausgeglichen. 
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7. Die übrigen Regelungen sind z. T. kostenneutral, z. T. mit 
finanziellen Auswirkungen in einer unbedeutenden 
Größenordnung verbunden und lassen sich mangels aus-
reichender statistischer Unterlagen nicht hinreichend be-
stimmen. 

8. Die Maßnahmen nach dem 21. RAG führen in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung, der Altershilfe für Land-
wirte, der Unfallversicherung des Bundes und der Bun-
desanstalt für Arbeit zu Mehrbelastungen der Bundes-
haushalte in den Jahren 1979 bis 1981 von rd. 3,5 Mrd. 
DM (bis 1982 rd. 6,0 Mrd. DM). 

Im Vergleich zur Fortschreibung des bisherigen Rechts-
zustands ergeben sich aufgrund der Neuregelungen des 
21. RAG Entlastungen der Bundeshaushalte für die oben 
genannten Bereiche in Höhe von 2,0 Mrd. DM in den 
Jahren 1979 bis 1981 bzw. 3,1 Mrd. DM in den Jahren 
1939 bis 1982. 

Außer den vorstehend dargestellten Auswirkungen auf die 
Haushalte der Träger der Rentenversicherung, der Bundesan-
stalt für Arbeit, des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
sind weitere Auswirkungen auf öffentliche Haushalte nicht zu 
erwarten. Bund, Länder und Gemeinden werden darüber hin-
aus finanziell entlastet, wenn die Anpassungen in anderen 
Sozialleistungsbereichen in den Jahren 1979 bis 1982 den Rege-
lungen der Rentenversicherung entsprechend vorgenommen 
werden. Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau sind 
nicht zu erwarten. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den von den Fraktionen der SPD, FDP und der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Einundzwanzigsten Gesetzes über die Anpassung der Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie über die Anpassung der Geld-
leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung und der Altersgelder in 
der Altershilfe für Landwirte (Einundzwanzigstes Rentenanpassungsgesetz —

21. RAG) — Drucksachen 8/1601, 8/1734 — in der aus der anliegenden Zu-
sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 

2. den Bericht der Bundesregierung über die gesetzlichen Rentenversicherungen, 
insbesondere über deren Finanzlage in den künftigen 15 Kalenderjahren, 
gemäß §§ 1273 und 579 der Reichsversicherungsordnung, § 50 des Angestell-
tenversicherungsgesetzes und § 71 des Reichsknappschaftsgesetzes (Rentenan-
passungsbericht 1978) — Drucksache 8/1615 — und das Gutachten des Sozial-
beirats zu den Anpassungen der Renten aus den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen und der Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung in den 
Jahren 1979 bis 1981 sowie zu den Vorausberechnungen der Bundesregierung 
über die Entwicklung der Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherungen 
von 1978 bis 1992 — Drucksache 8/1665 — zur Kenntnis zu nehmen; 

3. den von den Abgeordneten Burger, Geisenhofer, Franke, Dr. Zimmermann, 
Dr. Ritz, Röhner, Lemmrich, Katzer, Dr. Jenninger, Braun, Zink, Höpfinger, 
Frau Krone-Appuhn, Kiechle, Hasinger, Schedl, Müller (Remscheid), Müller 
(Berlin), Dr. Blüm, Frau Karwatzki, Dr. Voss, Dr. George, Stutzer, Köster, 
Krampe, Frau Hürland, Frau Schleicher, Dr. Jobst, Kraus, Dr. Hammans, 
Ziegler, Glos, Biehle, Dr. Schäuble, Dr. Wörner, Spranger, Dr. Althammer, 
Engelsberger, Dr. Rose, Frau Dr. Neumeister, Wawrzik, Link, Neuhaus, Vogt 
(Düren), Dr. Riedl (München), Dr. Laufs, Dr. Becker (Frankfurt), Gerlach 
(Obernau), Hartmann, Dr. Probst, Dr. Becher (Pullach), Dr. Möller, Lintner, 
Regenspurger, Breidbach, Susset, Stavenhagen, Bühler (Bruchsal), Josten, 
Schmidhuber, Dr. Wittmann (München) und Genossen und der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
der Reichsversicherungsordnung, des Angestelltenversicherungsgesetzes und 
des Reichsknappschaftsgesetzes — Drucksache 8/1087 — abzulehnen; 

4. die zu den Gesetzentwürfen eingegangenen Eingaben und Petitionen für er-
ledigt zu erklären. 

Bonn, den 10. Mai 1978 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Rappe (Hildesheim) 

Vorsitzender 

Franke 	Glombig 

Berichterstatter 

Schmidt (Kempten) 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Einundzwanzigsten Gesetzes über die Anpassung 
der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie über die 
Anpassung der Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
und der Altersgelder in der Altershilfe für Landwirte 
(Einundzwanzigstes Rentenanpassungsgesetz — 21. RAG) 

—Drucksachen 8/1601, 8/1734 — 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung 
(11. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Einundzwanzigsten Gesetzes über die 
Anpassung der Renten aus der gesetzlichen Renten

-

versicherung sowie über die Anpassung der Geld

-

leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
und der Altersgelder in der Altershilfe für Land

-

wirte (Einundzwanzigstes Rentenanpassungsgesetz 
— 21. RAG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1  
Rentenanpassung 

Erster Abschnitt 

Anpassung der Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

§1 

(1) In der gesetzlichen Rentenversicherung wer-
den aus Anlaß der Veränderung der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage bis zum Jahre 1981 die Ver-
sicherten- und Hinterbliebenenrenten aus Ver-
sicherungsfällen, die 

1. vor dem 1. Januar 1978 eingetreten sind, für 
Bezugszeiten vom 1. Januar 1979 an, 

2. vor dem 1. Januar 1980 eingetreten sind, für 
Bezugszeiten vom 1. Januar 1980 an und 

3. vor dem 1. Januar 1981 eingetreten sind, für 
Bezugszeiten vom 1. Januar 1981 an 

nach Maßgabe der §§ 2 bis 8 dieses Artikels ange-
paßt. Zu den Renten im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 
gehören auch die nach Artikel 2 § 38 Abs. 3 Satz 1 
und 2 des Arbeiterrentenversicherungs-Neurege
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Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Entwurf eines Einundzwanzigsten Gesetzes über die 
Anpassung der Renten aus der gesetzlichen Renten
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versicherung sowie über die Anpassung der Geld
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wirte (Einundzwanzigstes Rentenanpassungsgesetz 
— 21. RAG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Rentenanpassung 

Erster Abschnitt 

Anpassung der Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

§ 1 

unverändert 
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lungsgesetzes und Artikel 2 § 37 Abs. 3 Satz 1 und 
2 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgeset-
zes vom 1. Januar bis 31. Dezember 1978 erhöhten 
Renten. 

(2) Zu den Renten im Sinne des Absatzes 1 ge-
hören die Knappschaftsausgleichsleistung nach § 98 a 
des Reichsknappschaftsgesetzes und die Leistung 
nach den §§ 27 und 28 des Sozialversicherungs-An-
gleichungsgesetzes Saar in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 826-19, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
§ 10 Nr. 3 des Gesetzes vom 24. Juni 1975 (BGBl. I 
S. 1536). 

§2 

(1) Renten, die nach den §§ 1253 ff. der Reichs-
versicherungsordnung, §§ 30 ff. des Angestellten-
versicherungsgesetzes oder §§ 53 ff. des Reichs-
knappschaftsgesetzes berechnet sind, sind so anzu-
passen, daß sich eine Rente ergibt, wie sie sich nach 
Anwendung von § 1255 Abs. 1 letzter Halbsatz der 
Reichsversicherungsordnung, § 32 Abs. 1 letzter 
Halbsatz des Angestelltenversicherungsgesetzes und 
§ 54 Abs. 1 letzter Halbsatz des Reichsknappschafts-
gesetzes sowie der Kürzungs- und Ruhensvorschrif-
ten ergeben würde, wenn die Rente ohne Ände-
rung der übrigen Berechnungsfaktoren unter Zu-
grundelegung der am 1. Januar des jeweiligen Jah-
res geltenden allgemeinen Bemessungsgrundlage be-
rechnet würde; Abweichungen infolge Abrundungen 
sind zulässig. Satz 1 gilt für Versicherungsfälle, die 
in der Zeit vom L Januar bis 30. Juni 1978 einge-
treten sind, mit der Maßgabe, daß als allgemeine 
Bemessungsgrundlage für die Anpassung zum 1. Ja-
nuar 1980 in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten der Betrag von 22 472 Deut-
sche Mark und in der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung der Betrag von 22 712 Deutsche Mark und 
für die Anpassung zum 1. Januar 1981 in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
der Betrag von 23 146 Deutsche Mark und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung der Betrag 
von 23 393 Deutsche Mark zugrunde gelegt wird. 
§ 1282 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung, § 59 
Abs. 2 des Angestelltenversicherungsgesetzes oder 
§ 79 Abs. 2 des Reichsknappschaftsgesetzes gilt 
nicht in den Fällen, in denen die §§ 1278 und 1279 
der Reichsversicherungsordnung, §§ 55 und 56 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes oder §§ 75 und 
76 des Reichsknappschaftsgesetzes angewendet wor-
den sind. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Renten, bei denen § 1253 
Abs. 2 Satz 5 allein oder in Verbindung mit § 1254 
Abs. 2 Satz 2, § 1268 Abs. 2 Satz 2, § 1290 Abs. 3 
Satz 3 letzter Halbsatz allein oder in Verbindung 
mit § 1265 a Abs. 3 Satz 2 letzter Halbsatz, § 1304 a 
Abs. 4 der Reichsversicherungsordnung, § 30 Abs. 2 
Satz 5 allein oder in Verbindung mit § 31 Abs. 2 
Satz 2, § 45 Abs. 2 Satz 2, § 67 Abs. 3 Satz 3 letzter 
Halbsatz allein oder in Verbindung mit § 42 a Abs. 3 
Satz 2 letzter Halbsatz, § 83 a Abs. 4 des Angestell
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tenversicherungsgesetzes, § 53 Abs. 3 Satz 5 allein 
oder in Verbindung mit § 53 Abs. 5 Satz 2, § 69 
Abs. 2 Satz 2, § 82 Abs. 3 Satz 3 letzter Halbsatz 
allein oder in Verbindung mit § 65 a Abs. 3 Satz 2 
letzter Halbsatz, § 96 a Abs. 4 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes, Artikel 2 § 38 Abs. 3 Satz 4 zweiter 
Halbsatz des Arbeiterrentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes oder Artikel 2 § 37 Abs. 3 Satz 4 
zweiter Halbsatz des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes angewendet worden ist. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für Renten der 
knappschaftlichen Rentenversicherung, die nach Ar-
tikel 2 § 24 Abs. 5 des Knappschaftrentenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes gezahlt werden. 

§3 

(1) Renten nach Artikel 2 §§ 32 bis 35 des 
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 
und Artikel 2 §§ 31 bis 34 des Angestelltenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes sind so anzupassen, 
daß sich eine Rente ergibt, wie sie sich nach An-
wendung der Ruhensvorschriften ergeben würde, 
wenn die Rente erneut umgestellt und dabei vor 
Anwendung der Ruhensvorschriften der ungekürzte 
Betrag der Versichertenrente ohne Kinderzuschuß 
für jedes Kind und ohne Steigerungsbeträge aus Bei-
trägen der Höherversicherung, der Witwen- und 
Witwerrente ohne Steigerungsbeträge aus Beiträ-
gen der Höherversicherung sowie der Waisenrente 
nach Abzug des Betrages in Höhe des Kinderzu-
schusses im Jahre 1957 für Bezugszeiten vom 1. Ja-
nuar 1979 an mit 4,9213, für Bezugszeiten vom 1. Ja-
nuar 1980 an mit 5,1182 und für Bezugszeiten vom 
1. Januar 1981 an mit 5,3228 vervielfältigt und der 
Kinderzuschuß für jedes Kind in der ab 1. Juli 1977 
maßgebenden Höhe, die Steigerungsbeträge aus Bei-
trägen der Höherversicherung und bei Waisenren-
ten für Halbwaisen der Betrag in Höhe des ab 
1. Juli 1977 maßgebenden Kinderzuschusses sowie 
bei Waisenrenten für Vollwaisen der Betrag in Höhe 
von einem Einhundertzwanzigstel der bei der An-
passung nach § 2 Abs. 1 dieses Artikels zugrunde 
zu legenden allgemeinen Bemessungsgrundlage hin-
zugefügt würden; Abweichungen infolge Abrundun-
gen sind zulässig. § 2 Abs. 1 Satz 3 dieses Artikels 
ist anzuwenden. 

(2) Artikel 2 § 34 des Arbeiterrentenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes und Artikel 2 § 33 
des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgeset-
zes sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß an 
Stelle der in diesen Vorschriften genannten Werte 
die Werte der Anlage zu dieser Vorschrift zu-
grunde zu legen sind. 

(3) Die Verordnung über die Anwendung der Ru-
hensvorschriften der Reichsversicherungsordnung 
und des Angestelltenversicherungsgesetzes auf um-
zustellende Renten der Rentenversicherungen der 
Arbeiter und Angestellten in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 8232-4-1- veröf-
fentlichten bereinigten Fassung findet mit der Maß
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gabe Anwendung, daß in § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 
der Verordnung an die Stelle des Betrags von 7 650 
Deutsche Mark für Bezugszeiten vom 1. Januar 1979 
an der Betrag von 35 815,60 Deutsche Mark, für Be-
zugszeiten vom 1. Januar 1980 an der Betrag von 
37 248,70 Deutsche Mark und für Bezugszeiten vom 
1. Januar 1981 an der Betrag von 38 737,90 Deutsche 
Mark, in § 3 Abs. 1 der Verordnung an die Stelle 
des Betrags von 171,60 Deutsche Mark für Bezugs-
zeiten vom 1. Januar 1979 an der Betrag von 844,50 
Deutsche Mark, für Bezugszeiten vom 1. Januar 
1980 an der Betrag von 878,30 Deutsche Mark und 
für Bezugszeiten vom 1. Januar 1981 an der Betrag 
von 913,40 Deutsche Mark, an die Stelle des Be-
trags von 471,60 Deutsche Mark für Bezugszeiten 
vom 1. Januar 1979 an der Betrag von 2 320,90 
Deutsche Mark, für Bezugszeiten vom 1. Januar 1980 
an der Betrag von 2 413,80 Deutsche Mark und für 
Bezugszeiten vom 1. Januar 1981 an der Betrag von 
2 510,30 Deutsche Mark und in § 3 Abs. 2 der Ver-
ordnung an die Stelle des Betrags von 4 281 Deut-
sche Mark für Bezugszeiten vom 1. Januar 1979 an 
der Betrag von 21 068 Deutsche Mark, für Bezugs-
zeiten vom 1. Januar 1980 an der Betrag von 21 911 
Deutsche Mark und für Bezugszeiten vom 1. Januar 
1981 an der Betrag von 22 787 Deutsche Mark tritt. 

§4 

(1) Die übrigen Renten sind so anzupassen, daß 
sich eine Rente ergibt, wie sie sich ergeben würde, 
wenn der nach § 5 dieses Artikels zu ermittelnde 
Anpassungsbetrag für Bezugszeiten vom 1. Januar 
1979 an mit 1,045 und für Bezugszeiten vom 1. Ja-
nuar 1980 und 1. Januar 1981 an jeweils mit 1,04 
vervielfältigt und der Kinderzuschuß für jedes Kind 
in der ab 1. Juli 1977 maßgebenden Höhe sowie bei 
Waisenrenten für Halbwaisen der Betrag in Höhe 
dieses Kinderzuschusses und bei Waisenrenten für 
Vollwaisen der Betrag in Höhe von einem Einhun-
dertzwanzigstel der bei der Anpassung nach § 2 
Abs. 1 dieses Artikels zugrunde zu legenden allge-
meinen Bemessungsgrundlage hinzugefügt würde; 
Abweichungen infolge Abrundungen sind zulässig. 
Bei Renten, die auf einem in der Zeit vom 1. Januar 
bis 30. Juni 1978 eingetretenen Versicherungsfall be-
ruhen, tritt an die Stelle des Faktors 1,04 bei der 
Anpassung zum 1. Januar 1981 der Faktor 1,03. Bei 
Waisenrenten auf Grund von Versicherungsfällen, 
die nach dem 31. Dezember 1977 eingetreten sind, 
tritt in den Fällen des § 1269 Satz 4 der Reichsver-
sicherungsordnung, § 46 Satz 4 des Angestellten-
versicherungsgesetzes und des § 69 Abs. 6 Satz 4 
des Reichsknappschaftsgesetzes an Stelle des nach 
Satz 1 den Waisenrenten hinzuzufügenden Betrags 
die Hälfte dieses Betrags. Die Steigerungsbeträge 
aus Beiträgen der Höherversicherung bleiben un-
berührt. § 2 Abs. 1 Satz 3 dieses Artikels findet An-
wendung. 

(2) Renten nach Absatz 1, die mit einer Rente aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung zusammentref-
fen und auf die die §§ 1278 und 1279 der Reichsver
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sicherungsordnung, §§ 55 und 56 des Angestellten-
versicherungsgesetzes oder §§ 75 und 76 des Reichs-
knappschaftsgesetzes anzuwenden sind, sind so 
anzupassen, daß sie mindestens den Betrag errei-
chen, der sich ergibt 

a) bei Renten aus Versicherungsfällen nach dem 
31. Dezember 1956 und bei Renten mit Leistun-
gen oder Leistungsanteilen aus der knappschaft-
lichen Rentenversicherung, wenn sie nach § 2 
dieses Artikels, 

b) bei den übrigen Renten aus Versicherungsfällen 
vor dem 1. Januar 1957, wenn sie nach § 3 dieses 
Artikels angepaßt würden. 

§ 5 

(1) Anpassungsbetrag ist in den Fällen des § 4 
dieses Artikels der Rentenzahlbetrag für den Monat 
Januar des jeweiligen Anpassungsjahrs ohne Kin-
derzuschuß für jedes Kind und ohne Steigerungs-
beträge aus Beiträgen der Höherversicherung; bei 
Waisenrenten ist Anpassungsbetrag der Rentenzahl-
betrag nach Abzug des Erhöhungsbetrags nach 
§ 1269 Satz 3 und 4 der Reichsversicherungsord-
nung, § 46 Satz 3 und 4 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes und § 69 Abs. 6 Satz 3 und 4 des 
Reichsknappschaftsgesetzes. Ergibt sich bei erneuter 
Prüfung, daß die Rente unrichtig festgestellt, um-
gestellt oder nach Maßgabe der vorangegangenen 
Rentenanpassungsgesetze angepaßt worden ist, tritt 
an die Stelle des Rentenzahlbetrags im Sinne des 
Satzes 1 der Betrag, der sich nach erneuter An-
wendung der Vorschriften über die Feststellung, 
Umstellung und Anpassung als Rentenzahlbetrag für 
den nach Satz 1 maßgebenden Monat ergeben würde. 

(2) In den Fällen, in denen für den nach Absatz 1 
Satz 1 maßgebenden Monat keine Rente gezahlt 
worden ist oder sich der Zahlbetrag der Rente nach 
dem Tag vor Beginn dieses Monats ändert, tritt an 
die Stelle des Rentenzahlbetrags im Sinne des Ab-
satzes 1 der Betrag, der für diesen Monat zu zahlen 
gewesen wäre, wenn die Voraussetzungen für die 
Erfüllung des Anspruchs damals bestanden hätten. 

§ 6 

(1) Bei Renten aus der Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten, die nach § 4 dieses 
Artikels angepaßt werden, findet Artikel 2 § 34 des 
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 
oder Artikel 2 § 33 des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes unter Zugrundelegung der 
Werte nach § 3 Abs. 2 dieses Artikels Anwendung. 

(2) Versichertenrenten der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung ohne Kinderzuschuß und ohne 
Leistungszuschlag, die nach § 4 dieses Artikels an-
gepaßt werden, dürfen die für den Versicherten 
maßgebende Rentenbemessungsgrundlage nicht 
iiberschreiten. Satz 1 gilt bei Hinterbliebenenrenten 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der für den Ver

-
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sicherten maßgebenden Rentenbemessungsgrund-
lage bei den Renten nach den §§ 64, 65 und 66 des 
Reichsknappschaftsgeseizes sechs Zehntel, bei Ren-
ten an Halbwaisen ein Zehntel und bei Renten an 
Vollwaisen ein Fünftel der für den Versicherten 
maßgebenden Rentenbemessungsgrundlage tritt. 

(3) Versichertenrenten ohne Kinderzuschuß und 
ohne Leistungszuschlag sowie Hinterbliebenenren-
ten aus Versicherungsfällen nach dem 31. Dezember 
1956, die mit einer Rente aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung zusammentreffen und nach § 4 die-
ses Artikels angepaßt werden, dürfen zusammen die 
in den §§ 1278 und 1279 der Reichsversicherungsord-
nung, §§ 55 und 56 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes oder die in den §§ 75 und 76 des Reichs-
knappschaftsgesetzes genannten Grenzbeträge, die 
bei der Berechnung der Renten nach § 2 dieses Ar-
tikels zu berücksichtigen sind, nicht überschreiten. 
Satz 1 gilt auch für Renten aus Versicherungsfällen 
vor dem 1. Januar 1957, wenn Leistungen oder Lei-
stungsanteile aus der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung zu gewähren sind. 

(4) Die übrigen Renten aus Versicherungsfällen 
vor dem 1. Januar 1957, die mit einer Rente aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung zusammentreffen 
und nach § 4 dieses Artikels angepaßt werden, dür-
fen zusammen die in den §§ 1278 und 1279 der 
Reichsversicherungsordnung oder die in den §§ 55 
und 56 des Angestelltenversicherungsgesetzes ge-
nannten Grenzbeträge, die bei der Berechnung der 
Rente nach § 3 dieses Artikels zu berücksichtigen 
sind, nicht überschreiten. 

§ 7 

Leistungen nach den §§ 27 und 28 des Sozialver-
sicherungs-Angleichungsgesetzes Saar sind so anzu-
passen, daß sich ein Zahlbetrag ergibt, wie er sich 
bei Anwendung des Saarländischen Gesetzes Nr. 345 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 
1953 (Amtsblatt des Saarlandes S. 520) und der Vor-
schriften dieses Gesetzes unter Zugrundelegung der 
bisherigen Versicherungszeiten ergeben würde. 

§ 8 

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten im 
Saarland unter Berücksichtigung der Fassung, in 
der die in den §§ 1 bis 7 dieses Artikels aufgeführ-
ten Vorschriften im Saarland anzuwenden sind, und 
zwar auch für Renten, die nach Artikel 2 § 15 des 
Gesetzes Nr. 591 zur Einführung des Arbeiterren-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes im Saarland 
vom 13. Juli 1957 (Amtsblatt des Saarlandes S. 779), 
Artikel 2 § 17 des Gesetzes Nr. 590 zur Einführung 
des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgeset-
zes im Saarland vom 13. Juli 1957 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 789) und Artikel 4 § 9 des Gesetzes 
Nr. 635 zur Einführung des Reichsknappschaftsgeset-
zes und des Knappschaftsrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes im Saarland vom 18. Juni 1958 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1099) gewährt werden. 
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Zweiter Abschnitt 

Anpassung der Geldleistungen 
und des Pflegegeldes 

aus der gesetzlichen Unfallversicherung 

§9 

(1) In der gesetzlichen Unfallversicherung werden 
aus Anlaß der Veränderung der durchschnittlichen 
Bruttolohn- und -gehaltssumme 

1. die vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geld-
leistungen für Unfälle, die 

a) im Jahre 1976 oder früher eingetreten sind, 
für Bezugszeiten vom 1. Januar 1979 an, 

b) im Jahre 1977 oder früher eingetreten sind, 
für Bezugszeiten vom 1. Januar 1980 an und 

c) im Jahre 1978 oder früher eingetreten sind, 
für Bezugszeiten vom 1. Januar 1981 an 

und 

2. das Pflegegeld für Bezugszeiten vom 1. Januar 
1979 an nach Maßgabe der §§ 10 und 11 dieses 
Artikels angepaßt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 
soweit die Geldleistungen in der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung nach einem durchschnitt-
lichen Jahresarbeitsverdienst berechnet sind, 

soweit die Geldleistungen in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 1 Buchstabe a auf Grund des § 13 Abs. 2 
des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes und in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstaben b und c 
auf Grund des § 13 Abs. 2 dieses Artikels gewährt 
werden. 

(3) Als Geldleistung im Sinne des Absatzes 1 
gilt auch eine Leistung nach § 27 des Sozialversiche-
rungs-Angleichungsgesetzes Saar, die von einem 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu ge-
währen ist. 

(4) In den Fällen der §§ 565 und 566 der Reichs-
versicherungsordnung in der Fassung des Sechsten 
Gesetzes über Änderungen in der Unfallversiche-
rung vom 9. März 1942 (RGBl. I S. 107) und in 
den Fällen des § 573 Abs. 1 und des § 577 der 
Reichsversicherungsordnung in der Fassung des Un-
fallversicherungs-Neuregelungsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
8231-16, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Artikel 2 § 4 des Gesetzes vom 
28. Juli 1969 (BGBl. I S. 956), gilt als Unfalljahr das 
Jahr, für das der Jahresarbeitsverdienst zuletzt fest-
gelegt worden ist. 

§ 10 

(1) Die Geldleistungen werden in der Weise an-
gepaßt, daß sie in den Fällen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a nach einem mit 1,045 und in den Fällen 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

Zweiter Abschnitt 

Anpassung der Geldleistungen 
und des Pflegegeldes 

aus der gesetzlichen Unfallversicherung 

§ 9 

(1) In der gesetzlichen Unfallversicherung wer-
den aus Anlaß der Veränderung der durchschnitt-
lichen Bruttolohn- und -gehaltssumme zwischen den 
Kalenderjahren 1976 und 1977 die vom Jahres-
arbeitsverdienst abhängigen Geldleistungen für Un-
fälle, die im Jahre 1976 oder früher eingetreten 
sind, und das Pflegegeld für Bezugszeiten vom 1. Ja-
nuar 1979 an nach Maßgabe der §§ 10 und 11 die-
ses Artikels angepaßt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 

soweit die Geldleistungen in der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung nach einem durchschnitt-
lichen Jahresarbeitsverdienst berechnet sind, 

soweit die Geldleistungen auf Grund des § 13 Abs. 2 
des Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes gewährt 
werden. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

§ 10 

(1) Die Geldleistungen werden in der Weise an-
gepaßt, daß sie nach einem mit 1,069 vervielfältigten 
Jahresarbeitsverdienst berechnet werden. Für die 
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des § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben b und c jeweils 
nach einem mit 1,04 vervielfältigten Jahresarbeits-
verdienst berechnet werden. Für die nach § 27 des 
Soziaiversicherungs-Angleichungsgesetzes Saar zu 
gewährenden Geldleistungen gilt als Jahresarbeits-
verdienst der Betrag, der ohne eine Kürzung nach § 9 
des Saarländischen Gesetzes Nr. 345 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. Juli 1953 (Amtsblatt 
des Saarlandes S. 520) der Geldleistung zugrunde 
liegt. 

(2) Das Pflegegeld wird in der Weise angepaßt, 
daß der für Januar 1979 zu zahlende Betrag mit 
1,045 und der für Januar 1980 und Januar 1981 zu 
zahlende Betrag jeweils mit 1,04 zu vervielfältigen 
ist. 

§ 11 

Der vervielfältigte Jahresarbeitsverdienst darf 
den Betrag von 36 000 Deutsche Mark nicht über-
steigen, es sei denn, daß gemäß § 575 Abs. 2 Satz 2 
und 3 der Reichsversicherungsordnung ein höherer 
Betrag bestimmt worden ist. In diesem Fall tritt an 
die Stelle des Betrags von 36 000 Deutsche Mark 
der höhere Betrag. 

Dritter Abschnitt 
Anpassung der Altersgelder 

in der Altershilfe für Landwirte 

§ 12 

In der Altershilfe für Landwirte werden entspre-
chend der Veränderung der Renten in der Renten-
versicherung der Arbeiter bis zum Jahre 1981 die 
in § 4 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über eine Alters-
hilfe für Landwirte in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1448), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 § 16 des Gesetzes 
vom 27. Juni 1977 (BGBl. I S. 1040, 1744), bezeichne-
ten monatlichen Altersgelder vom 1. Januar 1979 an 
auf 416,00 Deutsche Mark, vom 1. Januar 1980 an 
auf 432,70 Deutsche Mark und vom 1. Januar 1981 an 
auf 450,10 Deutsche Mark für den verheirateten Be-
rechtigten sowie vom 1. Januar 1979 an auf 277,60 
Deutsche Mark, vom 1. Januar 1980 an  auf 288,70 
Deutsche Mark und vom 1. Januar 1981 an auf 
300,30 Deutsche Mark für den unverheirateten Be-
rechtigten festgesetzt. 

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 13 

(1) Renten aus der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten, die nach den §§ 2 und 3 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

nach § 27 des Sozialversicherungs-Angleichungsge-
setzes Saar zu gewährenden Geldleistungen gilt als 
Jahresarbeitsverdienst der Betrag, der ohne eine 
Kürzung nach § 9 des Saarländischen Gesetzes 
Nr. 345 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juli 1953 (Amtsblatt des Saarlandes S. 520) der 
Geldleistung zugrunde liegt. 

(2) Das Pflegegeld wird in der Weise angepaßt, 
daß der für Januar 1979 zu zahlende Betrag mit 1,069 
zu vervielfältigen ist. 

§ 11 

unverändert 

Dritter Abschnitt 
Anpassung der Altersgelder 

in der Altershilfe für Landwirte 

§ 12 

unverändert 

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 13 

unverändert 
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dieses Artikels anzupassen sind, Renten mit Lei-
stungen oder Leistungsanteilen aus der knappschaft-
lichen Rentenversicherung, Renten nach Artikel 2 
§ 42 des Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes und Artikel 2 § 41 des Angestelltenver-
sicherungs-Neuregelungsgesetzes und die in § 2 
Abs. 2 dieses Artikels genannten Renten, die mit 
einer Rente aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung zusammentreffen, dürfen nach Anwendung der 
§§ 1278 und 1279 der Reichsversicherungsordnung, 
§§ 55 und 56 des Angestelltenversicherungsgesetzes 
und §§ 75 und 76 des Reichsknappschaftsgesetzes 
zusammen mit der Rente aus der Unfallversicherung 
den Betrag nicht unterschreiten, der als Summe die-
ser Renten für Dezember 1963 gezahlt worden ist; 
Kinderzuschüsse und Kinderzulagen bleiben unbe-
rücksichtigt. Satz 1 gilt auch in den Fällen des § 1282 
Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung, § 59 Abs. 1 
des Angestelltenversicherungsgesetzes und § 79 
Abs. 1 des Reichsknappschaftsgesetzes. Ergibt in den 
übrigen Fällen die Anpassung nach dem Ersten Ab-
schnitt dieses Artikels keinen höheren als den bis-
herigen Zahlbetrag, ist dieser weiterzuzahlen. 

(2) Ist eine Geldleistung aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung, die auf Grund der bisherigen ge-
setzlichen Vorschriften festgestellt worden ist oder 
hätte festgestellt werden müssen, höher, als sie bei 
der Anpassung nach dem Zweiten Abschnitt dieses 
Artikels sein würde, ist dem Berechtigten die höhere 
Leistung zu gewähren. 

§ 14 

(1) Ergibt eine spätere Überprüfung, daß die An-
passung fehlerhaft ist, ist sie zu berichtigen. Die 
Leistung ist in ihrer bisherigen Höhe bis zum Ab-
lauf des Monats zu gewähren, in dem die Berichti-
gung erfolgt. Eine Rückforderung überzahlter Be-
träge findet nicht statt. Die Berichtigung ist nur 
innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt, von dem 
an die Anpassung der Leistung nach diesem Gesetz 
wirksam wird, zulässig. 

(2) Die §§ 627 und 1300 der Reichsversicherungs-
ordnung, § 79 des Angestelltenversicherungsgeset-
zes und § 93 Abs. 1 des Reichsknappschaftsgesetzes 
bleiben unberührt. 

Fünfter Abschnitt 
Änderung der Reichsversicherungsordnung 

und des Gesetzes über eine Altershilfe 
für Landwirte 

§ 15 

§ 558 Abs. 3 Satz 1 der Reichsversicherungsord-
nung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 820-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge

-

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§ 14 

unverändert 

Fünfter Abschnitt 

Änderung des Gesetzes über eine Altershilfe 
für Landwirte 

§ 15 

entfällt 
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sctzes vom 12. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2537, 
3187), erhält folgende Fassung: 

„Statt der Pflege kann ein monatliches Pflegegeld 
im Jahre 1979 zwischen 303 Deutsche Mark und 
1 208 Deutsche Mark, im Jahre 1980 zwischen 315 
Deutsche Mark und 1 256 Deutsche Mark und vom 
1. Januar 1981 an zwischen 328 Deutsche Mark und 
1 306 Deutsche Mark gewährt werden." 

§ 16 

§ 4 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über eine Alters-
hilfe für Landwirte erhält folgende Fassung: 

„Das Altersgeld und das vorzeitige Altersgeld be-
tragen für den verheirateten Berechtigten vom 1. Ja-
nuar 1979 an 416,00 Deutsche Mark, vom 1. Januar 
1980 an 432,70 Deutsche Mark und vom 1. Januar 
1981 an 450,10 Deutsche Mark sowie für den unver-
heirateten Berechtigten vom 1. Januar 1979 an 
277,60 Deutsche Mark, vom 1. Januar 1980 an 
288,70 Deutsche Mark und vom 1. Januar 1981 an 
300,30 Deutsche Mark monatlich." 

Sechster Abschnitt 

§ 17 

(1) Bleibt die Entwicklung der durchschnittlichen 
Arbeitnehmereinkommen in zwei aufeinanderfolgen-
den Kalenderjahren je um mehr als ein Viertel hin-
ter den Annahmen der mittelfristigen Wirtschafts-
projektion der Bundesregierung für die Jahre 1978 
bis 1982 zurück oder unterschreitet die Zahl der ver-
sicherungspflichtig Beschäftigten oder überschrei-
tet die Zahl der Rentenempfänger die Annahmen des 
Rentenanpassungsberichts 1978 für den gleichen 
Zeitraum wesentlich, hat die Bundesregierung den 
gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnah-
men bei den Einnahmen oder den Ausgaben oder 
bei beiden zusammen vorzuschlagen. Dabei ist die 
Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
die Veränderung des Einkommens je Arbeitnehmer 
und die Entwicklung der Finanzlage der gesetzlichen 
Rentenversicherung, wie sie sich unter Beachtung 
des in § 1385 Abs. 1 Satz 1 der Reichsversicherungs-
ordnung, § 112 Abs. 1 Satz 1 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes und § 130 Abs. 1 Satz 1 des 
Reichsknappschaftsgesetzes festgelegten Beitragssat-
zes ergibt, zu berücksichtigen. 

(2) Absatz 1 gilt bis zur Neuregelung der Hinter-
bliebenenrenten entsprechend dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 12. März 1975 (BGBl. I 
S. 748) . 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§ 16 

unverändert 

Sechster Abschnitt 

§ 17 

unverändert 
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Anlage zu Artikel 1 § 3 

Höchstgrenzen nach Artikel 2 § 34 des Arbeiter-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und Ar-
tikel 2 § 33 des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes 

Bei einer 
Versicherungsdauer 
von ... Jahren 

Versicher

-

tenrenten 
DM/Monat 

Witwen

-

und Witwer

-

DM//Monat 

a) für Bezugszeiten vom 1. Januar 1979 an 

50 und mehr 2 633,50 1 580,10 

49 2 580,90 1 548,50 

48 2 528,20 1 516,90 

47 2 475,50 1 485,30 

46 2 422,90 1 453,70 

45 2 370,20 1 422,10 

44 2 317,50 1 390,50 
43 2 264,90 1 358,90 

42 2 212,20 1 327,30 
41 2 159,50 1 295,70 
40 und weniger 2 106,80 1 264,10 

b) für Bezugszeiten vom 1. Januar 1980 an 

50 und mehr 2 738,90 1 643,40 

49 2 684,10 1 610,50 
48 2 629,40 1 577,60 
47 2 574,60 1 544,80 
46 2 519,80 1 511,90 

45 2 465,00 1 479,00 

44 2 410,30 1 446,20 
43 2 355,50 1 413,30 

42 2 300,70 1 380,40 
41 2 245,90 1 347,60 
40 und weniger 2 191,10 1 314,70 

c) für Bezugszeiten vom 1. Januar 1981 an 

50 und mehr 2 848,40 1 709,10 
49 2 791,50 1 674,90 
48 2 734,50 1 640,70 
47 2 677,50 1 606,50 
46 2 620,60 1 572,30 

45 2 563,60 1 538,20 
44 2 506,60 1 504,00 
43 2 449,60 1 469,80 
42 2 392,70 1 435,60 
41 2 335,70 1 401,40 
40 und weniger 2 278,70 1 367,30 
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Artikel 2 
Änderung von Vorschriften 

in anderen Gesetzen 

§ 1 
Änderung der Reichsversicherungsordnung 

Die Reichsversicherungsordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 180 Abs. 4 wird in Satz 1 die Zahl „150." 
durch die Zahl „180." ersetzt. 

2. In § 205 werden in Absatz 1 Satz 1 und in Ab-
satz 3 Satz 1 die Worte „ein Fünftel der monat-
lichen Bezugsgröße" jeweils durch die Worte 
„ein Sechstel der monatlichen Bezugsgröße" er-
setzt. 

3. § 321 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„ 3. Höhe und Fälligkeit der Beiträge sowie Zah

-

lung von Vorschüssen auf die Beiträge," 

Beschlüsse des  11  Ausschusses 

Artikel 2 

Änderung von Vorschriften 
in anderen Gesetzen 

 

§ 1 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

Die Reichsversicherungsordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

3a. In § 558 Abs. 3 wird der Satz 1 durch folgende 
Sätze ersetzt: 

„Statt der Pflege kann ein Pflegegeld ge-
währt werden. Es beträgt im Jahre 1979 zwischen 
310 Deutsche Mark und 1 236 Deutsche Mark mo-
natlich. Diese Beträge werden zum 1. Januar 
jeden Jahres entsprechend der Anpassung des 
laufenden Pflegegeldes nach j 579 erhöht. Der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
setzt die neuen Mindest- und Höchstbeträge 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates fest." 

3b. § 579 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

„(1) Vom 1. Januar jeden Jahres an werden 
die vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen 
Geldleistungen für Unfälle, die vor Beginn des 
zweiten vor diesem Zeitpunkt liegenden Kalen-
derjahres eingetreten sind, und das Pflegegeld 
der Veränderung der durchschnittlichen Brutto-
lohn- und -gehaltssumme angepaßt. 

(2) Die Geldleistungen werden in der Weise 
angepaßt, daß sie nach einem mit dem Anpas-
sungsfaktor vervielfältigten Jahresarbeitsver-
dienst berechnet werden. Der Anpassungsfaktor 
ist das Verhältnis der durchschnittlichen Brutto-
lohn- und -gehaltssumme des zweiten zu der des 
dritten vor dem Anpassungszeitpunkt liegenden 
Kalenderjahres. Der Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung stellt den Anpassungsfaktor 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates fest. Artikel 1 § 9 Abs. 2 bis 4, 
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4. In § 583 wird der Absatz 9 gestrichen. 

5. Nach § 1255 a wird folgender § 1255 b eingefügt: 

„§ 1255 b 

(1) Freiwillige Beiträge werden bei der Er-
mittlung der für den Versicherten maßgebenden 
Rentenbemessungsgrundlage und der Anzahl der 
anrechnungsfähigen Versicherungsjahre nur be-
rücksichtigt, wenn sie für einen zusammenhän-
genden Zeitraum von drei Kalenderjahren ent-
richtet sind, von denen jedes Kalenderjahr mit 
freiwilligen Beiträgen belegt ist, deren Gesamt-
betrag wenigstens zwölf Beiträgen nach der nied-
rigsten monatlichen Beitragsberechnungsgrund-
lage (Mindestbeiträge) entspricht. Ein Kalender-
jahr, 

— das ganz oder teilweise mit Pflichtbeiträgen, 
Ersatzzeiten (§ 1251 Abs. 1) oder Ausfallzei-
ten (§ 1259 Abs. 1) belegt ist oder 

— in das eine bisher angerechnete Zurechnungs-
zeit fällt oder 

— in dem der Versicherte das 16. Lebensjahr 
vollendet hat oder 

— in dem der Versicherungsfall eingetreten ist, 
gilt mit freiwilligen Beiträgen in dem in Satz 1 
genannten Umfang als belegt. § 1255 Abs. 7 
Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Freiwillige Beiträge, die nach Absatz 1 un-
berücksichtigt bleiben, gelten bei der Berechnung 
und Anpassung der Versicherten- und Hinter-
bliebenenrente als Beiträge der Höherversiche-
rung." 

6. In § 1279 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Trifft eine Waisenrente aus der Renten-
versicherung der Arbeiter mit einer Waisen-
rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung zu-
sammen, wird der vom Träger der Rentenver-
sicherung der Arbeiter zu zahlende Rentenbetrag 
vom Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
erstattet." 

7. § 1283 erhält folgende Fassung: 

„§ 1283 

Trifft eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit mit einem Arbeitslosengeld 
zusammen, ruht die Rente bis zur Höhe des Ar-
beitslosengeldes für den Zeitraum, für den beide 
Leistungen zu gewähren sind, soweit nicht das 
Arbeitslosengeld nach § 118 Abs 1 Satz 1 Nr. 3 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§§ 10, 11, 13 Abs. 2 und § 14 des Einundzwan-
zigsten Rentenanpassungsgesetzes vom ... 1978 
(BGBl. I S. ...) gilt entsprechend." 

Nummer 4 entfällt 

5. unverändert 

5a. In § 1278 Abs. 1 wird jeweils die Zahl „85" durch 
die Zahl „80" ersetzt. 

Nummer 6 entfällt 

7. unverändert 
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des Arbeitsförderungsgesetzes ruht. Satz 1 gilt 
nicht 

1. für den Empfänger einer Rente wegen Be-
rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit, der 
Arbeitslosengeld erhalten hat, weil die Ent-
scheidung des zuständigen Rentenversiche-
rungsträgers nach § 103 Abs. 2 Satz 1 des Ar-
beitsförderungsgesetzes noch nicht vorlag und 

2. für den Empfänger einer Rente wegen Berufs-
unfähigkeit, wenn er nach Beginn der Rente 
eine die Beitragspflicht nach dem Arbeits-
förderungsgesetz begründende Beschäftigung 
von 26 Wochen oder sechs Monaten ausgeübt 
hat." 

8. § 1385 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Der Beitragssatz beträgt vom 1. Januar 
1973 an 18 vom Hundert und vom 1. Januar 1981 
an 18,5 vom Hundert der nach Absatz 3 maßge-
benden Bezüge, soweit diese die Beitragsbemes-
sungsgrenze (Absatz 2) nicht überschreiten. Die 
Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrats nach Maßgabe 
der Finanzlage der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten und unter Berück-
sichtigung der Wirtschaftslage sowie deren vor-
aussichtlicher Entwicklung bestimmen, daß der 
Beitragssatz zeitweise bis auf 18 vom Hundert 
ermäßigt wird." 

§2 
Änderung des 
Angestelltenversicherungsgesetzes 

Das Angestelltenversicherungsgesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
821-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. De-
zember 1977 (BGBl. I S. 2557, 3187), wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach § 32 a wird folgender § 32 b eingefügt: 

„§ 32 b 

(1) Freiwillige Beiträge werden bei der Er-
mittlung der für den Versicherten maßgebenden 
Rentenbemessungsgrundlage und der Anzahl der 
anrechnungsfähigen Versicherungsjahre nur be-
rücksichtigt, wenn sie für einen zusammenhän-
genden Zeitraum von drei Kalenderjahren ent-
richtet sind, von denen jedes Kalenderjahr mit 
freiwilligen Beiträgen belegt ist, deren Gesamt-
betrag wenigstens zwölf Beiträgen nach der nied-
rigsten monatlichen Beitragsberechnungsgrund-
lage (Mindestbeiträge) entspricht. Ein Kalender-
jahr, 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

7a. In § 1314 Abs. 4 Satz 1 wird die Zahl „27" durch 
die Zahl „25" ersetzt. 

8. unverändert 

§ 2 

Änderung des 
Angestelltenversicherungsgesetzes 

Das Angestelltenversicherungsgesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
821-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. De-
zember 1977 (BGBl. I S. 2557, 3187), wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 
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— das ganz oder teilweise mit Pflichtbeiträgen, 
Ersatzzeiten (§ 28 Abs. 1) oder Ausfallzeiten 
(§ 36 Abs. 1) belegt ist oder 

— in das eine bisher angerechnete Zurechnungs-
zeit fällt oder 

— in dem der Versicherte das 16. Lebensjahr 
vollendet hat oder 

— in dem der Versicherungsfall eingetreten ist, 

gilt mit freiwilligen Beiträgen in dem in Satz 1 
genannten Umfang als belegt. § 32 Abs. 7 Satz 2 
bleibt unberührt. 

(2) Freiwillige Beiträge, die nach Absatz 1 un-
berücksichtigt bleiben, gelten bei der Berechnung 
und Anpassung der Versicherten- und Hinter-
bliebenenrente als Beiträge der Höherversiche-
rung. " 

2. In § 56 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Trifft eine Waisenrente aus der Renten-
versicherung der Angestellten mit einer Waisen-
rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung zu-
sammen, wird der von der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte zu zahlende Rentenbetrag 
vom Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
erstattet." 

3. § 60 erhält folgende Fassung: 

„§ 60 

Trifft eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit mit einem Arbeitslosengeld 
zusammen, ruht die Rente bis zur Höhe des 
Arbeitslosengeldes für den Zeitraum, für den 
beide Leistungen zu gewähren sind, soweit nicht 
das Arbeitslosengeld nach § 118 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 des Arbeitsförderungsgesetzes ruht. Satz 1 
gilt nicht 

1. für den Empfänger einer Rente wegen Berufs-
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit, der 
Arbeitslosengeld erhalten hat, weil die Ent-
scheidung des zuständigen Rentenversiche-
rungsträgers nach § 103 Abs. 2 Satz 1 des 
Arbeitsförderungsgesetzes noch nicht vorlag 
und 

2. für den Empfänger einer Rente wegen Berufs-
unfähigkeit, wenn er nach Beginn der Rente 
eine die Beitragspflicht nach dem Arbeits-
förderungsgesetz begründende Beschäftigung 
von 26 Wochen oder sechs Monaten ausgeübt 
hat." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

ia. In § 55 Abs. 1 wird jeweils die Zahl „85" durch 
die Zahl „80" ersetzt. 

Nummer 2 entfällt 

3. unverändert 

3a. In § 93 Abs. 4 Satz 1 wird die Zahl „27" durch 
die Zahl ,,25" ersetzt. 
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4. § 112 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(l) Der Beitragssatz beträgt vom 1. Januar 
1973 an 18 vom Hundert und vom 1. Januar 1981 
an 18,5 vom Hundert der nach Absatz 3 maßge-
benden Bezüge, soweit diese die Beitragsbemes-
sungsgrenze (Absatz 2) nicht überschreiten. Die 
Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrats nach Maßgabe 
der Finanzlage der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten und unter Berück-
sichtigung der Wirtschaftslage sowie deren vor-
aussichtlicher Entwicklung bestimmen, daß der 
Beitragssatz zeitweise bis auf 18 vom Hundert 
ermäßigt wird." 

§3 
Änderung des Reichsknappschaftsgesetzes 

Das Reichsknappschaftsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 822-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 
1977 (BGBl. I S. 2557, 3187), wird wie folgt geändert: 

1. § 54 Abs. 1 letzter Halbsatz erhält folgende Fas-
sung: 
„sie wird bei der Rentenberechnung höchstens 
bis zum 2,474 fachen der im Jahr des Versiche-
rungsfalls geltenden allgemeinen Bemessungs-
grundlage berücksichtigt." 

2. Nach § 54 a wird folgender § 54 b eingefügt: 

„§ 54b 

(1) Freiwillige Beiträge werden bei der Er-
mittlung der für den Versicherten maßgebenden 
Rentenbemessungsgrundlage und der Anzahl der 
anrechnungsfähigen Versicherungsjahre nur be-
rücksichtigt, wenn sie für einen zusammenhän-
genden Zeitraum von drei Kalenderjahren ent-
richtet sind, von denen jedes Kalenderjahr mit 
freiwilligen Beiträgen belegt ist, deren Gesamt-
betrag wenigstens zwölf Beiträgen nach der 
niedrigsten monatlichen Beitragsberechnungs-
grundlage (Mindestbeiträge) entspricht. Ein Ka-
lenderjahr, 
— das ganz oder teilweise mit Pflichtbeiträgen, 

Ersatzzeiten (§ 51 Abs. 1) oder Ausfallzeiten 
(§ 57) belegt ist oder 

— in das eine bisher angerechnete Zurechnungs-
zeit fällt oder 

— in dem der Versicherte das 16. Lebensjahr 
vollendet hat oder 

— in dem der Versicherungsfall eingetreten ist, 

gilt mit freiwilligen Beiträgen in dem in Satz 1 
genannten Umfang als belegt. § 54 Abs. 7 Satz 2 
bleibt unberührt. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

4. unverändert 

§ 3 
Änderung dies Reichsknappschaftsgesetzes 

Das Reichsknappschaftsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 822-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 
1977 (BGBl. I S. 2557, 3187), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 
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(2) Freiwillige Beiträge, die nach Absatz 1 un-
berücksichtigt bleiben, gelten bei der Berech-
nung und Anpassung der Versicherten- und Hin-
terbliebenenrente als Beiträge der Höherver

-

sicherung entsprechend den Vorschriften der 
Reichsversicherungsordnung." 

3. In § 59 werden die Worte „der knappschaftlichen 
Beitragsbemessungsgrenze" durch die Worte 
„des in § 54 Abs. 1 letzter Halbsatz bezeichneten 
Höchstbetrags" ersetzt. 

4. In § 75 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „der 
knappschaftlichen Beitragsbemessungsgrenze" 
durch die Worte „des in § 54 Abs. 1 letzter Halb-
satz bezeichneten Höchstbetrags" ersetzt. 

5. In § 76 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
„(6) Trifft eine Waisenrente aus der knapp-

schaftlichen Rentenversicherung mit einer Wai-
senrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
zusammen, wird der von der Bundesknappschaft 
zu zahlende Rentenbetrag vom Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung erstattet." 

6. § 80 erhält folgende Fassung: 

„§ 80 

Trifft eine Rente wegen verminderter berg-
männischer Berufsfähigkeit, Berufsunfähigkeit 
oder Erwerbsunfähigkeit mit einem Arbeitslosen-
geld zusammen, ruht die Rente bis zur Höhe des 
Arbeitslosengeldes für den Zeitraum, für den 
beide Leistungen zu gewähren sind, soweit nicht 
das Arbeitslosengeld nach § 118 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 des Arbeitsförderungsgesetzes ruht. Satz 1 
gilt nicht 

1. für den Empfänger einer Rente wegen Berufs-
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit, der Ar-
beitslosengeld erhalten hat, weil die Entschei-
dung des zuständigen Rentenversicherungs-
trägers nach § 103 Abs. 2 Satz 1 des Arbeits-
förderungsgesetzes noch nicht vorlag und 

2. für den Empfänger einer Rente wegen ver-
minderter bergmännischer Berufsfähigkeit 
oder Berufsunfähigkeit, wenn er nach Beginn 
der Rente eine die Beitragspflicht nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz begründende Be-
schäftigung von 26 Wochen oder sechs Mo-
naten ausgeübt hat." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

3. unverändert 

4. § 75 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird jeweils die Zahl „100" durch 

die Zahl „95" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „der knappschaft-
lichen Beitragsbemessungsgrenze" durch die 
Worte „des in § 54 Abs. 1 letzter Halbsatz be-
zeichneten Höchstbetrags" ersetzt. 

Nummer 5 entfällt 

6. unverändert 

6a. In § 104 Abs. 4 Satz 1 wird die Zahl „27" durch 
die Zahl „25" ersetzt. 
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7. § 130 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Beitragssatz zur knappschaftlichen 
Rentenversicherung beträgt 23,5 vom Hundert 
und vom 1. Januar 1981 an 24 vom Hundert 
der nach Absatz 5 maßgebenden Bezüge, so-
weit diese die knappschaftliche Beitragsbe-
messungsgrenze (Absatz 3) nicht überschrei-
ten. Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrats 
nach Maßgabe der Finanzlage der Rentenver-
sicherung und unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftslage sowie deren voraussichtlicher 
Entwicklung bestimmen, daß der Beitragssatz 
zeitweise bis auf 23,5 vom Hundert ermäßigt 
wird." 

b) In Absatz 2 werden die Worte "; der Bei-
tragssatz beträgt 23,5 vom Hundert" ge-
strichen. 

c) Absatz 6 Buchstabe a erhält folgende Fas-
sung: 

„a) bei Versicherungspflicht nach § 1 von 
dem Versicherten in Höhe von 8,5 vom 
Hundert und dem Arbeitgeber in Höhe 
von 15 vom Hundert der Monatsbezüge, 
vom 1. Januar 1981 an von dem Ver-
sicherten in Höhe von neun vom Hundert 
und dem Arbeitgeber in Höhe von 15 
vom Hundert der Monatsbezüge, jedoch 
von dem Arbeitgeber allein, wenn das 
monatliche Bruttoarbeitsentgelt des Ver-
sicherten ein Zehntel der Beitragsbemes-
sungsgrenze für Monatsbezüge nicht 
übersteigt," 

8. § 155 Nr. 9 erhält folgende Fassung: 

„9. Fälligkeit der Beiträge sowie Zahlung von 
Vorschüssen auf die Beiträge," 

§ 4 

Änderung des Arbeiterrentenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Arbeiterrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 8232-4, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 § 4 des Gesetzes vom 27. Juni 1977 (BGBl. I 
S. 1040, 1744), wird wie folgt geändert: 

1. § 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Personen, die vor dem 19. Oktober 1972 
das 60. Lebensjahr vollendet und eine im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ausgeübte selbstän-
dige Erwerbstätigkeit von wenigstens fünf Jah-
ren spätestens bis zum Eintritt des Versiche

-

Beschlüsse des 11 Ausschusses 

7. unverändert 

8. unverändert 

§ 4 

Änderung des Arbeiterrentenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Arbeiterrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 8232-4, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 § 4 des Gesetzes vom 27. Juni 1977 (BGBl. I 
S. 1040, 1744), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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rungsfall aufgegeben haben, und deren Witwe 
oder Witwer, die vor dem 19. Oktober 1972 das 
60. Lebensjahr vollendet haben und, wenn sie 
eine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt ha-
ben, diese spätestens bis zum Eintritt des Ver-
sicherungsfalls aufgegeben haben, erhalten Er-
satzzeiten auch ohne Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 1251 Abs. 2 der Reichsversiche-
rungsordnung höchstens bis zum Umfang der an-
rechenbaren Beitragszeiten angerechnet, wenn 
sie Beiträge nach § 51 a Abs. 2 dieses Artikels 
nachentrichtet haben. eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit im jeweiligen Geltungsbereich der 
Reichsversicherungsordnung steht einer selb-
ständigen Erwerbstätigkeit im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes gleich. Der Nachentrichtung von 
Beiträgen nach § 51 a Abs. 2 dieses Artikels 
steht es gleich, wenn die Zeit vom 1. Januar 1956 
bis 31. Dezember 1973 lückenlos mit Versiche-
rungszeiten, anrechenbaren Ausfallzeiten oder 
einer Zurechnungszeit belegt ist." 

2. In § 11 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„ (3) Abweichend von § 1255 Abs. 2 der Reichs-
versicherungsordnung wird für die Berechnung 
der Renten die allgemeine Bemessungsgrundlage 
für die Zeit vom 1. Juli 1978 bis 31. Dezember 
1979 auf 21 068 Deutsche Mark, für das Jahr 1980 
auf 21 911 Deutsche Mark und für das Jahr 1981 
auf 22 787 Deutsche Mark festgesetzt." 

3. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt: 

„§ 12 a 

§ 1255 b der Reichsversicherungsordnung gilt 
nur für freiwillige Beiträge, die für Zeiten nach 
dem 31. Dezember 1978 entrichtet sind, und nur 
für Versicherungsfälle, die nach dem 31. Dezem-
ber 1980 eingetreten sind." 

4. § 21 a wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
„(2) § 1279 Abs. 6 der Reichsversicherungs-

ordnung gilt auch für Versicherungsfälle, die 
vor dem 1. Januar 1979 eingetreten sind." 

5. In § 23 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

Nummer 4 entfällt 

5. In § 23 werden folgende Absätze 3 und 4 an-
gefügt: 

„(3) Für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Ja-
nuar 1979 eingetreten sind, erhöht sich der Be-
trag, der für die Begrenzung nach § 1278 der 
Reichsversicherungsordnung in der bis zum 
31. Dezember 1978 geltenden Fassung zugrunde 
zu legen ist, zum 1. Januar 1979 um 4,5 vom 
Hundert, zum 1. Januar 1980 und zum 1. Januar 
1981 jeweils um 4 vom Hundert, sofern sich eine 
Erhöhung dieses Betrages aufgrund der Renten-
anpassungen in den Jahren 1979, 1980 und 1981 
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„(3) § 1283 der Reichsversicherungsordnung 
in der am 1. Januar 1979 geltenden Fassung gilt 
auch für vor diesem Zeitpunkt eingetretene Ver-
sicherungsfälle, wenn die Entscheidung des Ren-
tenversicherungsträgers über die Bewilligung 
der Rente wegen Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsunfähigkeit erst nach dem 31. Dezember 
1978 ergeht; insoweit gilt § 1283 der Reichsver-
sicherungsordnung auch für Bezugszeiten vor 
dem 1. Januar 1979." 

6. Nach § 45 a wird folgender § 45 b eingefügt: 

„§ 45 b 
Solange die Einkommensgrenze für die gering-

fügige Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des 
§ 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch weniger 
als 400 Deutsche Mark beträgt, gilt abweichend 
von § 1387 Abs. 1 der Reichsversicherungsord-
nung dieser Betrag als monatliche Beitragsbe-
rechnungsgrundlage auch über den 31. Dezember 
1979 hinaus." 

§ 5 
Änderung des Angestelltenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 821-2, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 § 5 des 
Gesetzes vom 27. Juni 1977 (BGBl. I S. 1040, 1744), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Personen, die vor dem 19. Oktober 1972 
das 60. Lebensjahr vollendet und eine im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ausgeübte selb-
ständige Erwerbstätigkeit von wenigstens fünf 
Jahren spätestens bis zum Eintritt des Versiche-
rungsfalls aufgegeben haben, und deren Witwe 
oder Witwer, die vor dem 19. Oktober 1972 das 
60. Lebensjahr vollendet haben und, wenn sie 
eine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt ha-
ben, diese spätestens bis zum Eintritt des Ver-
sicherungsfalls aufgegeben haben, erhalten Er-
satzzeiten auch ohne Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 28 Abs. 2 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes höchstens bis zum Umfang der an-
rechenbaren Beitragszeiten angerechnet, wenn 
sie Beiträge nach § 49 a Abs. 2 dieses Artikels 
nachentrichtet haben. Eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit im jeweiligen Geltungsbereich des An-
gestelltenversicherungsgesetzes steht einer selb-
ständigen Erwerbstätigkeit im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes gleich. Der Nachentrichtung von 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

ergeben würde. Für Versicherungsfälle in der 
Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1978 tritt für das 
Jahr 1981 anstelle einer Erhöhung um 4 vom 
Hundert eine Erhöhung um 3 vom Hundert. 

(4) § 1283 der Reichsversicherungsordnung 
in der am 1. Januar 1979 geltenden Fassung gilt 
auch für vor diesem Zeitpunkt eingetretene Ver-
sicherungsfälle, wenn die Entscheidung des Ren-
tenversicherungsträgers über die Bewilligung 
der Rente wegen Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsunfähigkeit erst nach dem 31. Dezember 
1978 ergeht; insoweit gilt § 1283 der Reichsver-
sicherungsordnung auch für Bezugszeiten vor 
dem 1. Januar 1979." 

6. unverändert 

§ 5 
Änderung des Angestelltenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 821-2, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 § 5 des 
Gesetzes vom 27. Juni 1977 (BGBl. I S. 1040, 1744), 
wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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Beiträgen nach § 49 a Abs. 2 dieses Artikels 
steht es gleich, wenn die Zeit vom 1. Januar 1956 
bis 31. Dezember 1973 lückenlos mit Versiche-
rungszeiten, anrechenbaren Ausfallzeiten oder 
einer Zurechnungszeit belegt ist." 

2. In § 11 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Abweichend von § 32 Abs. 2 des Ange-
stelltenversicherungsgesetzes wird für die BP-

rechnung der Renten die allgemeine Bemessungs-
grundlage für die Zeit vom 1. Juli 1978 bis 
31. Dezember 1979 auf 21 068 Deutsche Mark, für 
das Jahr 1980 auf 21 911 Deutsche Mark und für 
das Jahr 1981 auf 22 787 Deutsche Mark festge-
setzt." 

3. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt: 

„§ 12 a 

§ 32 b des Angestelltenversicherungsgesetzes 
gilt nur für freiwillige Beiträge, die für Zeiten 
nach dem 31. Dezember 1978 entrichtet sind, und 
nur für Versicherungsfälle, die nach dem 31. De-
zember 1980 eingetreten sind." 

4. § 20 a wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) § 56 Abs. 6 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes gilt auch für Versicherungs-
fälle, die vor dem 1. Januar 1979 eingetreten 
sind." 

5. In § 22 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„ (3) § 60 des Angestelltenversicherungsge-
setzes in der am 1. Januar 1979 geltenden Fas-
sung gilt auch für vor diesem Zeitpunkt einge-
tretene Versicherungsfälle, wenn die Entschei-
dung der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte über die Bewilligung der Rente wegen 
Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit erst 
nach dem 31. Dezember 1978 ergeht; insoweit 
gilt § 60 des Angestelltenversicherungsgesetzes 
auch für Bezugszeiten vor dem 1. Januar 1979." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

Nummer 4 entfällt 

5. In § 22 werden folgende Absätze 3 und 4 an-
gefügt: 
„(3) Für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Ja-

nuar 1979 eingetreten sind, erhöht sich der Be-
trag, der für die Begrenzung nach § 55 des Ange-
stelltenversicherungsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 1978 geltenden Fassung zugrunde 
zu legen ist, zum 1. Januar 1979 um 4,5 vom 
Hundert, zum 1. Januar 1980 und zum 1. Januar 
1981 jeweils um 4 vom Hundert, sofern sich eine 
Erhöhung dieses Betrages aufgrund der Renten-
anpassungen in den Jahren 1979, 1980 und 1981 
ergeben würde. Für Versicherungsfälle in der 
Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1978 tritt für das 
Jahr 1981 anstelle einer Erhöhung um 4 vom 
Hundert eine Erhöhung um 3 vom Hundert. 

(4) § 60 des Angestelltenversicherungsgeset-
zes in der am 1. Januar 1979 geltenden Fassung 
gilt auch für vor diesem Zeitpunkt eingetretene 
Versicherungsfälle, wenn die Entscheidung der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte über 
die Bewilligung der Rente wegen Berufsunfähig-
keit oder Erwerbsunfähigkeit erst nach dem 
31. Dezember 1978 ergeht; insoweit gilt § 60 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes auch für Be-
zugszeiten vor dem 1. Januar 1979." 
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6. Nach § 44 b wird folgender § 44 c eingefügt: 

„§ 44 c 

Solange die Einkommensgrenze für die gering

-

fügige Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des 
§ 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch weniger 
als 400 Deutsche Mark beträgt, gilt abweichend 
von § 114 Abs. 1 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes dieser Betrag als monatliche Beitrags-
berechnungsgrundlage auch über den 31. Dezem-
ber 1979 hinaus." 

§ 6 

Änderung des Knappschaftsrentenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 822-8, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 § 6 des Gesetzes vom 27. Juni 1977 (BGBl. I 
S. 1040, 1744), wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„ (3) Abweichend von § 54 Abs. 2 des Reichs-
knappschaftsgesetzes wird für die Berechnung 
der Renten die allgemeine Bemessungsgrundlage 
für die Zeit vom 1. Juli 1978 bis 31. Dezember 
1979 auf 21 292 Deutsche Mark, für das Jahr 1980 
auf 22 144 Deutsche Mark und für das Jahr 1981 
auf 23 030 Deutsche Mark festgesetzt." 

2. Nach § 10 a wird folgender § 10 b eingefügt: 

„§ 10 b 
§ 54 b des Reichsknappschaftsgesetzes gilt nur 

für freiwillige Beiträge, die für Zeiten nach dem 
31. Dezember 1978 entrichtet sind, und nur für 
Versicherungsfälle, die nach dem 31. Dezember 
1980 eingetreten sind." 

3. In § 17 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„ (3) § 76 Abs. 6 des Reichsknappschaftsge-
setzes gilt auch für Versicherungsfälle, die vor 
dem 1. Januar 1979 eingetreten sind." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

6. unverändert 

§ 6 
Anderung des Knappschaftsrentenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 822-8, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 § 6 des Gesetzes vom 27. Juni 1977 (BGBl. I 
S. 1040, 1744), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. In § 17 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„ (3) § 75 des Reichsknappschaftsgesetzes gilt 
auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Ja-
nuar 1979 eingetreten sind, wenn der Unfall nach 
dem 31. Dezember 1978 eingetreten ist. Für die 
übrigen Versicherungsfälle, die vor dem 1. Ja-
nuar 1979 eingetreten sind, erhöht sich der Be-
trag, der für die Begrenzung nach § 75 des Reichs-
knappschaftsgesetzes in der bis zum 31. Dezem-
ber 1978 geltenden Fassung zugrunde zu legen 
ist, zum 1. Januar 1979 um 4,5 vom Hundert, zum 
1. Januar 1980 und zum 1. Januar 1981 jeweils 
um 4 vom Hundert, sofern sich eine Erhöhung 
dieses Betrages aufgrund der Rentenanpassun-
gen in den Jahren 1979, 1980 und 1981 ergeben 
würde. Für Versicherungsfälle in der Zeit vom 
1. Januar bis 30. Juni 1978 tritt für das Jahr 1981 
anstelle einer Erhöhung um 4 vom Hundert eine 
Erhöhung um 3 vom Hundert." 
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4. Nach § 17 wird folgender § 17 a eingefügt: 

„§ 17 a 

§ 80 des Reichsknappschaftsgesetzes in der am 
1. Januar 1979 geltenden Fassung gilt auch für 
vor diesem Zeitpunkt eingetretene Versiche-
rungsfälle, wenn die Entscheidung der Bundes-
knappschaft über die Bewilligung der Rente we-
gen verminderter bergmännischer Berufsfähig-
keit, Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
erst nach dem 31. Dezember 1978 ergeht; insoweit 
gilt § 80 des Reichsknappschaftsgesetzes auch für 
Bezugszeiten vor dem 1. Januar 1979." 

5. Nach § 26 a wird folgender § 26 b eingefügt: 

„§ 26 b 
Solange die Einkommensgrenze für die gering-

fügige Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des 
§ 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch weniger 
als 400 Deutsche Mark beträgt, gilt abweichend 
von § 130 Abs. 2 des Reichsknappschaftsgesetzes 
dieser Betrag als monatliche Beitragsberech-
nungsgrundlage auch über den 31. Dezember 
1979 hinaus." 

§ 7 
Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2557, 3187), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 112 Abs. 5 Nr. 4 a erhält folgende Fassung: 

„4 a. für die Zeit, in, der der Arbeitslose wegen 
der Teilnahme an einer berufsfördernden 
Maßnahme in einer Einrichtung für Behin-
derte oder wegen einer Beschäftigung in 
einer Einrichtung der Jugendhilfe beitrags-
pflichtig war (§ 168 Abs. 1 Satz 2), der Be-
trag, der der Beitragsberechnung zugrunde 
gelegt worden ist. Hat der Arbeitslose nach 
einer Berufsausbildung die Abschlußprü-
fung bestanden, gilt Nummer 2 entspre-
chend." 

2. In § 118 Abs. 1 werden folgende Sätze 2 und 3 
angefügt: 
„Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ruht der Anspruch 
erst vom Beginn der laufenden Zahlung der 
Rente an. Im Falle des Satzes 1 Nr. 4 ruht der 
Anspruch nur bis zur Höhe der zuerkannten Lei-
stung, wenn die Leistung auch während einer 
Beschäftigung und ohne Rücksicht auf die Höhe 
des Arbeitsentgelts gewährt wird." 

3. Dem § 134 Abs. 2 wird folgender Satz 3 ange-
fügt: 
„§ 118 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt nicht." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

4. unverändert 

5. unverändert 

§ 7 
Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2557, 3187), wird wie 
folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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4. In den §§ 70 und 87 werden die Worte „§ 118 
Abs. 1 Nr. 4" durch die Worte „§ 118 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4" ersetzt. 

5. In § 132 Abs. 1 Satz 4 werden die Worte „§ 118 
Abs. 1 Nr. 2" durch die Worte „§ 118 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2" ersetzt. 

§ 8 
Änderung des Gesetzes 

über die Krankenversicherung der Landwirte 

In § 32 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Ge-
setzes über die Krankenversicherung der Landwirte 
vom 10. August 1972 (BGBl. I S. 1433), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 § 3 des Gesetzes vom 27. Juni 
1977 (BGBl. I S. 1069), wird jeweils das Wort „Fünf-
tel" durch das Wort „Sechstel" ersetzt. 

§ 9 
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel I des 
Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 § 15 des Gesetzes 
vom 27. Juni 1977 (BGBl. I S. 1040, 1744), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält Nummer 1 folgende Fas-
sung: 

„1. die Beschäftigung regelmäßig weniger als 
zehn Stunden in der Woche ausgeübt 
wird und das Arbeitsentgelt regelmäßig 
im Monat ein Sechstel der monatlichen 
Bezugsgröße (§ 18), bei höherem Arbeits-
entgelt ein Sechstel des Gesamteinkom-
mens nicht übersteigt," 

b) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte „drei 
Monate oder fünfundsiebzig" durch die Worte 
„zwei Monate oder fünfzig" ersetzt. 

c) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Abweichend von Satz 1 Nr. 1 gilt eine Be-
schäftigung in privaten Haushalten unabhän-
gig von der Studenzahl dann als gering-
fügig, wenn ihr Entgelt die in Nummer 1 ge-
nannten Grenzen nicht übersteigt." 

2. In § 18 Satz 1 wird das Wort „sechshundert" 
durch das Wort „siebenhundertzwanzig" ersetzt. 

3. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Laufende Beiträge, die geschuldet werden, 
werden entsprechend den Regelungen der Sat

-

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

4. unverändert 

5. unverändert 

§ 8 

unverändert 

§ 9 

Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel I des 
Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 § 15 des Gesetzes 
vom 27. Juni 1977 (BGBl. I S. 1040, 1744), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält Nummer 1 folgende Fas-
sung: 

„1. die Beschäftigung regelmäßig weniger als 
fünfzehn Stunden in der Woche ausgeübt 
wird und das Arbeitsentgelt regelmäßig 
im Monat ein Sechstel der monatlichen 
Bezugsgröße (§ 18), bei höherem Arbeits-
entgelt ein Sechstel des Gesamteinkom-
mens nicht übersteigt," 

b) unverändert 

Buchstabe c entfällt 

2. unverändert 

3. unverändert 
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zung der Krankenkasse fällig. Beiträge, die 
nach dem Arbeitsentgelt oder dem Arbeits-
einkommen zu bemessen sind, werden spä-
testens am Fünfzehnten des Monats fällig, der 
dem Monat folgt, in dem die Beschäftigung 
oder Tätigkeit, mit der das Arbeitsentgelt 
oder Arbeitseinkommen erzielt wird, ausge-
übt worden ist oder als ausgeübt gilt. Wird 
das Arbeitsentgelt betriebsüblich erst nach 
dem Zehnten des Monats abgerechnet, der 
dem Monat folgt, in dem die Beschäftigung 
ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt, 
sind Beiträge in voraussichtlicher Höhe der 
Beitragsschuld spätestens zu dem in Satz 2 
genannten Zeitpunkt zu entrichten; ein ver-
bleibender Restbetrag wird eine Woche nach 
dem betriebsüblichen Abrechnungstermin fäl-
lig. Sonstige Beiträge werden spätestens am 
Fünfzehnten des Monats fällig, der auf den 
Monat folgt, für den sie zu entrichten sind." 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

§ 10 
Änderung des Zwanzigsten 
Rentenanpassungsgesetzes 

Artikel 3 § 6 des Zwanzigsten Rentenanpassungs-
gesetzes vom 27. Juni 1977 (BGBl. I S. 1040, 1744), 
geändert durch Artikel 5.des Gesetzes vom 12. De-
zember 1977 (BGBl. I S. 2557, 3187), wird dahin 
gehend geändert, daß Artikel 2 § 1 Nr. 13 Buch-
stabe b und Nr. 24, § 2 Nr. 12 Buchstabe b und 
Nr. 23 und § 3 Nr. 12 Buchstabe b und Nr. 22 am 
1. Juli 1978 in Kraft treten. 

Artikel 3 

Krankenversicherung der Rentner 

§ 1 
Änderung der Reichsversicherungsordnung 

Die Reichsversicherungsordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 180 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Für Versicherte, die eine Rente aus der 
Rentenversicherung der Arbeiter oder der An-
gestellten beziehen, gilt als Grundlohn auch 
der auf den Kalendertag entfallende Teil des 
Zahlbetrags dieser Renten sowie anderer der 
Rente vergleichbarer Einnahmen, die an die 
Stelle von Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkom-
men treten, das aus früheren Beschäftigungs-
verhältnissen oder Erwerbstätigkeiten erzielt 
wurde. Die Bundesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rats, welche anderen der Rente vergleichbaren 
Einnahmen, die an die Stelle von Arbeitsentgelt 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§ 10 

unverändert 

Artikel 3 

Krankenversicherung der Rentner 

§ 1 
Änderung der Reichsversicherungsordnung 

Die Reichsversicherungsordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 
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oder Arbeitseinkommen treten, das aus früheren 
Beschäftigungsverhältnissen oder Erwerbstätig-
keiten erzielt wurde, zu berücksichtigen sind." 

2. In § 182 Abs. 6 werden vor dem Wort „Grund-
lohn" die Worte „nach § 180 Abs. 1 bis 4 berech-
nete" eingefügt. 

3. § 380 erhält folgende Fassung: 

„§ 380 

Die Mittel für die Krankenversicherung sind 
von den Arbeitgebern, den Versicherten und 
dem Bund nach den folgenden Vorschriften auf-
zubringen." 

4. § 381 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die auf Grund des § 180 Abs. 5 be-
rechneten Beiträge trägt der Versicherte." 

b) Absatz 3 Sätze 2 und 3 erhält folgende Fas-
sung: 
„Dies gilt auch für Personen, die einen 
Rentenantrag gestellt haben. Wird Rente aus 
der Rentenversicherung der Arbeiter oder 
der Angestellten nachgezahlt, sind Beiträge 
auch von der Nachzahlung für den Zeitraum 
zu entrichten, in dem Mitgliedschaft oder für 
den Rentner Anspruch auf Familienhilfe be-
stand." 

5. In § 383 Satz 2 sind nach den Worten „Beiträge 
nach § 381" die Worte „Abs. 2 oder Abs. 3 
Satz 2 oder 3 oder" einzufügen. 

6. § 385 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Der Beitragssatz für die Beiträge, die 
nach dem in § 180 Abs. 5 bestimmten Grund-
lohn zu bemessen sind, wird durch besonderes 
Gesetz bestimmt. Er ist so festzusetzen, daß die 
nach den Renten aus der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten bemessenen 
Beitragseinnahmen der Krankenkassen und Er-
satzkassen insgesamt den Beitragseinnahmen 
nach § 385 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 
1981 geltenden Fassung entsprechen." 

 

7. In § 479 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Grundlohn" die Worte „nach § 180 Abs. 1" ein-
gefügt. 

8. § 488 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mittel für die See-Krankenkasse 
sind von den Reedern und den Versicherten 
aufzubringen." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. § 385 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Beitragssatz für die Beiträge, die 
nach dem in § 180 Abs. 5 bestimmten Grund-
lohn zu bemessen sind, wird durch besonderes 
Gesetz bestimmt. Er ist so festzusetzen, daß die 
nach den Renten aus der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten bemessenen 
Beitragseinnahmen der Krankenkassen und Er-
satzkassen insgesamt den Beitragseinnahmen 
nach § 385 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 
1981 geltenden Fassung entsprechen und die 
Belastung der Beitragspflichtigen aus diesen 
Renten am 1. Januar 1982 gegenüber dem bis 
dahin geltenden Recht weitgehend ausgeglichen 
wird." 

7. unverändert 

8. unverändert 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) § 385 Abs. 2 gilt." 

9. In § 1235 wird Nummer 5 gestrichen. 

10. In § 1253 wird folgender Absatz 2 a eingefügt: 

„(2 a) Der Jahresbetrag der Rente wegen Be-
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit ohne Steigerungs-
beträge für Beiträge der Höherversicherung und 
ohne Kinderzuschuß vermindert sich um den 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Rentenbetrag, 
der sich aufgrund der Erhöhung der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage nach § 1255 Abs. 2 Satz 1 
erster Halbsatz ergibt, und den Aufwendungen 
des Rentenberechtigten aufgrund der Rente für 
seine Krankenversicherung." 

11. In § 1254 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) § 1253 Abs. 2 a gilt entsprechend." 

12. § 1255 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die allgemeine Bemessungsgrundlage für 
1982 wird dadurch bestimmt, daß die für 1981 
bestimmte allgemeine Bemessungsgrundlage um 
den Vomhundertsatz erhöht wird, der dem Ver-
hältnis entspricht, in dem 1981 die Aufwendun-
gen der Träger der Rentenversicherung der Ar-
beiter für die Krankenversicherung der Rentner 
zu der Summe der von ihnen gezahlten Renten-
beträge gestanden haben; der sich ergebende 
Betrag ist um den Vomhundertsatz zu erhöhen, 
um den sich die Summe der durchschnittlichen 
Bruttoarbeitsentgelte (Absatz 1) in den drei 
Kalenderjahren vor dem Kalenderjahr, das 1982 
voraufgeht, gegenüber der Summe dieser Durch-
schnittsentgelte in dem Dreijahreszeitraum ver-
ändert hat, der ein Jahr vorher endet. In den 
folgenden Jahren verändert sich die allgemeine 
Bemessungsgrundlage jeweils um den Vomhun-
dertsatz, um den sich die Summe der durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelte in den drei 
Kalenderjahren vor dem Kalenderjahr, das dem 
Eintritt des Versicherungsfalls voraufgeht, ge-
genüber der Summe dieser Durchschnittsentgelte 
in dem Dreijahreszeitraum verändert hat, der 
ein Jahr vorher endet." 

13. In § 1265 a wird folgender Absatz 4 angefügt: 
„ (4) § 1253 Abs. 2 a gilt entsprechend." 

14. In § 1268 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) § 1253 Abs. 2 a gilt entsprechend." 

15. In § 1269 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
„(2) § 1253 Abs. 2 a gilt entsprechend." 

16. Nach § 1304 c wird der Unterabschnitt „VI. Bei-
träge für die Krankenversicherung der Rentner" 
gestrichen. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. unveränder t 

12. unverändert 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. unverändert 
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17. In § 1385 Abs. 2 erhält Satz 2 erster Halbsatz 
folgende Fassung: 

„Die Beitragsbemessungsgrenze für 1981 ver-
ändert sich in den folgenden Jahren jeweils um 
den Vomhundertsatz, um den sich die Summe 
der durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelte 
(§ 1255 Abs. 1) in den drei Kalenderjahren vor 
dem Jahr, für das die Beitragsbemessungs-
grenze bestimmt wird, gegenüber der Summe 
dieser Durchschnittsentgelte in dem Dreijahres-
zeitraum verändert hat, der ein Jahr vorher 
endet;" 

18. In § 1389 Abs. 2 erhält Satz 2 folgende Fassung: 

„Der Zuschuß des Bundes für 1981 verändert 
sich in den folgenden Jahren jeweils um den 
Vomhundertsatz, um den sich die Summe der 
durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelte (§ 1255 
Abs. 1) in den drei Kalenderjahren vor dem 
Jahr, für das der Bundeszuschuß ermittelt wird, 
gegenüber der Summe dieser Durchschnittsent-
gelte in dem Dreijahreszeitraum verändert hat, 
der ein Jahr vorher endet." 

§ 2 

Änderung des 
Angestelltenversicherungsgesetzes 

Das Angesteltenversicherungsgesetz wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 12 wird Nummer 5 gestrichen. 

2. In § 30 wird folgender Absatz 2 a eingefügt: 

„ (2 a) Der Jahresbetrag der Rente wegen Be-
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit ohne Steige-
rungsbeträge für Beiträge der Höherversiche-
rung und ohne Kinderzuschuß vermindert sich 
um den Unterschiedsbetrag zwischen dem Ren-
tenbetrag, der sich aufgrund der Erhöhung der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage nach § 32 
Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz ergibt, und den 
Aufwendungen des Rentenberechtigten auf-
grund der Rente für seine Krankenversiche-
rung." 

3. In § 31 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) § 30 Abs. 2 a gilt entsprechend." 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

17. unverändert 

18. unverändert 

19. Der bisherige § 1394 wird Absatz 1. Es wird 
folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Absatz 1 gilt nicht für Ausgaben, die auf-
grund von § 1255 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz 
für in der Krankenversicherung pflichtver-
sicherte Rentner zu leisten sind." 

§ 2 

Änderung des 
Angestelltenversicherungsgesetzes 

Das Angestelltenversicherungsgesetz wird wie 
folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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4. § 32 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die allgemeine Bemessungsgrundlage 
für 1982 wird dadurch bestimmt, daß die für 
1981 bestimmte allgemeine Bemessungsgrund-
lage um den Vomhundertsatz erhöht wird, der 
dem Verhältnis entspricht, in dem 1981 die Auf-
wendungen der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte für die Krankenversicherung der 
Rentner zu der Summe der von ihr gezahlten 
Rentenbeträge gestanden haben; der sich erge-
bende Betrag ist um den Vomhundertsatz zu 
erhöhen, um den sich die Summe der durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelte (Absatz 1) 
in den drei Kalenderjahren vor dem Kalender-
jahr, das 1982 voraufgeht, gegenüber der Sum-
me dieser Durchschnittsentgelte in dem Drei-
jahreszeitraum verändert hat, der ein Jahr vor-
her endet. In den folgenden Jahren verändert 
sich die allgemeine Bemessungsgrundlage je-
weils um den Vomhundertsatz, um den sich die 
Summe der durchschnittlichen Bruttoarbeitsent-
gelte in den drei Kalenderjahren vor dem Ka-
lenderjahr, das dem Eintritt des Versicherungs-
falls voraufgeht, gegenüber der Summe dieser 
Durchschnittsengelte in dem Dreijahreszeitraum 
verändert hat, der ein Jahr vorher endet." 

5. In § 42 a wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) § 30 Abs. 2 a gilt entsprechend." 

6. In § 45 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„ (6) § 30 Abs. 2 a gilt entsprechend." 

7. In § 46 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
„(2) § 30 Abs. 2 a gilt entsprechend." 

8. Nach § 83 c wird der Unterabschnitt „VI. Bei-
träge für die Krankenversicherung der Rentner" 
gestrichen. 

9. In § 112 Abs. 2 erhält Satz 2 erster Halbsatz fol-
gende Fassung: 
„Die Beitragsbemessungsgrenze für 1981 ver-
ändert sich in den folgenden Jahren jeweils um 
den Vomhundertsatz, um den sich die Summe 
der durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelte (§ 32 
Abs. 1) in den drei Kalenderjahren vor dem 
Jahr, für das die Beitragsbemessungsgrenze be-
stimmt wird, gegenüber der Summe dieser 
Durchschnittsentgelte in dem Dreijahreszeit-
raum verändert hat, der ein Jahr vorher endet;" 

10. In § 116 Abs. 2 erhält Satz 2 folgende Fassung: 
„Der Zuschuß des Bundes für 1981 verändert 
sich in den folgenden Jahren jeweils um den 
Vomhundertsatz, um den sich die Summe der 
durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelte (§ 32 
Abs. 1) in den drei Kalenderjahren vor dem 
Jahr, für das der Bundeszuschuß ermittelt wird, 
gegenüber der Summe dieser Durchschnitts- 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 
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entgelte in dem Dreijahreszeitraum verändert 
hat, der ein Jahr vorher endet." 

§ 3 

Anderung des 
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 

In Artikel 2 des Arbeiterrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes wird § 28 a gestrichen. 

§ 4 

Anderung des 
Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 

In Artikel 2 des Angestelltenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes wird § 27 a gestrichen. 

§ 5 
Änderung des Ersten Buches 

Sozialgesetzbuch 

In § 23 Abs. 1 Nr. 1 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 1975, BGBl. I S. 3015), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 § 14 des Gesetzes vom 27. Juni 1977 
(BGBl. I S. 1040, 1744), wird Buchstabe e gestrichen. 

Artikel 4 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 1 
Übergangsregelungen 

Bis zum 31. Dezember 1980 gelten die nachstehen-
den Vorschriften in der jeweils aufgeführten folgen-
den Fassung: 

1. § 180 Abs. 4 Satz 1 der Reichsversicherungs-
ordnung: 
„Für freiwillig Versicherte gilt als Grundlohn 
der auf den Kalendertag entfallende Teil des 
Arbeitsentgelts und sonstiger Einnahmen zum 
Lebensunterhalt bis zu dem in Absatz 1 Satz 3 
genannten Betrag, mindestens jedoch 13 Deut-
sche Mark." 

2. § 205 Abs. 1 Satz 1 der Reichsversicherungsord-
nung: 
„Versicherte erhalten für den unterhaltsberech

-

tigten Ehegatten und die unterhaltsberechtigten 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

11. In § 117 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
„(5) Absatz 4 gilt nicht für Ausgaben, die auf-

grund von § 32 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz 
für in der Krankenversicherung pflichtver-
sicherte Rentner zu leisten sind." 

§ 3 

unverändert 

§ 4 

unverändert 

§ 5 

unverändert 

Artikel 4 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 1 
Übergangsregelungen 

Bis zum 31. Dezember 1980 gelten die nachstehen-
den Vorschriften in der jeweils aufgeführten folgen-
den Fassung: 

1. unverändert 

2. unverändert 
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Kinder, wenn diese sich gewöhnlich im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes aufhalten, kein Ge-
samteinkommen haben, das regelmäßig im Mo-
nat 390 Deutsche Mark überschreitet und nicht 
anderweitig einen gesetzlichen Anspruch auf 
Krankenpflege haben, Maßnahmen zur Früher-
kennung von Krankheiten, Krankenhilfe und son-
stige Hilfen unter den gleichen Voraussetzun-
gen und im gleichen Umfang wie Versicherte; 
Krankengeld wird nicht gewährt." 

3. § 205 Abs. 3 Satz 1 der Reichsversicherungsord-
nung: 

„Die Satzung kann Leistungen nach Absatz 1 auf 
sonstige Angehörige erstrecken, die mit dem 
Versicherten in häuslicher Gemeinschaft leben, 
von ihm ganz oder überwiegend unterhalten wer-
den, sich gewöhnlich im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes aufhalten und kein Gesamteinkommen 
haben, das regelmäßig im Monat 390 Deutsche 
Mark überschreitet; Absatz 1 Satz 3 gilt." 

4. § 32 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Kran-
kenversicherung der Landwirte: 

„Versicherte erhalten Familienhilfe für den un-
terhaltsberechtigten Ehegatten und die unter-
haltsberechtigten Kinder (§ 205 Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung), soweit diese nicht 
anderweitig einen gesetzlichen Anspruch auf 
entsprechende Leistungen haben, sich im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes aufhalten und kein 
Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im 
Monat 390 Deutsche Mark überschreitet." 

5. § 32 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Kran-
kenversicherung der Landwirte: 

„Die Satzung kann Leistungen der Familienhilfe 
auf sonstige Angehörige erstrecken, die mit dem 
Versicherten in häuslicher Gemeinschaft leben, 
von ihm ganz oder überwiegend unterhalten wer-
den, sich gewöhnlich im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes aufhalten und kein Gesamteinkommen 
haben, das regelmäßig im Monat 390 Deutsche 
Mark überschreitet." 

6. § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch: 

„1. die Beschäftigung regelmäßig weniger als 
zehn Stunden in der Woche ausgeübt wird 
und das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 
390 Deutsche Mark, bei höherem Arbeits-
entgelt ein Fünftel des Gesamteinkommens 
nicht übersteigt,". 

§ 2 
Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Ge-
setzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach 
§ 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch: 

„1. die Beschäftigung regelmäßig weniger als 
fünfzehn Stunden in der Woche ausgeübt 
wird und das Arbeitsentgelt regelmäßig im 
Monat 390 Deutsche Mark, bei höherem Ar-
beitsentgelt ein Fünftel des Gesamteinkom-
mens nicht übersteigt,". 

§ 2 

unverändert 
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§3 
Inkrafttreten 

Es treten in Kraft: 

mit Wirkung vom 19. Oktober 1972 

Artikel 2 
§ 4 Nr. 1, 
§ 5 Nr. 1, 

am 1. Juli 1978 

Artikel 2 
§ 3 Nr. 1, 3, 4, 
§ 4 Nr. 2, 
§ 5 Nr. 2, 
§ 6 Nr. 1, 

am 1. Januar 1979 

Artikel 1 §§ 15, 16, 
Artikel 2 
§ 1 Nr. 3 bis 7, 
§ 2 Nr. 1 bis 3, 
§ 3 Nr. 2, 5, 6, 8, 
§ 4 Nr. 3 bis 6, 
§ 5 Nr. 3 bis 6, 
§ 6 Nr. 2 bis 5, 

§ 7,  
§ 9 Nr. 1 Buchstabe b, c, Nr. 3, 

Artikel 4 § 1, 

am 1. Januar 1981 

Artikel 2 

§ 1 Nr. 1, 2, 
§ 8,  
§ 9 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2, 

am 1. Januar 1982 

Artikel 3, 

die übrigen Vorschriften am Tage nach der Ver-
kündung. 

Beschlüsse des 11. Ausschusses 

§3 
Inkrafttreten 

Es treten in Kraft: 

mit Wirkung vom 19. Oktober 1972 

Artikel 2 
§ 4 Nr. 1, 
§ 5 Nr. 1, 

am 1. Juli 1978 

Artikel 2 
§ 3 Nr. 1, 3, 4 Buchstabe b, 
§ 4 Nr. 2, 
§ 5 Nr. 2, 
§ 6 Nr. 1, 

am 1. Januar 1979 

Artikel 1 § 16, 

Artikel 2 
§ 1 Nr. 3 bis 3 b, 5, 5 a, 7, 7 a,  
§ 2 Nr. 1, 1 a, 3, 3 a,  
§ 3 Nr. 2, 4 Buchstabe a, Nr. 6, 6 a, 8, 
§ 4 Nr. 3, 5, 6, 
§ 5 Nr. 3, 5, 6, 
§ 6 Nr. 2 bis 5 
§ 7,  
§ 9 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 3, 

Artikel 4 § 1, 

am 1. Januar 1981 

Artikel 2 

§ 1 Nr. 1, 2, 
§ 8,  
§ 9 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2, 

am 1. Dezember 1981 
Artikel 3 
§ 1 Nr. 19, 
§ 2 Nr. 11, 

am 1. Januar 1982 

Artikel 3 mit Ausnahme von § 1 Nr. 19 und § 2 
Nr. 11, 

die übrigen Vorschriften am Tage nach der Verkün-
dung. 
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Bericht der Abgeordneten Franke, Glombig und Schmidt (Kempten) 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zum Beratungsverfahren 

Am 8. März 1978 haben die Bundesregierung und 
die Koalitionsfraktionen gleichlautende Gesetzent-
würfe zur Rentenanpassung in den Jahren 1979 bis 
1981 beschlossen. Der von den Fraktionen der SPD, 
FDP eingebrachte 
Entwurf eines Einundzwanzigsten Gesetzes über 
die Anpassung der Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung sowie über die Anpassung 
der Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung und der Altersgelder in der Alters-
hilfe für Landwirte (Einundzwanzigstes Renten-
anpassungsgesetz — 21. RAG) — Drucksache 
8/1601 — 

ist in der 81. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
16. März 1978 in erster Beratung behandelt worden. 
Die Vorlage dieses Gesetzentwurfs durch die Koali-
tionsfraktionen parallel zu dem in Text und Begrün-
dung gleichlautenden Regierungsentwurf ist deshalb 
erfolgt, um in dem zuständigen Fachausschuß mög-
lichst schnell die Beratungen aufnehmen und die 
Verabschiedung des Gesetzentwurfs in den gesetz-
gebenden Körperschaften noch vor der Sommer-
pause gewährleisten zu können. Dies ist notwendig, 
weil die Vorschriften über die Festsetzung der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage in der gesetzlichen 
Rentenversicherung für die Zeit vom 1. Juli 1978 
bis 31. Dezember 1981, die eine Gleichbehandlung 
von Zugangsrenten und Bestandsrenten zum Ziele 
haben, mit Wirkung vom 1. Juli 1978 in Kraft tre-
ten müssen. 
Der von der Bundesregierung beschlossene Entwurf 
eines 21. Rentenanpassungsgesetzes ist zunächst 
dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet wor-
den, der die Vorlage in seiner 457. Sitzung am 
21. April 1978 im ersten Durchgang behandelt und 
mit Mehrheit abgelehnt hat. Mit der Gegenäuße-
rung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates wurde der Regierungsentwurf in seiner 
88. Sitzung am 27. April 1978 in Verbindung mit 

dem Bericht der Bundesregierung über die gesetz-
lichen Rentenversicherungen, insbesondere über 
deren Finanzlage in den künftigen 15 Kalender-
jahren, gemäß §§ 1273 und 579 der Reichsver-
sicherungsordnung, § 50 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes und §171 des Reichsknappschafts-
gesetzes (Rentenanpassungsbericht 1978) 

- Drucksache 8/1615 - 
und dem 

Gutachten des Sozialbeirats zu den Anpassungen 
der Renten aus den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen und der Geldleistungen aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung in den Jahren 1979 bis 

1981 sowie zu den Vorausberechnungen der Bun-
desregierung über die Entwicklung der Finanz-
lage der gesetzlichen Rentenversicherungen von 
1978 bis 1982 
- Drucksache 8/1665 -  

in  erster Beratung behandelt hat. 

Diese gleichlautenden Entwürfe eines 21. Renten-
anpassungsgesetzes — Drucksachen 8/1601, 8/1734—
sind dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
zur federführenden Beratung, dem Ausschuß für 
Wirtschaft und dem Ausschuß für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten zur Mitberatung sowie dem 
Haushaltsausschuß zur Mitberatung und gemäß § 96 
der Geschäftsordnung überwiesen worden. Der 
Haushaltsausschuß wird dem Bundestag seinen 
Bericht gemäß § 96 GO gesondert vorlegen. Der 
Rentenanpassungsbericht 1978 — Drucksache 8/1615 
— und das Gutachten des Sozialbeirats zu den Ren-
tenanpassungen und zur Entwicklung der Finanz-
lage der gesetzlichen Rentenversicherungen — 
Drucksache 8/1665 — sind dem Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung federführend und dem Ausschuß 
für Wirtschaft sowie dem Haushaltsausschuß zur 
Mitberatung überwiesen worden. 

Die mitberatenden Ausschüsse haben die Vorlagen 
am 19. April 1978 erörtert. Der Ausschuß für Wirt-
schaft hat mit Mehrheit empfohlen, dem Entwurf 
eines 21. Rentenanpassungsgesetzes zuzustimmen. 
Ein Antrag der Fraktion der CDU/CSU, die Bundes-
regierung aufzufordern, Vorschläge zur Sanierung 
der Rentenfinanzen „auf der Grundlage der brutto

-

lohnbezogenen Berechnung der Renten" vorzule-
gen, ist von der Mehrheit des Wirtschaftsausschus-
ses abgelehnt worden. Der Ausschuß für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten hat seine Beratungen 
auf die für die Land- und Forstwirtschaft relevanten 
Vorschriften des Gesetzentwurfs beschränkt und 
Artikel 1 §§ 9, 10 und 12 sowie Artikel 2 § 1 Nrn. 4 
und 6, § 8, § 9 Nr. 1 mit Mehrheit zugestimmt. 

Der federführende Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung hat die Vorlagen in mehreren Sitzungen im 
Gesamtzusammenhang und gesondert beraten. Er 
hat am 12. April 1978 in einer öffentlichen Informa-
tionssitzung Vertreter der Sozialpartner, des Sozial-
beirats, der Deutschen Bundesbank, der Träger der 
Rentenversichérung, der Bundesanstalt für Arbeit, 
der Spitzenverbände der landwirtschaftlichen Alters-
kassen, der Unfallversicherung, der Krankenversi-
cherung und von Verbänden der Kriegsbeschädigten, 
Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner sowie vier 
Wissenschaftler angehört. Diese Sachverständigen 
wurden vor allem über die zu erwartende Finanz-
entwicklung in der Rentenversicherung und die hier-
zu im Rentenanpassungsbericht 1978 sowie in der 
Stellungnahme des Sozialbeirats gemachten Aus-
sagen befragt, ferner zu den nach dem Entwurf ei- 
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nes 21. Rentenanpassungsgesetzes vorgesehenen 
Maßnahmen, insbesondere zu den Rentenanpassun-
gen von 1979 bis 1981 in der Rentenversicherung, 
der Altershilfe für Landwirte und der Unfallver-
sicherung, zur Beitragserhöhung in der Rentenver-
sicherung ab 1981 sowie zur Regelung des Kranken-
versicherungsbeitrags der Rentner ab 1982. Die 
mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen der 
Sachverständigen sind in die Ausschußberatungen 
einbezogen worden. Insoweit wird auf das Proto-
koll Nr. 36 des Ausschusses für Arbeit und Sozial-
ordnung über die öffentliche Informationssitzung 
sowie auf die als Ausschußdrucksachen verteilten 
Stellungnahmen verwiesen. Den beteiligten Aus-
schüssen lagen außerdem zahlreiche Eingaben und 
Petitionen als Beratungsmaterial vor. 

Zu der Schlußberatung im Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung haben die Fraktionen der SPD und 
FDP und der CDU/CSU mehrere Anträge zur Ab-
stimmung gestellt. Die einzelnen Vorschriften des 
Entwurfs eines 21. Rentenanpassungsgesetzes und 
die hierzu von den Koalitionsfraktionen vorgeleg-
ten Änderungsanträge sind — bis auf die Anpas-
sungsregelungen in der Unfallversicherung — von 
den Ausschußmitgliedern der CDU/CSU-Fraktion 
abgelehnt worden. Die Anträge der CDU/CSU-Frak-
tion sind mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
abgelehnt worden. Das Gesetz im ganzen ist gegen 
die Stimmen der Opposition angenommen worden. 

Zu den einzelnen Beschlüssen, die vorbehaltlich ei-
ner etwaigen abweichenden Stellungnahme des mit

-

beratenden Haushaltsausschusses gefaßt wurden, 
wird in den weiteren Abschnitten des Berichts Nähe-
res ausgeführt. 

Der Rentenanpassungsbericht 1978 und das Gutach-
ten des Sozialbeirats hierzu sind vom Ausschuß zur 
Kenntnis genommen worden. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat in 
die Beratungen über den Entwurf eines 21. Renten-
anpassungsgesetzes auch den von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergän-
zung der Reichsversicherungsordnung, des Ange-
stelltenversicherungsgesetzes und des Reichs-
knappschaftsgesetzes — Drucksache 8/1087 — 

einbezogen. Dieser Gesetzentwurf ist nach erster 
Beratung in der 61. Sitzung des Bundestages am 
8. Dezember 1977 an den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung federführend, an den Innenausschuß 
zur Mitberatung und an den Haushaltsausschuß zur 
Mitberatung und gemäß § 96 GO überwiesen wor-
den. Er hat eine Herabsetzung der flexiblen Alters-
grenze für Schwerbehinderte auf das 60. Lebens-
jahr zum Ziel und ist mit Stimmengleichheit bei 
einer Stimmenthaltung vom Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung abgelehnt worden. 

Darüber hinaus ist auch der von der Fraktion der 
CDU/CSU zur dritten Beratung des Entwurfs eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Arbeitsförde-
rungsgesetzes vorgelegte Entschließungsantrag — 
Drucksache 8/1085 — in die Beratungen einbezogen 
worden, der in der 52. Sitzung des Bundestages am 

27. Oktober 1977 an den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung zur weiteren Behandlung überwiesen 
worden war. Dieser Antrag zielt auf eine Regelung 
zur Zahlung von Beiträgen zur Alterssicherung 
durch die Bundesanstalt für Arbeit für ihre Lei-
stungsempfänger ab, die wegen ihrer Mitgliedschaft 
in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
oder wegen einer sog. befreienden Lebensversiche-
rung von der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung befreit sind. 

II. Notwendigkeit und Ziel der Maßnahmen zur 
Konsolidierung der Finanzgrundlagen der Ren-
tenversicherung 

1. aus der Sicht der Fraktionen der SPD und FDP 

Die Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung 
hängt weitgehend von der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung ab und wird besonders durch die Ent-
wicklung der Arbeitsentgelte, die Zahl der Ver-
sicherten, die Zahl der Renten und die Höhe des Bei-
tragssatzes, aber auch die demographische Entwick-
lung beeinflußt. In den vergangenen Jahren, und 
zwar in einer längeren Konjunkturphase als erwar-
tet, hat sich das reale Wirtschaftswachstum im Ver-
gleich zu den Steigerungsraten früherer Jahre er-
heblich vermindert. Nach übereinstimmender Auf-
fassung der Fraktionen der SPD und FDP und der 
Bundesregierung war die Abschwächung der Kon-
junktur insbesondere durch außenwirtschaftliche 
Einflüsse wie die Ölkrise 1973/74 und die Dollar-
schwäche der letzten Jahre bedingt, die mit zu einer 
weltweiten Rezession beigetragen haben. Dies hat 
dazu geführt, daß im Jahre 1977 statt des im Jahres-
wirtschaftsbericht vorausgeschätzten realen Wirt-
schaftswachstums von 5 v. H. nur eine Steigerung 
von 2,4 v. H. zu verzeichnen war. 

Die rezessive wirtschaftliche Entwicklung hat er-
hebliche Auswirkungen auf die Finanzlage der Ren-
tenversicherung gehabt. Einerseits waren die Bei-
tragseinnahmen durch Rückgang der Zahl der Be-
schäftigten, Verringerung der Lohnzuwächse, Abbau 
von Überstunden und Zunahme der Kurzarbeit ver-
mindert. Andererseits sind gleichzeitig die Ausga-
ben für Rentenzahlungen aufgrund der überdurch-
schnittlich hohen Rentenanpassungen — 1975 
= 11,1 v. H.; 1976 = 11,0 v. H.; 1977 = 9,9 v. H. —, 
die sich aus den hohen Lohnsteigerungsraten in den 
vorausgegangen Jahren ergaben, sowie durch vor-
zeitigen Rentenbezug wegen ungünstiger Arbeits-
marktlage stärker angestiegen. Das Ausmaß der 
Auswirkungen der Wirtschaftsentwicklung auf die 
Finanzlage der Rentenversicherung wird dadurch 
verdeutlicht, daß z. B. 1 v. H. weniger Lohnzuwachs 
oder 200 000 weniger Beschäftigte jeweils rd. 1 Mrd. 
DM jährlich Ausfall an Beitragseinnahmen bzw. eine 
Rentenerhöhung um 1 v. H. oder ein Zugang von 
100 000 Rentnern Mehrausgaben von jeweils rd. 
1 Mrd. DM jährlich für die Rentenversicherung 
zur Folge haben. Um aber den Generationenvertrag, 
d. h. die Finanzierung der Renten aus den Beiträgen 
der Erwerbstätigen im Wege des Umlageverfahrens, 
als Fundament der Rentenversicherung und damit 
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als Gewährleistung lohnbezogener, dynamischer 
Renten zu erhalten, bedarf es einer langfristig 
gleichgewichtigen Entwicklung der Einnahmen und 
Ausgaben der Rentenversicherung. 

Bereits mit dem Zwanzigsten Rentenanpassungsge-
setz vom 27. Juni 1977 und dem Vierten Gesetz zur 
Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes vom 
12. Dezember 1977 sind zahlreiche Maßnahmen zur 
Konsolidierung der Finanzlage der Rentenversiche-
rung getroffen worden. Nachdem jedoch im Jahre 
1977 entgegen der besseren Entwicklung im Jahre 
1976 und entgegen den übereinstimmenden Progno-
sen des Finanzplanungsrates, des Konjunkturrates, 
der Bundesbank und der Wirtschaftsforschungsinsti-
tute das Bruttosozialprodukt nicht um real 5 v. H., 
sondern lediglich um real 2,4 v. H. angestiegen war 
und sich auch für die Zukunft geringere Zuwächse 
abzeichnen, als bisher angenommen wurde, mußte 
den daraus sich ergebenen Auswirkungen für die 
Finanzlage der Rentenversicherung durch Konsoli-
dierungsmaßnahmen im Rahmen des 21. Rentenan-
passungsgesetzes begegnet werden. Unter Zugrun-
delegung der neuen gesamtwirtschaftlichen Annah-
men würde sich auch ohne zusätzliche Maßnahmen 
für den Fünfjahreszeitraum von 1978 bis 1982 in der 
Rentenversicherung eine rechnerische Finanzie-
rungslücke von rd. 32 Mrd. DM ergeben. Während 
das 1978 entstehende Defizit voll aus der Rücklage 
abgedeckt werden kann, bedarf es zur Schließung 
der ab 1979 entstehenden Finanzierungslücke unver-
züglich gesetzlicher Maßnahmen. 

2. aus der Sicht der CDU/CSU 

Nach Auffassung der CDU/CSU ist die derzeitige 
Finanzlage, aber auch die mittelfristige Finanzlage 
der Rentenversicherungsträger weniger durch au-
ßenwirtschaftliche Einflüsse als vielmehr durch bin-
nenwirtschaftliche Einflüsse bedingt. Die rezessive 
wirtschaftliche Entwicklung ist nach Meinung der 
Fraktion der CDU/CSU die Folge einer unzureichen-
den Wirtschafts- und Finanzpolitik und hat erheb-
liche Auswirkungen auf die Finanzlage der Renten

-

versicherungsträger. Die CDU/CSU ist ferner der An-
sicht, daß sowohl die Abschwächung der Konjunktur 
zu spät und mit unzureichenden Maßnahmen be-
kämpft als auch die Bekämpfung der sich anbah-
nenden Finanzdefizite in der gesetzlichen Renten-
versicherung zu spät angegangen wurden. Nach Auf-
fassung der CDU/CSU hätte man früher mit der Sa-
nierung der Rentenfinanzen beginnen müssen; sie 
hat jedenfalls seit Januar 1975 auf die sich abzeich-
nende Entwicklung hingewiesen. Systemverändern-
de Maßnahmen, wie sie nach Meinung der CDU/CSU 
im Entwurf eines 21. Rentenanpassungsgesetzes ent-
halten sind, wären dann nicht notwendig gewesen. 

Die bisherigen Sanierungsmaßnahmen, wie das 
20. Rentenanpassungsgesetz und das Vierte Gesetz 
zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes vom 
12. Dezember 1977, sind leider notwendige Schritte 
zur Konsolidierung der Finanzgrundlagen der Ren-
tenversicherung gewesen, aber, wie schon in den 
früheren Debatten von der CDU/CSU dargelegt, un-
zureichende Sanierungsmaßnahmen. Die zu spät ein-
setzenden Sanierungsmaßnahmen halten mit der 

Entwicklung der Defizite in der gesetzlichen Renten-
versicherung nicht Schritt, insbesondere wenn man 
nur an dem Symptomen kuriert und nicht die eigent-
liche Ursache, das fehlende Wirtschaftswachstum, be-
hebt. 

Die CDU/CSU hält eine Sanierung der Rentenfinan-
zen für unausweichlich. Hinsichtlich des Sanierungs-
volumens hat die CDU/CSU Zweifel, ob in dem 
Fünf-Jahreszeitraum von 1978 bis 1982 die von der 
Bundesregierung errechnete Finanzierungslücke von 
32 Mrd. DM realistisch ist. Bei nur geringfügigen Ab-
weichungen von den Annahmen ergeben sich erheb-
lich höhere Defizite, die dann erneut zu weiteren 
Sanierungsschritten führen müssen. Zu einer lang-
fristigen Sanierung der Rentenfinanzen bedarf es 
nach Auffassung der CDU/CSU neben spezifischen 
rentenpolitischen Maßnahmen eines umfassenden Ab-
baus investitionshemmender Vorschriften und einer 
Förderung der privaten Investitionstätigkeit als Vor-
aussetzung der Beseitigung der Arbeitslosigkeit. 
Eine Ankurbelung der Wirtschaft bringt einerseits 
erhöhte Beiträge und damit zusätzliche Einnahmen 
für die Rentenversicherungsträger, verringert ande-
rerseits über geringere Inanspruchnahme des flexib-
len Altersruhegeldes und des Altersruhegeldes mit 
60 Jahren nach einem Jahr Arbeitslosigkeit die Aus-
gaben der Rentenversicherungsträger. 

Die Fraktion der CDU/CSU ist sich bewußt, daß der 
von ihr vorgesehene sozial gestaffelte Krankenver-
sicherungsbeitrag der Rentner die von der Regie-
rung errechnete und zu verantwortende Finanzlücke 
von 32 Mrd. DM nicht ausgleicht. Ohne zusätzliches 
wirtschaftliches Wachstum wird man jedoch perma-
nent in der Rentenversicherung sogenannte Sanie

-

rungs- oder Konsolidierungsmaßnahmen vornehmen 
müssen. 

Auch zukünftig wird die Zahl der Arbeitslosen zu 
Mindereinnahmen in der Rentenversicherung führen. 
Wenn bis zum 1. Juli 1978 200 000 Arbeitslose 1 Mrd. 
DM jährlich weniger Beiträge zahlen, dann sind 
es künftig 400 000 Arbeitslose, die 1 Mrd. DM jähr-
lich Mindereinnahmen bewirken. 

3. Im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung be-
stand Einvernehmen darüber, 

— daß grundsätzlich am Prinzip der lohnbezogenen 
dynamischen Rente, die sich bewährt hat, fest-
gehalten werden soll, 

— daß dies in der gegenwärtigen Situation jedoch 
nicht zu einer Belastung des Generationenver-
trages führen darf, 

— daß die Rentner weiterhin am wirtschaftlichen 
Wachstum beteiligt werden sollen und 

— daß die Finanzlage der gesetzlichen Rentenver-
sicherung langfristig gesichert werden muß, um 
das Vertrauen der Rentner und Beitragszahler 
in die Zukunft ihrer Alterssicherung zu erhalten 
und zu festigen. 

Über den Weg, wie diese Ziele am besten zu errei

-

chen sind, gab es den Mitgliedern der Fraktionen 
der SPD und FDP einerseits und zwischen den Mit- 
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gliedern der CDU/CSU-Fraktion andererseits grund-
sätzliche Meinungsverschiedenheiten, auf die in die-
sem Bericht noch näher eingegangen wird. 

III. Rentenanpassungsbericht 1978 und Gutachten 
des Sozialbeirats 

Der Ausschuß hat den von der Bundesregierung vor-
gelegten Rentenanpassungsbericht 1978 und das 
Gutachten des Sozialbeirats im Zusammenhang mit 
den Beratungen des Entwurfs eines 21. Rentenanpas-
sungsgesetzes eingehend gewürdigt und diese Vor-
lagen zur Kenntnis genommen. Bei den Beratungen 
des Rentenanpassungsberichtes ist von der Opposi-
tion darauf hingewiesen worden, daß die von der 
Bundesregierung für die mittelfristige Finanzentwick-
lung der gesetzlichen Rentenversicherung angenom-
menen Daten über die Lohn- und Beschäftigtenent-
wicklung zu optimistisch seien. Sie wies auf die Ge-
fahr hin, die bei einer Unterschreitung dieser Annah-
men für die Finanzentwicklung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung durch weitere Defizite entstehen 
würde. 
Die Fraktionen von SPD und FDP vertraten die Auf-
fassung, daß die Tarifabschlüsse des Jahres 1978 und 
die zu beobachtende Entwicklung auf dem Arbeits-
markt sowie die Beitragsentwicklung in den ersten 
Kalendermonaten des Jahres 1978 die Annahmen 
der Bundesregierung rechtfertigen. Diese Daten lä-
gen im Rahmen der von der Bundesregierung ange-
nommenen Entwicklung. Die Auffassung der Koali-
tionsfraktionen decke sich insoweit mit den Erklä-
rungen der Bundesregierung. Den in jeder Voraus-
schau auf eine künftige Entwicklung enthaltenen Un-
sicherheiten sei im Rahmen des Konsolidierungspro-
gramms, das mit dem 21. Rentenanpassungsgesetz 
verwirklicht werde, hinreichend Rechnung getragen, 
da die Maßnahmen zur finanziellen Verbesserung in 
der gesetzlichen Rentenversicherung über die rech-
nerische Finanzierungslücke von 32 Mrd. DM hinaus-
gingen. Für den Fall unvorhersehbarer außerordent-
licher wirtschaftlicher Schwierigkeiten werde mit der 
Risikoabsicherungsklausel dem Gesetzgeber ein aus-
reichendes Instrument an die Hand gegeben, auf ei-
ner solchen Entwicklung beruhende Finanzierungs-
schwierigkeiten auszuschließen. 

Die Koalitionsfraktionen betonten, daß sie die von 
einem Teil des Sozialbeirats empfohlenen alternati-
ven Maßnahmen zum Entwurf eines 21. Rentenan-
passungsgesetzes sorgfältig geprüft haben. Ange-
sichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sähen 
sie jedoch — insoweit in Übereinstimmung mit der 
Opposition — keine Möglichkeit, den Beitragssatz 
zur gesetzlichen Rentenversicherung bereits vom 
Jahre 1979 an auf 18,5 v. H. zu erhöhen. Die Einfüh-
rung eines Krankenversicherungsbeitrages der 
Rentner in einem sozialpolitisch zu rechtfertigen-
dem Umfang, wie er von einem Teil des Sozialbei-
rats vorgeschlagen worden sei, reiche zur finanziel-
len Konsolidierung aber nur zusammen mit einer 
Erhöhung des Beitragssatzes auf 18,5 v. H. vom 
1. Januar 1979 an aus, um die finanzielle Situation 
der gesetzlichen Rentenversicherung ausreichend zu 
stabilisieren. Die Opposition könne sich mit ihrem 

Vorschlag, einen Krankenversicherungsbeitrag der 
Rentner ohne gleichzeitige Beitragserhöhung einzu-
führen, nicht auf den Sozialbeirat und auf entspre-
chende Forderungen von Gewerkschaften und Ver-
bänden berufen. Eine ausreichende Konsolidierung 
der finanziellen Grundlagen der geset'z'lichen Ren-
tenversicherung sei ohne die gleichzeitig vom So-
zialbeirat, den Gewerkschaften und Verbänden ge-
forderte Beitragserhöhung nur mit sozialpolitisch 
unvertretbar hohen Krankenversicherungsbeiträgen 
der Rentner erreichbar. Im Gegensatz zu den Vor-
schlägen eines Teils der Mitglieder des Sozialbei-
rats sei die Forderung der Opposition nach Einfüh-
rung eines Krankenversicherungsbeitrages der Rent-
ner weder eine finanziell ausreichende noch sozial 
ausgewogene Alternative zu den Regelungen, die 
im Entwurf eines 21. Rentenanpassungsgesetzes ent-
halten seien. 
Die Ausschußmitglieder der CDU/CSU-Fraktion hin-
gegen haben betont, daß der von ihnen vorgeschla-
gene Rentnerkrankenversicherungsbeitrag nur zwei 
Drittel der Belastungen für die Rentner ausmache. 
Sie verwiesen auf die Notwendigkeit, die binnen-
wirtschaftliche Belebung zu indizieren und investi-
tionshemmende Maßnahmen abzubauen. 

IV. Zum Entwurf eines 21. Rentenanpassungsgeset-
zes 

1. Stellungnahme der Fraktionen der SPD und FDP 

Die Koalitionsfraktionen und die Bundesregierung 
sind bei ihren im Entwurf eines 21. Rentenanpas-
sungsgesetzes vorgeschlagenen Maßnahmen davon 
ausgegangen, daß die Finanzierungslücke 

— mittelfristig in erster Linie durch eine Verlang-
samung des Rentenzuwachses, also durch eine 
Einschränkung beim Ausgabenzuwachs, und 

— langfristig durch eine maßvolle Beitragserhö-
hung 

geschlossen werden soll. Zur Verwirklichung dieser 
Ziele sehen die von ihnen vorgelegten Entwürfe 
eines 21. Rentenanpassungsgesetzes folgende Maß-
nahmen vor: 

a) Anpassung der Renten aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und damit in Zusammenhang 
stehende Regelungen 

Die Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung werden zum 1. Januar 1979 um 4,5 v. H. und 
zum 1. Januar 1980 und zum 1. Januar 1981 jeweils 
um 4 v. H. erhöht. Mit diesen Anpassungssätzen 
wird für einen Zeitraum von drei Jahren vorüberge-
hend vom bisher praktizierten Anpassungsverfahren 
abgewichen. Ab 1982 werden die Renten wieder ent-
sprechend dem Anstieg der Bruttoarbeitsentgelte 
angepaßt. Dies ist im Gesetzestext ausdrücklich so 
festgelegt. Bundesregierung und Koalitionsfrak-
tionen halten ein vorübergehendes Abweichen von 
dem bisherigen Anpassungsverfahren im Hinblick 
auf die Finanzlage der gesetzlichen Rentenversiche-
rung für notwendig zur langfristigen Sicherung der 
lohnbezogenen dynamischen Rente und des Genera- 
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tionenvertrages und zum anderen für den Rentnern 
sozial zumutbar. 

Auf Grund der vorgesehenen Anpassungssätze wer-
den nach Meinung von SPD und FDP die Rentner 
auch in den nächsten Jahren angesichts der nied-
rigen und in der Tendenz noch sinkenden Preisstei-
gerungsraten einen fühlbaren realen Einkommens-
zuwachs erhalten, der in etwa auch dem prozen-
tualen Einkommenszuwachs entspricht, der sich in 
den nächsten Jahren für die Arbeitnehmer ergeben 
dürfte. Das Rentenniveau, d. h. das Verhältnis der 
Renten zum durchschnittlichen Nettoverdienst der 
Arbeitnehmer, hat einen so hohen Stand erreicht, 
wie es ihn früher nie gehabt hat. Es beträgt im 
Jahre 1978 bei 45 Versicherungsjahren 73,5 v. H. 
und bei 40 Versicherungsjahren 65,4 v. H. Diesen 
hohen Stand wird das Rentenniveau auch in den 
nächsten Jahren voraussichtlich im wesentlichen 
behalten. Schließlich haben die Koalitionsfraktionen 
auch die Einkommensentwicklung in den zurücklie-
genden Jahren in Betracht gezogen: Während die 
Renten in der Zeit von 1969 bis 1978 um 123,7 v. H. 
gestiegen sind, nahmen die Nettoverdienste der 
Arbeitnehmer in diesem Zeitraum durchschnittlich 
nur um 98,1 v. H. zu. 

Ein vorübergehendes Abweichen von dem bisher 
praktizierten Anpassungsverfahren ist nach Auffas-
sung der Mitglieder der Koalitionsfraktionen auch 
mit dem Prinzip der lohnbezogenen dynamischen 
Rente vereinbar. Die maßgebende Anpassungsrege-
lung (§ 1272 Abs. 1 RVO und die entsprechenden 
Regelungen in den anderen Rentengesetzen) bestim-
me lediglich den Anlaß für eine Rentenanpassung, 
nicht aber ihr Ausmaß. Die Höhe des Anpassungs-
satzes werde in den jährlichen Rentenanpassungs-
gesetzen vom Gesetzgeber bestimmt. Die Mitglieder 
der Koalitionsfraktionen wiesen in diesem Zusam-
menhang auch darauf hin, daß es bereits in der Ver-
gangenheit Maßnahmen gegeben habe, die sich im 
Ergebnis dahin ausgewirkt hätten, daß die Einkom-
mensentwicklung bei den Rentnern nicht genau der 
Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte in dem maß-
geblichen Dreijahreszeitraum entsprochen habe. Als 
besonders signifikantes Beispiel hierfür nannten sie 
den Ausfall der Rentenanpassung im Jahre 1958. 

Die Absicht der Koalitionsfraktionen, vom Jahre 
1982 an wieder zu dem bisherigen Anpassungsver-
fahren zurückzukehren, finde seinen gesetzlichen 
Niederschlag einerseits in der Regelung über die 
Fortschreibung der allgemeinen Bemessungsgrund-
lage vom Jahre 1982 an, andererseits in der Einfüh-
rung eines individuellen Beitrags der Rentner zu 
ihrer Krankenversicherung, der von einer brutto

-

lohnbezogenen Rente ausgehe. Der Anstieg der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage, der sich nach der 
Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte richte, soll 
nach dem Willen der Koalitionsfraktionen vom 
Jahre 1982 an wieder maßgebend für die Höhe der 
Rentenanpassung sein. 

Um zu vermeiden, daß die allgemeine Bemessungs-
grundlage als Berechnungsbasis für die Zugangsren-
ten in den nächsten Jahren stärker steigt als die 
Bestandsrenten, wurde sie ebenfalls vorübergehend 
von der Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte los

-

gelöst. Sie wird für die Zeit vom 1. Juli 1978 bis 
31. Dezember 1981 so festgesetzt, daß sie jeweils der 
Bemessungsgrundlage entspricht, an die die Be-
standsrenten zum 1. Januar der Jahre 1979 bis 1981 
jeweils angepaßt werden. Dadurch werden die Zu-
gangsrenten und Bestandsrenten künftig immer auf 
demselben Niveau liegen; der bisherige einjährige 
Vorsprung der Zugangsrenten im Zugangsjahr wird 
beseitigt. Hieraus folgt wiederum, daß in Zukunft 
die Zugangsrentner sofort an der ersten Rentenan-
passung, die der Feststellung ihrer Rente folgt, teil-
nehmen. 

Die Zugangsrenten im ersten Halbjahr 1978, die 
noch auf Grund einer allgemeinen Bemessungs-
grundlage berechnet werden, die um rd. 2,5 v. H. 
höher ist als die allgemeine Bemessungsgrundlage, 
die für die Zeit vom 1. Juli 1978 bis 31. Dezember 
1979 festgesetzt wird, werden bei den Anpassungen 
ab 1981 geringer angepaßt; dadurch wird ihr Vor-
sprung gegenüber den übrigen Renten beseitigt. Die 
Änderung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
für das laufende Jahr 1978 schon zum 1. Juli 1978 
erfolgt deshalb, weil die Zahl der Renten, die auf-
grund einer im Vergleich zu den übrigen Renten 
überhöhten Bemessungsgrundlage berechnet wer-
den, möglichst niedrig gehalten werden soll. 

Wegen der Festlegung der Anpassungssätze für 
drei Jahre sieht eine sogenannte Risikoabsiche-
rungsklausel Instrumente für den Fall vor, daß sich 
die wirtschaftliche Entwicklung unerwartet erheb-
lich verschlechtert. Diese Klausel soll dann zur An-
wendung kommen, wenn die Arbeitnehmereinkom-
men in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr 
als ein Viertel langsamer steigen, als dies den An-
nahmen der Bundesregierung über die mittelfristige 
Wirtschaftsentwicklung entspricht, oder wenn die 
Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten die An-
nahmen im Rentenanpassungsbericht wesentlich un-
terschreitet oder wenn die Zahl der Rentner erheb-
lich zunimmt. Die Vertreter der Koalitionsfraktionen 
haben auf Grund der Darlegungen der Bundesregie-
rung über die voraussichtliche Lohnentwicklung im 
Jahre 1978 ihre Erwartung zum Ausdruck gebracht, 
daß die Risikoabsicherungsklausel nicht zu einer 
Änderung der jetzt beschlossenen Anpassungssätze 
für die Jahre 1979 bis 1981 führen werde. Gleich-
wohl haben sie die Risikoabsicherungsklausel für 
notwendig gehalten, um völlig unerwarteten Ein-
brüchen in der wirtschaftlichen Entwicklung effektiv 
begegnen zu können. 

b) Anpassung der Altersgelder in der Altershilfe 
für Landwirte 

Wie für die Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung hat der Ausschuß mit den Stimmen der Mit-
glieder der Koalitionsfraktionen auch für die Alters-
gelder in der Altershilfe für Landwirte Anpassungs-
sätze von 4,5 v. H. für das Jahr 1979 und von je-
weils 4 v. H. für die Jahre 1980 und 1981 beschlos-
sen. Dies ist eine Konsequenz aus der Anpassungs-
regelung im Gesetz über eine Altershilfe für Land-
wirte, wonach sich die Erhöhung der Altersgelder 
nach dem Anpassungssatz in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter richtet. 
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c) Anpassung der Geldleistungen in der gesetz-
lichen Unfallversicherung 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, abwei-
chend vom Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD 
und FDP und vom Regierungsentwurf in der gesetz-
lichen Unfallversicherung an dem Anpassungsver-
fahren festzuhalten, das seit dem 6. Rentenanpas-
sungsgesetz angewandt wird. Dies entspricht auch 
den Vorstellungen der Opposition sowie der Auf-
fassung der Sachverständigen, die sich in der An-
hörung vor dem Ausschuß für eine Beibehaltung des 
bisherigen Anpassungsverfahrens ausgesprochen 
haben. Die Gründe, die in den Gesetzentwürfen für 
eine Anpassung mit den Sätzen der Rentenversiche-
rung angeführt werden, haben die Ausschußmitglie-
der der Koalitionsfraktionen letztlich nicht für so 
schwerwiegend gehalten, daß sie ein Abweichen 
vom bisherigen Verfahren rechtfertigen. Abgesehen 
davon, daß die finanzielle Situation der Unfallver-
sicherung ein solches Abweichen nicht notwendig 
mache, solle die Gefahr vermieden werden, daß auf 
längere Sicht das der Unfallversicherung zugrunde 
liegende Entschädigungsprinzip beeinträchtigt wer-
de. Den Bedenken, die im Regierungsentwurf wegen 
der Fälle eines gleichzeitigen Bezugs einer Rente 
aus der Unfallversicherung und der Rentenversiche-
rung geäußert werden — hier würde letztere als 
Folge der §§ 1278, 1279 RVO in der Regel stärker 
steigen als die übrigen Renten aus der Rentenver-
sicherung —, ist durch eine Herabsetzung der 
Höchstgrenzen des § 1278 RVO begegnet worden 
(s. Artikel 2 § 1 Nr. 6). 

Die Höhe der Anpassung für die Zeit ab 1. Januar 
1979 richtet sich nach der Veränderung der durch-
schnittlichen Bruttolohn- und -gehaltssumme zwi-
schen den Jahren 1976 und 1977. Die Steigerung be-
trägt demnach 6,9 v. H. 

Die Gesetzentwürfe sehen in der Unfallversicherung 
ebenso wie in der Rentenversicherung eine Regelung 
der Anpassung für die Jahre 1979 bis 1981 vor. 
Eine solche Lösung läßt das bisherige Anpassungs-
verfahren in der Unfallversicherung nicht zu, da die 
durchschnittlichen Bruttolohn- und -gehaltssumme für 
die Jahre 1978 und 1979 noch nicht bekannt ist. 

Der Ausschuß hat ferner einstimmig für die Jahre 
ab 1980 eine Lösung beschlossen, die ein besonderes 
Anpassungsgesetz für die Unfallversicherung künftig 
entbehrlich macht. Durch eine Änderung des § 579 
RVO sollen die seit dem 6. Rentenanpassungsgesetz 
verwandten Kriterien für den Anpassungsfaktor im 
Gesetz allgemein festgelegt und der Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung ermächtigt werden, je-
weils durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates den konkreten Anpassungsfaktor fest-
zustellen. Die Geltung der übrigen für die Anpas-
sung notwendigen Vorschriften, die bisher in allen 
Rentenanpassungsgesetzen gleichlautend enthalten 
waren, wird dadurch erreicht, daß in § 579 RVO auf 
die entsprechenden Vorschriften des 21. Rentenan-
passungsgesetzes verwiesen wird. Bei der Einord-
nung des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung 
in das Sozialgesetzbuch können sie dann dorthin 
übernommen werden. 

Als Konsequenz aus der Beibehaltung des bisherigen 
Anpassungsverfahrens in der Unfallversicherung er-
gibt sich die Streichung von Artikel 2 § 1 Nr. 4 
und 6 (Ersatzanspruch nach § 583 Abs. 9 RVO, Er-
stattung von Waisenrenten). 

d) Beitragserhöhung in der Rentenversicherung 

Da die langfristige Konsolidierung der Finanzlage 
der gesetzlichen Rentenversicherung auch im Inter-
esse der Beitragszahler liegt, haben Bundesregierung 
und Koalitionsfraktionen es aus Gründen der sozia-
len Ausgewogenheit für notwendig gehalten, auch 
die Beitragszahler an der Konsolidierung der Finanz-
lage der Rentenversicherung zu beteiligen. Eine sol-
che Beteiligung kommt nach ihrer Auffassung jedoch 
erst vom Jahre 1981 an in Betracht. Hierfür waren 
sowohl konjunkturpolitische als auch sozialpolitische 
Erwägungen maßgebend. 

Eine Beitragssatzerhöhung schon ab 1979 — wie 
z. B. vom Deutschen Gewerkschaftsbund und von ei-
nem Teil der Sozialbeiratsmitglieder vorgeschlagen 
worden ist — mit dem Ziele, die Renten stärker an-
zuheben, hätte nach Auffassung der Mitglieder der 
Koalitionsfraktionen Verschiebungen im Einkom-
mensgefüge zu ungunsten der Arbeitnehmer zur 
Folge, die zu einer ernsthaften Belastung des Ge-
nerationenvertrages führen könnten. Außerdem ha-
ben die Mitglieder der Koalitionsfraktionen berück-
sichtigt, daß die Versicherten und Arbeitgeber aus 
Anlaß der Rezession der Jahre 1966/67 und zur Fi-
nanzierung des sog. Rentenberges der 70er Jahre mit 
der stufenweisen Erhöhung der Beitragssätze von 
14 auf 18 v. H. in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, aber auch mit erhöhten Beiträgen zur Arbeits-
losenversicherung und zur Krankenversicherung, be-
reits erhebliche Belastungen auf sich nehmen muß-
ten. 

Die vorgesehene Beitragssatzerhöhung ab 1981 um 
0,5 Prozentpunkte ist nach Auffassung der Mitglie-
der der Koalitionsfraktionen sowohl für die Arbeit-
nehmer als auch für die Arbeitgeber tragbar; sie 
führt bei den Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu 
einer monatlichen Mehrbelastung von je 5 DM bei 
2 000 DM Bruttoarbeitsentgelt. Für den Fall, daß die 
Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung dies 
erlaubt, kann die Beitragssatzerhöhung durch Rechts-
verordnung der Bundesregierung zeitweise ausge-
setzt werden. 

e) Krankenversicherung der Rentner 

Ab 1982 soll an die Stelle der bisherigen Pauschal-
zahlung der Rentenversicherung zur Krankenversi-
cherung der Rentner ein die individuellen Einkom-
mensverhältnisse berücksichtigender Beitrag der 
Rentner zur Krankenversicherung treten. Die Um-
wandlung der bisherigen Pauschalzahlung der Ren-
tenversicherung in einen individuellen Beitrag geht 
von folgenden Grundsätzen aus: 

— Eine Änderung der Lastenverteilung zwischen der 
gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetz-
lichen Krankenversicherung gegenüber dem gel-
tenden Recht erfolgt nicht. 
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— Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung 
werden im Jahre 1982 über die normale Anpas-
sung hinaus um den Vomhundertsatz erhöht, der 
dem Verhältnis entspricht, in dem im Jahre 1981 
die Aufwendungen der Rentenversicherung für 
die Krankenversicherung der Rentner einschließ-
lich Beitragszuschüsse zu der Summe der gezahl-
ten Rentenbeiträge stehen (= 11,7 v. H.). 

— Die gesetzliche Krankenversicherung erhält vom 
Jahre 1982 an von den erhöhten Renten Beiträge. 
Der Beitragsberechnung werden auch sonstige, 
den Renten vergleichbare Einnahmen zugrunde

-

gelegt. Die Beiträge aus den Renten und sonsti-
gen vergleichbaren Einnahmen werden bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze berechnet. 

— Die Festsetzung des Beitragssatzes für die Kran-
kenversicherung der Rentner wird einem beson-
deren Gesetz vorbehalten, um die weitere Ent-
wicklung bis zum Jahre 1982, insbesondere hin-
sichtlich der von der gesetzlichen Krankenver-
sicherung für die Beitragszahlung erfaßbaren 
Rentenzahlbeträge berücksichtigen zu können. 

— Die vorgesehene Ersetzung des geltenden Pau-
schalbeitrages durch den Individualbeitrag soll 
durch eine entsprechende Beitragssatzregelung, 
die berücksichtigt, daß Rentner keinen Kranken-
geldanspruch haben, für den Rentner weitgehend 
belastungsneutral sein. 

Wegen der Besonderheiten der Krankenversicherung 
der Knappschaftsrentner sowie der Bezieher von 
Altersgeld und Landabgaberente aus der Altershilfe 
für Landwirte und deren Finanzierung soll die Re-
gelung für diese Bereiche einem besonderen Gesetz 
vorbehalten bleiben. 

Der Ausschuß hat sich ausführlich mit der Frage be-
faßt, ob verfassungsrechtliche Bedenken dagegen 
bestehen, Krankenversicherungsbeiträge aus Renten 
der gesetzlichen Rentenversicherungen und anderen 
den Renten vergleichbaren Einnahmen zu erheben. 
Er ist mit Mehrheit zu der Auffassung gelangt, daß 
die Einführung einer Beitragspflicht für Rentner als 
solche verfassungsgemäß ist. Auch die Berücksichti-
gung der den Renten vergleichbaren Einnahmen bei 
der Beitragsbemessung entspreche dem Gebot so-
zialer Gerechtigkeit und begegne grundsätzlich kei-
nen verfassungsrechtlichen Bedenken. Dabei hat der 
Ausschuß auch berücksichtigt, daß sich in Randbe-
reichen für betroffene Personen problematische Er

-
gebnisse einstellen könnten. Es handelt sich im we-
sentlichen um die Fälle, in denen 

— sich Rentenantragsteller von der Krankenversi-
cherungspflicht im Hinblick auf die bisherige 
Beitragsfreiheit in der Krankenversicherung der 
Rentner nicht haben befreien lassen, obwohl sie 
es konnten, 

— Rentner mit geringer Rente und hohem sonstigen 
Einkommen durch die Beitragszahlung verhältnis-
mäßig stark belastet würden. 

Diesen Fällen wird in dem nach dem neuen § 385 
Abs. 2 RVO (Artikel 3 § 1 Nr. 6 des Gesetzentwurfs) 
zu beschließenden Gesetz angemessen Rechnung zu 
tragen sein. Das könnte u. a. dadurch geschehen, daß 

der Beitragssatz für vergleichbare Renteneinkommen 
niedriger festgesetzt wird als der Beitragssatz aus 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung. Bei ent-
sprechender Ausgestaltung einer solchen Regelung 
würde der von den Sachverständigen unter verfas-
sungsrechtlichen Gesichtspunkten gemachte Vor-
schlag überflüssig sein, den Rentenantragstellern, die 
von ihrem Recht auf Befreiung von der Versiche-
rungspflicht keinen Gebrauch gemacht haben, eine er-
neute — sozialpolitisch allerdings problematische — 
Befreiungsmöglichkeit einzuräumen. Der vorliegen-
de Gesetzentwurf unterliege jedenfalls keinen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken. Er halte vielmehr 
auch in den erwähnten Grenzfällen den Weg zu ver-
fassungskonformen Regelungen offen. Es sei auch 
unbedenklich, die nähere Bestimmung der „anderen, 
der Rente vergleichbaren Einnahmen" der Rechts-
verordnung nach dem neuen § 180 Abs. 5 RVO zu 
überlassen. 

Der Ausschuß ist davon ausgegangen, daß der bis-
herige Belastungsausgleich in der Krankenversiche-
rung der Rentner auch weiterhin durchgeführt wird. 
Die Fassung des Artikels 3 § 1 Nr. 4 (§ 381 Abs. 2 
RVO) des Gesetzentwurfs, wonach der Versicherte 
die auf Grund des § 180 Abs. 5 RVO berechneten 
Beiträge trägt, läßt es zu, daß die Beiträge nicht von 
jedem Versicherten selbst gezahlt werden müssen, 
sondern — wie bisher — von den Rentenversiche-
rungsträgern überwiesen werden. Andernfalls wäre 
die Durchführung des Belastungsausgleichs mit er-
heblichen Schwierigkeiten verbunden. 

2. Stellungnahme der Fraktion der CDU/CSU 

Die CDU/CSU geht bei ihren Vorstellungen zur Sa-
nierung der Rentenfinanzen davon aus, daß bei 
grundsätzlicher Beibehaltung des bisherigen brutto

-

lohnbezogenen Anpassungsverfahrens und des bis-
herigen Berechnungsverfahrens der Zugangsrenten 
die Finanzierungslücke in der gesetzlichen Renten-
versicherung in erster Linie durch 

— eine wirtschaftliche Belebung, eine Förderung der 
Investitionen und damit eine Förderung des 
Wirtschaftswachstums, 

— die Einführung eines Krankenversicherungsbei-
trags der Rentner mit sozialer Staffelung ent-
sprechend der Leistungsfähigkeit des Rentners, 

— eine Erhöhung der Bundeszuschüsse zur Renten-
versicherung, die durch eine wirtschaftliche An-
kurbelung und entsprechender Steuereinnahmen 
erleichtert würde, geschlossen werden kann. Die 
Belastung der Rentner aus einem Krankenver-
sicherungsbeitrag soll nur zwei Drittel der Be-
lastung betragen, die dem Rentner und Ver-
sicherten aus der Regelung nach dem Regierungs-
entwurf erwächst. 

a) Anpassung der Renten aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung 

Die Fraktion der CDU/CSU lehnt die Verlangsa-
mung der Rentenanpassung und die willkürliche 
Festsetzung von Rentenanpassungssätzen ab. Auch 
ein vorübergehendes Abweichen vom bisherigen 
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Anpassungsverfahren erscheint der CDU/CSU nicht 
vertretbar. Die Einbußen aus einer Verlangsamung 
der Rentenanpassung sind, insbesondere für Klein-
rentner und besonders für Witwenrenten. sozialpoli-
tisch unzumutbar. Das Prinzip der bruttolohnbezoge-
nen dynamischen Rente muß nach Auffassung der 
CDU/CSU erhalten bleiben. 

Dies gilt sowohl für die Anpassung der Renten als 
auch für die Berechnung der Zugangsrenten. Die 
Änderung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
als Berechnungsbasis für die Zugangsrenten ist 
nach Auffassung der CDU/CSU ein Systembruch 
und mit der 1957 gefundenen Rentenformel nicht 
vereinbar. 

Der Vergleich der Rentenentwicklung und der Net-
tolohnentwicklung im Zeitraum 1969 bis 1978, wie 
ihn die Bundesregierung vorlegt, ist willkürlich ge-
wählt. Von Seiten der CDU/CSU wurde darauf hin-
gewiesen, daß bei einem längerfristigen Vergleich 
von 1960 bis 1976 die Einkommensentwicklung der 
Rentner und Arbeitnehmer sich wesentlich ausge-
glichener darstelle. So stimme der Durchschnitt der 
jährlichen Zuwachsraten der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlagen in den Jahren 1960 bis 1976 genau 
überein mit dem Anpassungssatz der Bestandsren-
ten für den entsprechenden Zeitraum. Die CDU/CSU 
hat ferner auf die verschiedentlich außerhalb des 
Parlaments geäußerte Meinung hingewiesen, daß 
längerfristig die dynamische Rente für sich genom-
men nicht als Ursache für die Finanzierungsproble-
me der Versicherungsträger angesehen werden 
könne. 

b) Risikoabsicherungsklausel 
Die sogenannte Risikoabsicherungsklausel wird von 
der CDU/CSU-Fraktion .  abgelehnt, weil sie in der 
vorliegenden Fassung, auch nach Auffassung des 
Sozialbeirats und der Sachverständigen, unprakti-
kabel ist. Der Bundesregierung würde hierdurch die 
Möglichkeit gegeben, die Renten gegebenenfalls in 
noch geringerem Maße anzupassen. Die Risikoab-
sicherungsklausel führt zu einer noch stärkeren 
Verunsicherung der Rentner. 

c) Anpassung der Altersgelder in der Altershilfe 
für Landwirte 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene ver-
langsamte Anpassung der Altersgelder in der Al-
tershilfe für Landwirte wird von der CDU/CSU ab-
gelehnt. Entsprechend ihrer Forderung hinsichtlich 
Anpassung der Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung sollen auch die Altersgelder in der 
Altershilfe für Landwirte nach dem bisher üblichen 
Verfahren angepaßt werden. 

d) Anpassung der Unfallrenten 
Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion enthält die For-
derung, das bisherige Anpassungsverfahren der 
Geldleistungen und des Pflegegeldes aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung beizubehalten. Der Ände-
rungsantrag der Koalition zu diesem Punkt wird 
deshalb grundsätzlich von der CDU/CSU akzep-
tiert. 

e) Beitragserhöhung in der gesetzlichen Renten-
versicherung 

Angesichts der Wirtschaftschwäche hält es die CDU/ 
CSU-Fraktion nach wie vor nicht für sinnvoll, der-
zeit eine Erhöhung des Rentenversicherungsbeitra-
ges vorzusehen. Bei einer späteren Überprüfung 
dieser Frage müssen die gegebene Lage von Wirt-
schaft und Beschäftigung und die Höhe der  gesam-
ten Abgabenbelastung durch Steuern und Beiträge 
berücksichtigt werden. 

f) Krankenversicherungsbeitrag der Rentner 
Auch das Konzept der Bundesregierung und der 
Koalitionsparteien zur Krankenversicherung der 
Rentner ab 1982 ist nach Auffassung der CDU/CSU 
kein Beitrag zur Sanierung der Rentenfinanzen. Die 
Opposition hält es überdies für problematisch, die 
Grundsätze einer Neuregelung im 21. RAG zu ver-
abschieden, wichtigste Einzelheiten, wie Beitrags-
sätze, Abgrenzungen der der Beitragszahlung zu-
grundeliegenden Einkünfte, aber einem späteren Ge-
setz bzw. einer Verordnung zu überlassen. Die CDU/ 
CSU tritt, entsprechend ihrem Antrag, für die Wie-
dereinführung eines Krankenversicherungsbeitrages 
der Rentner ein. Dabei sollte eine soziale Staffelung 
entsprechend der Leistungsfähigkeit der Rentner 
enthalten sein. 
Die Ausschußmitglieder der CDU/CSU haben die 
Regelung zur Krankenversicherung der Rentner 
nach dem Entwurf eines 21. RAG abgelehnt, weil sie 
eine andere Konzeption verfolgen. 
Die in der Sachverständigenanhörung geäußerten 
verfassungsrechtlichen Bedenken zur Konzeption 
eines Krankenversicherungsbeitrages der Rentner 
scheinen der Opposition nicht ausgeräumt zu sein. 
Sie hält an ihren Bedenken in diesem Punkte fest. 

V. Änderungsanträge der Opposition zu den Schwer-
punkten im Entwurf des 21. Rentenanpassungs-
gesetzes und Stellungnahme der Koalition hierzu 

1. 

Die Ausschußmitglieder der Fraktion der CDU/CSU 
haben als politische Alternative zu den gleichlau-
tenden Gesetzentwürfen der Fraktionen der SPD, 
FDP und der Bundesregierung folgenden Änderungs-
antrag im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
eingebracht, der jedoch mit ' den Stimmen der Mit-
glieder der Koalitionsfraktionen abgelehnt wurde: 

1. Der Entwurf eines Einundzwanzigsten Rentenan-
passungsgesetzes — Drucksachen 8/1601, 8/1734 
— wird zurückgewiesen. 

2. Die Rentenanpassung der Bestandsrenten erfolgt 
nach dem bisherigen Rentenanpassungsverfah-
ren, d. h. die Bestandsrenten werden aus Anlaß 
der Veränderung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage zum 1. Januar 1979 um 7,2 v. H. er-
höht. 

3. Die Berechnung der Zugangsrenten im Jahre 1978 
erfolgt nach dem bisherigen Verfahren, d. h. sie 
orientiert sich an der allgemenen Bemessungs-
grundlage des Jahres 1978. 
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4. Die Anpassung der Altersgelder aus der Alters-
hilfe für Landwirte erfolgt nach dem bisherigen 
Rentenanpassungsverfahren. 

5. Die Risikoabsicherungsklausel entfällt. 
6. Die nach dem Gesetzentwurf der Fraktionen der 

SPD und FDP bzw. der Bundesregierung vorge-
sehene Neuregelung der Krankenversicherung 
der Rentner entfällt. Statt dessen wird ein die 
Leistungsfähigkeit der Rentner berücksichtigen-
der Krankenversicherungsbeitrag der Rentner 
eingeführt. 

Zur Begründung wurde folgendes ausgeführt: 

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Sa-
nierung der Rentenfinanzen durch geeignete Maß-
nahmen werden von der CDU/CSU-Fraktion be-
jaht. Während die bisherigen, mit dem Zwanzigsten 
Rentenanpassungsgesetz und der Vierten Novelle 
zum Arbeitsförderungsgesetz getroffenen, für die 
Rentner und Versicherten sehr einschneidenden 
Maßnahmen zur Sanierung der Rentenversicherung 
noch annähernd als systemkonform hätten bezeich-
net werden können, werde mit der Änderung des 
Anpassungsverfahrens der Bestandsrenten und der 
Änderung der Berechnung der Zugangsrenten diese 
bewährte Basis verlassen. 

Die im Entwurf eines 21. Rentenanpassungsgesetzes 
gewählten Maßnahmen zur Rentensanierung lehne 
die CDU/CSU vor allem deshalb ab, weil die sehr 
einschneidenden Maßnahmen eine soziale Ausge-
wogenheit für Rentner und Versicherte vermissen 
ließen — die Sanierungslast werde zu 80 v. H. den 
Rentnern aufgebürdet — und einen Bruch des Ge-
nerationenvertrages bedeuteten. 

Die CDU/CSU -Fraktion halte an dem in der Besetz = 
lichen Rentenversicherung über 20 Jahre bewährten 
zuverlässigen Maßstab für die Anpassung der Ren-
ten nach der Entwicklung der Bruttolöhne fest und 
lehne willkürlich gegriffene Anpassungssätze ab. 
Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Neu-
regelung der Rentenanpassung bedeute einen Ver-
zicht auf feste Grundlagen für die Berechnung und 
Steigerung der Renten in der Zukunft und damit 
eine Aufgabe des Kernstücks der Rentenreform von 
1957. 

Das Abgehen von der bruttolohnbezogenen dynami-
schen Rentenformel für drei Jahre kommt nach Auf-
fassung der CDU/CSU-Fraktion einer Demontage 
des bewährten Rentensystems gleich. Damit werde 
die Rentenanpassung von jeglichem Index abgekop-
pelt und das vor der Rentenreform von 1957 prakti-
zierte Verfahren wieder aufgenommen, wonach die 
Rentenanpassung nach Kassenlage der Rentenver-
sicherungsträger und des Bundes vorgenommen 
worden sei. 

Die Abkehr von der bruttolohnbezogenen Rente sei 
anläßlich des Hearings auch von einem Teil der Sach-
verständigen abgelehnt bzw. für problematisch ge-
halten worden. Eine solche Regelung habe außer-
dem eine nicht zu vertretende Senkung des Ren-
tenniveaus zur Folge. Da die CDU/CSU an der 
bruttolohnbezogenen Rente festhalte, sei eine Fest-
setzung der Rentenanpassungssätze für drei Jahre 

im voraus nicht erforderlich und für die Jahre 1980 
und 1981 wegen fehlender Daten über die Entwick-
lung der durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsent-
gelte auch nicht möglich. Der Modus der jährlichen 
Rentenanpassung durch Gesetz sollte beibehalten 
werden. 

Aus den dargelegten Gründen lehne die CDU/CSU

-

Fraktion die Konzeption des 21. Rentenanpassungs-
gesetzes wegen der nach ihrer Auffassung system-
verändernden und in den Kern der Rentenformel 
eingreifenden Maßnahmen ab und sei nur bereit, 
einer Regelung zuzustimmen, die unter Beibehal-
tung der geltenden Rentenformel die Bruttolohn-
bezogenheit der Rentenberechnung und der Renten-
anpassung zum Inhalt habe. 

Die CDU/CSU sei ferner der Meinung, daß die 
eigentliche Ursache der Finanzierungsschwierigkei-
ten der Rentenversicherung, nämlich die rezessive 
Wirtschaftsentwicklung mit der Folge hoher Ar-
beitslosigkeit, durch diese Maßnahmen der Koalition 
nicht beseitigt würden. 

Die spezifischen Maßnahmen zur langfristigen Sa-
nierung der Rentenfinanzen müßten deshalb durch 
einen umfassenden Abbau investitionshemmender 
Vorschriften und eine Förderung der privaten In-
vestitionstätigkeit als Voraussetzung für die Beseiti-
gung der Arbeitslosigkeit ergänzt werden. Denn 
die Einnahmen der Rentenversicherungsträger wür-
den weiter absinken, wenn nicht neue Arbeits-
plätze geschaffen würden und die Zahl der Ar-
beitslosen nicht vermindert werden könne. Nur ein 
Angehen des Problems von vielen Seiten verspreche 
Erfolg, zumal weitere Belastungen wegen der de-
mographischen Entwicklung und aus höchstrichter-
lichen Entscheidungen mittelfristig auf die Renten-
versicherung zukommen würden. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion gibt es 
„systemkonforme" Wege, die Rentenfinanzen in Ord-
nung zu bringen. Ein Weg hierzu sei die Einführung 
bzw. Wiedereinführung eines Krankenversiche-
rungsbeitrags der Rentner mit sozialer Staffelung 
entsprechend der Leistungsfähigkeit des Rentners. 
Nach den Vorstellungen der CDU/CSU soll sich die 
Belastung der Rentner aus einem Krankenversiche-
rungsbeitrag nur auf zwei Drittel der Belastung be-
schränken, die den Rentnern und Versicherten aus 
den Vorschlägen der Koalition erwachsen. Dieser 
Weg der  Rentensanierung sei praktikabler, verletze 
nicht das bewährte System der gesetzlichen Renten-
versicherung und vermeide verfassungsrechtliche 
Schwierigkeiten, die sich nach der Konzeption des 
Gesetzentwurfs der Koalition aufgrund der Aus-
sagen von Sachverständigen ergeben könnten. 

Für die politische Alternative der Opposition sei 
neben den Krankenversicherungsbeitrag der Rent-
ner und den wirtschaftspolitischen Maßnahmen in 
Übereinstimmung mit der Auffassung eines Teils 
der Sachverständigen anläßlich des Hearings auch 
eine stärkere Verpflichtung des Bundes durch Er-
höhung des Bundeszuschusses in Verbindung mit 
der Bundesgarantie von Bedeutung. Die Rentenver-
sicherung sei im Laufe der Zeit zunehmend mit 
Fremdleistungen belastet worden, die nicht zu ihrem 
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Risikobereich gehörten, z. B. beitragslose Zeiten 
des Kriegs- oder Wehrdienstes oder die steigenden 
Belastungen aufgrund der Zahlung vorgezogenen 
Altersruhegeldes an über Sechzigjährige wegen 
mehr als einjähriger Arbeitslosigkeit. Der Bundes-
zuschuß sei trotz der stei genden Be l astung  der Ren-
tenversicherung durch die Risiken des Krieges und 
der Arbeitslosigkeit, für die die Versichertenge-
meinschaft nicht aufzukommen habe, prozentual lau-
fend zurückgegangen. Im Bundeshaushalt müsse 
deshalb ein entsprechender Ausgleich durch Er-
höhung des Bundeszuschusses vorgenommen wer-
den. Die im Rentenversicherungsrecht bereits ver-
ankerte Bundesgarantie bedürfe zudem einer prä-
ziseren Ausgestaltung. 

Schließlich halte die CDU/CSU-Fraktion eine Bei-
tragserhöhung in der Rentenversicherung im Hin-
blick auf die Belastbarkeit der Arbeitnehmerein-
kommen und der Wirtschaft und die noch ungewis-
sen Belastungen aufgrund der Finanzsituation der 
Bundesanstalt für Arbeit für verfehlt. Die Grenze 
der Belastungsfähigkeit besonders der Arbeitneh-
mer sei wegen der hohen steuerlichen und sozial-
versicherungsrechtlichen Abgaben (Renten-, Kran-
ken- und Arbeitslosenversicherung) erreicht. Auch 
die konjunkturellen Auswirkungen ließen eine Bei-
tragserhöhung in der Rentenversicherung nicht zu. 

Soweit die Fraktion der CDU/CSU auch beantragt 
hat, das bisherige Anpassungsverfahren der Geld-
leistungen und des Pflegegeldes aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung beizubehalten, deckten sich ihre 
Vorstellungen mit dem entsprechenden Änderungs-
antrag der Koalitionsfraktionen, der mit den Stim-
men der Mitglieder der Koalitionsfraktionen bei 
Stimmenthaltung der Mitglieder der CDU/CSU

-

Fraktion angenommen worden ist. 

Bei der Beratung des Artikels 1 des Gesetzentwurfs 
legte die Fraktion der CDU/CSU einen erneuten 
Antrag zu § 1 mit dem Ziel auf Beibehaltung des 
bisherigen Anpassungsverfahrens vor, der von den 
Koalitionsfraktionen ebenfalls abgelehnt wurde. 

2. 
Von seiten der Fraktionen der SPD und FDP sowie 
der Bundesregierung ist den Vorschlägen der Oppo-
sition folgendes entgegengehalten worden: 

Mit den im Entwurf eines 21. Rentenanpassungs-
gesetzes vorgeschlagenen Maßnahmen könne der 
Konsolidierungsbedarf der Rentenversicherung bis 
1982 in Höhe von 32 Mrd. DM abgedeckt werden; 
vorsorglich sei sogar ein Finanzierungsspielraum 
bis zu einem Betrag von insgesamt annähernd 
40 Mrd. DM eingeplant. Demgegenüber stelle der 
Antrag der CDU/CSU-Fraktion keine ausreichende 
Alternative dar, um die Finanzlücke in der Renten-
versicherung abdecken zu können. Allein die Ein-
führung eines Krankenversicherungsbeitrages der 
Rentner reiche für die Konsolidierung nicht aus, 
vielmehr sei hierzu auch eine Erhöhung des Renten-
versicherungsbeitrags erforderlich, die nach dem 
CDU/CSU-Antrag jedoch nicht vorgesehen sei. 
So werde nach der CDU/CSU-Konzeption einseitig 
nur den Rentnern die Konsolidierungslast auferlegt, 

während nach den sozial ausgewogenen Vorschlä-
gen der Koalition sowohl den Rentnern als auch 
den Versicherten und Arbeitgebern ein sozial zu-
mutbarer Beitrag abgefordert werde. Ein Antrag, 
der sich ohne konkrete Vorschläge lediglich auf die 
Einführung eines Krankenversicherungsbeitrags der 
Rentner beschränke und alles andere wirtschafts-
politischen Maßnahmen überlasse, sei kein defizit-
deckendes Konzept. 

Bei der Forderung nach Abbau investitionshemmen-
der Vorschriften fehle eine Spezifierung; die private 
Investitionstätigkeit werde bereits durch das lau-
fende Vierzehn-Milliarden-DM-Programm mit Steu-
erleichterungen und anderen Investitionsanreizen 
gefördert. Eine Ankurbelung der Wirtschaft könne 
die Finanzlage der Rentenversicherung vorerst nicht 
entscheidend verbessern, weil nicht anzunehmen sei, 
daß den Rentenversicherungsträgern dadurch bald 
im wesentlichen Umfang zusätzliche Beitragsein-
nahmen zuflössen. 

Ein Rückgang der Zahl der Arbeitslosen wirke sich 
— auch unter der Berücksichtigung, daß nicht alle 
Arbeitslosen Leistungsempfänger seien — auf die 
Einnahmen der Rentenversicherung nicht wesentlich 
aus, weil die Bundesanstalt für Arbeit ab 1. Juli 
1978 Beiträge für ihre Leistungsempfänger an die 
Rentenversicherung zahle. Ferner sei nicht anzu-
nehmen, daß sich die Ausgaben der Rentenversiche-
rung durch geringere Inanspruchnahme des vorge-
zogenen Altersruhegeldes ab 60. Lebensjahr wegen 
einjähriger Arbeitslosigkeit wesentlich verringern 
würden. Der Zugang an Empfängern flexiblen Al-
tersruhegeldes schwäche sich im Hinblick auf den er-
heblichen Rückgang der in Frage kommenden Ge-
burtsjahrgänge des Ersten Weltkrieges ohnehin ab, 
so daß sich daraus eine gewisse — allerdings be-
reits einkalkulierte — Entlastung der Rentenversi-
cherung bis Mitte der 80ziger Jahre ergebe. 

Die vorgesehene, für drei Jahre befristete vermin-
derte Rentenanpassung bedeute kein Abgehen vom 
Prinzip der lohnbezogenen Rentendynamisierung, 
sondern stelle eine Übergangslösung dar, die dazu 
beitragen solle, die Rentenfinanzen zu konsolidieren 
und das Vertrauen bei den Rentnern durch eine über-
schaubare Lösung zu erhalten. Diese Regelung sei 
systemgerecht, denn nach § 1272 RVO sei die An-
passung der Renten auch unter Berücksichtigung der 
„Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Produktivität, der Veränderungen des 
Volkseinkommens je Erwerbstätigen sowie der Ent-
wicklung der Finanzlage der Rentenversicherungen" 
vorzunehmen. Schon § 1257 RVO a. F. habe vorgese-
hen, daß bei entsprechender wirtschaftlicher Ent-
wicklung die allgemeine Bemessungsgrundlage, de-
ren Veränderung bisher Maßstab für die Rentenan-
passung war, vom Gesetzgeber abweichend von der 
maßgebenden Lohnentwicklung nach anderen Kri-
terien habe festgesetzt werden können. Außerdem 
sei bereits kurz nach Einführung der Rentendyna-
misierung aus finanziellen Gründen die Rentenan-
passung für das Jahr 1958 unterblieben und Ende 
der 60 ziger Jahre vorübergehend ein Krankenver-
sicherungsbeitrag der Rentner als Konsolidierungs-
abschlag eingeführt worden. 
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Der Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion zur Einfüh-
rung eines Krankenversicherungsbeitrages der Rent-
ner wurde von den Mitgliedern der Koalitionsfrak-
tionen abgelehnt, weil er nicht quantifiziert und nicht 
konkretisiert sei, er außerdem eine einseitige Be-
lastung der Rentner darstelle und deshalb sozial un-
ausgewogen sei. 

Um den Konsolidierungsbedarf von 32 Milliarden 
DM nur mit einem Krankenversicherungsbeitrag der 
Rentner decken zu können, müßte bei einer bestimm-
ten Sozialkomponente ein Krankenversicherungsbei-
trag der Rentner in folgender Höhe erhoben werden: 

1979 3,5 v. H. 

1980 6,7 v. H. 
1981 8,5 v. H. 

ab 1982 9,4 v. H. 

Die sich hieraus für die große Mehrzahl der Rentner 
ergebende Belastung sei größer als die Belastung, 
die sich nach den Vorschlägen der Bundesregierung 
und der Koalitionsfraktionen ergebe. 

Die Bedenken der Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion 
gegen eine Beitragssatzerhöhung wurden von den 
Mitgliedern der Koalitionsfraktionen nicht geteilt. 
Die Erhöhung des Beitragssatzes erst ab 1981 trage 
den konjunkturpolitischen Erforderenissen ausrei-
chend Rechnung. 

Zur Frage einer stärkeren Beteiligung des Bundes an 
der Finanzierung der Rentenversicherung hat die 
Bundesregierung darauf hingewiesen, daß in der 
Entwicklung seit 1975 Akzente gesetzt worden sind, 
die den Anteil der Bundesmittel an den Ausgaben 
der Rentenversicherung erhöhen. In diesem Zusam-
menhang ist vor allem die im Jahre 1977 beschlos-
sene Neuregelung über die volle oder teilweise Er-
stattung des Kinderzuschusses in der Rentenversiche-
rung durch den Bund zu erwähnen. Darüber hinaus 
müssen auch die Leistungen der Bundesanstalt für 
Arbeit an die Rentenversicherungsträger mittelbar 
als Beitrag des Bundes angesehen werden, soweit 
der Bund der Bundesanstalt für Arbeit diese Mittel 
zur Verfügung stellt. Der Anteil der Bundesmittel 
an den Gesamtausgaben der Rentenversicherung 
habe bis 1975 zwar abgenommen, sei aber wieder im 
Steigen begriffen und habe 1977 14 v. H. der Gesamt-
ausgaben der Rentenversicherung erreicht; für 1981 
werde mit einem Anteil von 16,8 v. H. gerechnet. 
Das gleiche gelte für den Anteil der Bundesmittel an 
den Rentenausgaben der Rentenversicherung, der im 
Jahre 1977 17,5 v. H. betragen habe. Im Verhältnis 
zum Bundeshaushalt sei der Anteil der Bundeszu-
schüsse auf lange Sicht im wesentlichen unverändert 
geblieben. Die Haushalts- und Finanzsituation des 
Bundes lasse eine weitere Erhöhung der Bundeszu-
schüsse nicht zu. 
Im einzelnen ergibt sich die Entwicklung aus folgen-
den Übersichten: 

1. Gesamtausgaben der Rentenversicherung, Rentenausgaben und 
Ausgaben des Bundes 

(in Millionen DM) 

Jahr Ausgaben 
des Bundes 

Bundeszuschuß 
zur Renten

-

versicherung 

Gesamt

-

ausgaben 
der Renten

-

versicherung 

Renten

-

ausgaben 
der Renten

-

versicherung 

1957 31 594 3 410 12 417 10 683 
1967 74 545 6 866 35 494 28 522 
1977 171 306 16 305 116 473 93 160 

1978 188 703 19 146 120 645 99 200 

1981 225 000 22 688*) 135 088 111 200 

2. Anteil des Bundeszuschusses in vom Hundert an den Ausgaben 

Jahr des Bundeshaushalts 

— 

der Renten

-

versicherung 
insgesamt 

der Renten

-

versicherung für 
Rentenleistungen 

1957 10,8 27,5 31,9 

1967 9,2 19,3 24,1 

1977 9,5 14,0 17,5 

1978 10,1 15,9 19,3 

1981 10,1 16,8 20,4 

') darin enthalten 330 Millionen DM für Übernahme der Kinderzuschüsse durch den Bund 
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Eine Erhöhung der Bundeszuschüsse könne auch 
nicht wegen der Anrechnung von Ersatzzeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gefordert werden. 
Der Anteil der Ersatzzeiten betrage bei den Män-
nern im Durchschnitt 10 his  12 v. H. der gesamten 
anrechnungsfähigen Versicherungsjahre und werde 
in den nächsten 10 Jahren beim Rentenzugang 
stark abnehmen; bei den Frauen liege der Anteil 
der Ersatzzeiten ganz erheblich niedriger. Der Anteil 
der Ersatzzeiten an den Versicherungszeiten liege 
somit unter dem Anteil des Bundeszuschusses an 
den Versicherungsleistungen. 

Für eine Konkretisierung der Bundesgarantie be-
stehe kein Anlaß, da die im Entwurf eines 21. Ren-
tenanpassungsgesetzes vorgesehenen Konsolidie-
rungsmaßnahmen nach heutigen Erkenntnissen si-
cherstellen, daß die Schwankungsreserve der Ren-
tenversicherungsträger die Größe einer Monatsaus-
gabe nicht unterschreitet. Soweit die Forderung 
nach einer Konkretisierung der Bundesgarantie dar-
auf abziele, die Liquidität der Rentenversicherungs-
träger sicherzustellen, bedürfe es keiner besonderen 
Regelung, weil die Beschaffung der notwendigen 
Liquidität auch auf andere Weise möglich sei. 
Insgesamt sei zu bemängeln, daß der Antrag der 
Opposition keine Angaben zur Deckung des Finanz-
bedarfs der Rentenversicherung enthalte. Rentner-
krankenversicherungsbeitrag und Ankurbelung der 
Wirtschaft allein reichten jedenfalls für eine Sa-
nierung der Rentenfinanzen nicht aus. 

VI. Zu den übrigen Regelungen im Entwurf des 
21. Rentenanpassungsgesetzes 

1. Freiwillige Versicherung 

Die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung 
werden im Umlageverfahren finanziert. Das setzt 
voraus, daß jeweils genügend Beitragszahler vor-
handen sind, um die Finanzierung der laufenden 
Renten sicherzustellen. Die Pflichtversicherten sind 
kraft Gesetzes zur regelmäßigen und einkommens-
gerechten Beitragszahlung verpflichtet. Bei ihnen ist 
die erforderliche Kontinuität der Beitragszahlung 
gegeben. 
Der Anstieg der Beiträge der Pflichtversicherten 
entsprechend der Entwicklung der Löhne und Ge-
hälter ermöglicht es auch, die Renten der wirt-
schaftlichen Entwicklung anzupassen. Überträgt 
man diesen Gedanken auf die freiwillige Versiche-
rung, so ergibt sich, daß auch hier ein gewisses 
Maß an Kontinuität der Beitragsentrichtung ge-
fordert werden muß, wenn der freiwillig Versi-
cherte in den Genuß dynamischer Rentenleistungen 
kommen will. 
Daher hat der Ausschuß mit den Stimmen der Mit-
glieder der Koalitionsfraktionen und gegen die 
Stimmen der Mitglieder der Opposition Regelungen 
beschlossen, wonach künftig dynamische Rentenlei-
stungen aus freiwilligen Beiträgen dann gewährt 
werden sollen, wenn jeweils für einen zusammen-
hängenden Zeitraum von drei Kalenderjahren frei-
willige Beiträge so entrichtet sind, daß jedes Ka

-

lenderjahr in einem Umfang belegt ist, der wenig-
stens zwölf Mindestbeiträgen entspricht. Liegen 
diese Voraussetzungen nicht vor, so sollen aus künf-
tigen freiwilligen Beiträgen Leistungen gewährt 
werden, die denen aus Beiträgen für die Höherver-
sicherung entsprechen. Die Anrechnung auf die 
Wartezeit und andere leistungsbegründende Vor-
schriften bleibt dabei unberührt. Freiwillige Bei-
träge, die für Zeiten bis zum 31. Dezember 1978 
entrichtet sind oder werden, werden von der vor-
geschlagenen Neuregelung nicht erfaßt; für sie 
werden demnach immer dynamische Leistungen ge-
währt. 
Die Opposition vertrat die Auffassung, daß die im 
Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen eine er-
hebliche Verschlechterung der Bedingungen beson-
ders für jene freiwillige Versicherten darstellen, 
die man mit dem Rentenreformgesetz 1972 zu einem 
Beitritt in die Rentenversicherung veranlaßt habe. 
Nachdem die Versicherungsbedingungen für diesen 
Personenkreis bereits durch das 20. Rentenanpas-
sungsgesetz eingeschränkt worden seien, werde hier 
eine weitere Eingrenzung vorgenommen, so daß sich 
die Frage der Verletzung des Vertrauensschutzes 
des Versicherten stelle. Die in der Sachverständi-
genanhörung von zwei Verfassungsrechtlern mit 
unterschiedlicher Bewertung vertretene Auffassung, 
hier handele es sich um den Fall einer unechten 
Rückwirkung, also um einen Tatbestand, der verfas-
sungsrechtlich zumindest problematisch werden 
könne, pflichteten die Ausschußmitglieder der 
CDU/CSU bei. Die Opposition teilt auch die Auf-
fassung eines Sachverständigen, daß hinsichtlich des 
Inkrafttretens dieser für ,den freiwillig Versicher-
ten sehr einschneidenden Vorschriften zumindest 
Übergangsregelungen in den Gesetzentwurf aufzu-
nehmen seien, um das Vertrauen des Versicherten 
auf einen gewissen Fortbestand des bisherigen 
Rechtszustandes zu gewährleisten. 
Im übrigen erschienen die im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Regelungen in Verbindung mit der Erhö-
hung der Mindestbeiträge sehr problematisch, ins-
besondere für Frauen, denen im Jahre 1972 mit der 
Öffnung der Rentenversicherung bewußt der Ein-
stieg in eine selbständig soziale Sicherung eröffnet 
werden sollte. 
Die Ausschußmitglieder der Koalition waren dage-
gen der Meinung, die Vertreter der Bundesregie-
rung hätten im Ausschuß überzeugend dargelegt, 
daß die Neuregelung verfassungskonform sei und 
haben diesbezügliche Bedenken, die bei der Sach-
verständigenanhörung angeklungen sind, entkräftet. 
Die vorgeschlagenen Regelungen tragen nach Auf-
fassung der Fraktionen der SPD und FDP dem Ge-
sichtspunkt des Vertrauensschutzes Rechnung, da 
von ihnen nur Beiträge erfaßt werden sollen, die 
für Zeiten nach dem 31. Dezember 1978 entrichtet 
werden. 

2. Versicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit der 
Beschäftigung 

Die Ausschußmitglieder der SPD und FDP haben 
den im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen über 
die Versicherungsfreiheit von geringfügigen Be- 
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schäftigungen im wesentlichen zugestimmt. Die Mit-
glieder der Koalitionsfraktionen setzten sich für die 
vorgesehene Regelung ein, um einerseits den so-
zialen Schutz der hier angesprochenen Personen zu 
verbessern und andererseits der Zunahme von ver

-

sicherungsfreien Beschäftigungen entgegenzuwirken. 
Unter Beibehaltung dieser Zielsetzung wurden nach 
der Sachverständigenanhörung von den Fraktionen 
der SPD und FDP Detailänderungen vorgeschlagen 
und mit deren Stimmen angenommen. Danach wer-
den die für geringfügige Beschäftigungen vorgese-
hene Stundengrenze von 10 auf 15 Stunden in der 
Woche heraufgesetzt und die vorgesehene Aus-
nahme für Beschäftigungen in privaten Haushalten 
gestrichen. Hiermit sollen etwa bestehende verfas-
sungsrechtliche Bedenken ausgeschlossen und der 
durch die Stunden- und die Entgeltgrenze in der So-
zialversicherung erfaßte Personenkreis weitgehend 
angeglichen werden. 

Die Ausschußmitglieder der CDU/CSU-Fraktion 
sprachen sich gegen diese Regelung aus. In Über-
einstimmung mit einem Teil der Sachverständigen 
haben sie folgende Auffassung vertreten: Mit einer 
Herabsetzung der Geringfügigkeitsgrenzen für ver-
sicherungsfreie Beschäftigungen werde kein arbeits-
marktpolitischer Effekt erzielt in dem Sinne, daß 
ein zusätzliches Arbeitsplatzangebot geschaffen oder 
die Arbeitslosigkeit abgebaut werde. Vielmehr seien 
negative Auswirkungen besonders auf dem Teil-
zeitarbeitsmarkt zu befürchten, weil der von der 
Neuregelung betroffene Personenkreis in der Regel 
kein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält-
nis aufnehmen wolle und dadurch nicht mehr genü-
gend Arbeitskräfte im Teilzeitbereich zur Ver-
fügung stehen würden. Die Flexibilität des Teilzeit-
arbeitsmarktes würde eingeschränkt, der Wirtschaft 
würden Arbeitskapazitäten verlorengehen. Die vor-
geschlagene Regelung werde somit dazu führen, 
die Vorschriften zu umgehen und bewußt auf ver-
sicherungsfreie geringfügige Beschäftigungen aus-
zuweichen. Insoweit werde sich die Verdienst-
grenze zuungunsten zahlreicher Teilzeitbeschäftig-
ter auswirken. Durch die beabsichtigte Regelung 
würden außerdem einerseits sozialpolitisch uner-
wünschte Kleinrenten begründet, die nur einen un-
zureichenden sozialen Schutz der besonders betrof-
fenen teilzeitbeschäftigten Frauen darstellten. An-
dererseits würden Ansprüche auf Leistungen aus der 
Rentenversicherung bewirkt, die verwaltungsmäßig 
und finanziell Mehrbelastungen der Versicherungs-
träger, besonders im Rehabilitationsbereich, zur 
Folge hätten. So sehr alle Bemühungen um eine 
eigenständige Alterssicherung der Frau zu begrü-
ßen seien, könne jedoch eine Herabsetzung der Ge-
ringfügigkeitsgrenzen für versicherungsfreie Be

-

schäftigungen nur als unvollständiger Schritt auf 
diesem Weg angesehen werden. Ein Ersatz für eine 
eigenständige Altersicherung der Frau könne dies 
nicht — auch nicht ansatzweise — sein. 

Die Mitglieder der Koalitionsfraktionen teilten diese 
Auffassung nicht; sie stellten heraus, es sei das 
besondere Anliegen dieser Änderung, einen besse-
ren sozialen Schutz für die hier insbesondere betrof-
fenen Frauen zu gewährleisen. Dies erfolge nicht 
zuletzt auch im Hinblick auf die bis 1984 zu ver

-

wirklichende Reform der sozialen Sicherung für 
Frauen und Hinterbliebene. Es gehe nicht nur um 
die Begründung, sondern viel häufiger um den Aus-
bau vorhandener Rentenanwartschaften. Im übrigen 
könne der Hinweis auf weiterhin bestehende Um-
gehungsmöglichkeiten nicht dazu führen, auf jede 
entgegenwirkende Regelung zu verzichten. 

3. Zusammentreffen von Renten wegen Berufs-
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit mit Arbeits-
losengeld 

Die Ausschußmitglieder der Fraktionen der SPD und 
FDP haben den Vorschlag, wonach künftig in Fällen, 
in denen Arbeitslosengeld und Rente wegen Berufs-
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit zeitlich zusam-
mentreffen, die Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung unter den im einzelnen bestimmten 
Voraussetzungen für die Zeit des Zusammentreffens 
bis zur Höhe des Arbeitslosengeldes ruhen soll, als 
einen weiteren Schritt zur sachgerechten Abgrenzung 
des Risikobereiches der gesetzlichen Rentenversi-
cherung von anderen Risikobereichen gewürdigt und 
den entsprechenden Regelungen im Entwurf des 21. 
Rentenanpassungsgesetzes zugestimmt. 

Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU haben die 
Regelung abgelehnt. Nach ihrer Auffassung handelt 
es sich bei dieser Maßnahme um eine nicht gerecht-
fertigte Lastenverschiebung von einem Soziallei-
stungsbereich in einen anderen, der zur Konsolidie-
rung des Sozialleistungssystems insgesamt nichts 
beitrage. 

4. Herabsetzung der Höchstgrenzen beim Zusam-
mentreffen von Renten aus der Rentenversiche-
rung mit Renten aus der Unfallversicherung 

Auf Antrag der Mitglieder der Fraktionen der SPD 
und FDP hat der Ausschuß in den Entwurf des 21. 
Rentenanpassungsgesetzes Relegungen eingefügt, 
durch die die geltenden Höchstgrenzen beim Zu-
sammentreffen einer Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit einer Rente aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung herabgesetzt werden. Die 
noch geltenden Höchstgrenzen betragen in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
85 v. H. des Jahresarbeitsverdienstes oder der per-
sönlichen Rentenbemessungsgrundlage, in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 100 v. H. die-
ser Beträge. Die Ausschußmitglieder der Fraktionen 
der SPD und FDP waren der Meinung, daß durch 
eine Herabsetzung dieser Höchstgrenzen der Ent-
wicklung der Belastungsquote bei den Arbeitnehmer-
einkommen Rechnung getragen werden sollte, um zu 
vermeiden, daß die Zahl der Personen zunimmt, de-
ren gesamtes Renteneinkommen aus Rentenversiche-
rung und Unfallversicherung erheblich über dem 
Nettoverdienst eines vergleichbaren Arbeitnehmers 
liegt. Die Neuregelung sieht vor, daß die Höchst-
grenzen in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten auf 80 v. H. und in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung auf 95 v. H. der ge-
nannten Beträge herabgesetzt wird. 
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Die Neuregelung gilt zunächst nur für den Renten-
zugang. Für den Rentenhestand wurde für. die Zeit 
bis 1981 eine Übergangsregelung beschlossen, durch 
die sichergestellt wird, daß das Renteneinkommen 
bei Personen, die eine Rente aus der Rentenversiche-
rung und der Unfallversicherung beziehen, bei einer 
Anpassung im Jahre 1979 mindestens um 4,5 v. H. 
und in den Jahren 1980 und 1981 mindestens um 
4 v. H. steigt. 

Die Ausschußmitglieder der Fraktion der CDU/CSU 
haben diese Regelungen abgelehnt. Sie haben die 
Meinung vertreten, daß hierdurch mit dem Abbau 
von Überversorgungen bei einem kleinen Personen-
kreis begonnen werde, bei dem nicht einmal die 
höchsten Überversorgungstatbestände vorlägen. An-
dere Bereiche, für die ein Abbau der Überversor-
gung dringender erscheine, blieben dagegen unbe-
rücksichtigt. Wenn überhaupt, dann müsse ein Ab-
bau von Überversorgungen auf breiterer Basis erfol-
gen. Im übrigen erscheint der CDU/CSU der Weg 
über einen Krankenversicherungsbeitrag der Rentner 
unter Einbeziehung auch anderer Alterseinkünfte bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenver-
sicherung die geeignetere Lösung, Überversorgungs-
tatbestände abzubauen. 

VI. Beratungspunkte außerhalb des Entwurfs des 
21. Rentenanpassungsgesetzes 

Im Zusammenhang mit den Beratungen über den 
Entwurf des 21. Rentenanpassungsgesetzes hat der 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung folgende 
Vorlagen der Fraktion der CDU/CSU behandelt: 

1. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Er-
gänzung der Reichsversicherungsordnung, des 
Angestelltenversicherungsgesetzes und des 
Reichsknappschaftsgesetzes 
— Drucksache 8/1087 — 

Die  in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelun-
gen zielen darauf ab, Schwerbehinderten, die auf-
grund ihrer Behinderung im Arbeits- und Erwerbs-
leben besonderen Belastungen ausgesetzt sind, ein 
vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß zu 
ermöglichen. Für Personen im Sinne des § 1 Schwer-
behindertengesetz soll deshalb die Altersgrenze für 
den Bezug des flexiblen Altersruhegeldes vom 62. 
auf das 60. Lebensjahr herabgesetzt werden. Von 
dieser Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für 
Schwerbehinderte erhoffen die Antragsteller auch 
arbeitsmarktpolitische Wirkungen, indem die frei-
werdenden Arbeitsplätze für jüngere arbeitslose 
Schwerbehinderte oder andere zur Zeit Arbeitslose 
verfügbar werden. 

Der Gesetzentwurf ist im Ausschuß eingehend be-
raten worden. Es bestand Einvernehmen über die 
Zielsetzung des Antrags, die flexible Altersgrenze 
für Schwerbehinderte besonders auch aus humanitä-
ren Gründen herabzusetzen. In der Aussprache wur-
de jedoch von den Ausschußmitgliedern der Fraktio-
nen der SPD und FDP im Gegensatz zu der Auffas-
sung der CDU/CSU-Mitglieder der arbeitsmarktpo-
litische Entlastungseffekt der beantragten Maßnah

-

men bezweifelt. Dic Schwierigkeit einer Realisierung 
des Gesetzentwurfs liegt nach Meinung der Koalition 
jedoch in der Finanzierung einer Herabsetzung der 
flexiblen Altersgrenze für Schwerbehinderte, die an-
gesichts der Finanzlage der Rentenversicherung aus 
Mitteln der Rentenversicherung nicht möglich sei. 
Denn man könne nicht einerseits mit dem 21. Renten-
anpassungsgesetz Konsolidierungsmaßnahmen be-
schließen und gleichzeitig neue Leistungen von der 
Rentenversicherung verlangen. 

Die Bundesregierung hat dem Ausschuß Berechnun-
gen über die finanziellen Auswirkungen des Gesetz-
entwurfs vorgelegt, die jedoch erheblichen Risiken 
unterliegen, weil insbesondere aktuelle Statistiken 
über den Personenkreis der Schwerbehinderten in 
der Gliederung nach Alter und Erwerbstätigkeit feh-
len. Auch erfüllen nicht alle Schwerbehinderten die 
zum Bezug des flexiblen Altersruhegeldes erforder-
lichen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. 
Der Grad der Inanspruchnahme der Leistungen kann 
nur grob geschätzt werden, da er von der jeweiligen 
Arbeitsmarktsituation und der besonderen persön-
lichen Situation der Schwerbehinderten abhängt. 
Schließlich sind die finanziellen Auswirkungen bei 
der Bundesanstalt für Arbeit sowie die arbeitsmarkt-
politischen Effekte nur schwer bestimmbar, weil man 
hinsichtlich der Wiederbesetzung der freiwerden-
den Arbeitplätze nicht von gesicherten Quoten aus-
gehen kann. 

Mit dem Vorbehalt dieser Unsicherheiten hat die 
Bundesregierung die finanziellen Auswirkungen 
einer Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für 
Schwerbehinderte vom 62. auf das 60. Lebensjahr 
in den Jahren 1979 bis 1982 auf 1 810 Millionen DM 
Mehrkosten in der Rentenversicherung und 285 Mil-
lionen DM Minderausgaben bei der Bundesanstalt 
für Arbeit geschätzt. Dieser Schätzung sind eine 
Inanspruchnahmequote von 70 v. H. sowie eine 
Wiederbesetzungsquote für die freiwerdenden Ar-
beitsplätze von 25 v. H. zugrunde gelegt worden. 

Die Ausschußmitglieder der Koalitionsfraktionen 
sahen sich angesichts dieser Berechnung der finan-
ziellen Auswirkungen, die eine Herabsetzung der 
flexiblen Altersgrenze für Schwerbehinderte haben 
werde, nicht in der Lage, dem Gesetzentwurf zum 
jetzigen Zeitpunkt ihre Zustimmung zu geben. Die 
Ausschußmitglieder der Fraktion der CDU/CSU ha-
ben die Höhe der von der Bundesregierung berech-
neten finanziellen Auswirkungen für die Renten-
versicherung in Zweifel gezogen. Nach ihrer Mei-
nung werde die finanzielle Belastung durch eine 
Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für Schwer-
behinderte zwar auch etwa 300 Millionen DM jähr-
lich betragen, aber wahrscheinlich deshalb geringer 
sein, weil die nach dem Gesetzentwurf gegebene 
Möglichkeit — im Hinblick darauf, daß berufs-
tätige Frauen bereits bei Erreichung des 60. Lebens-
jahres einen Anspruch auf vorgezogenes Alters-
ruhegeld hätten, — vorwiegend von Männern in 
Anspruch genommen werde, weil nicht alle Schwer-
behinderten die Voraussetzung von 35 Versiche-
rungsjahren für die Inanspruchnahme der flexiblen 
Altersgrenze erfüllen würden und weil auch das 
Überwechseln von Berufs- und Erwerbsunfähigkeits- 
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rentnern in das Altersruhegeld zu berücksichtigen 
sei. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sei fer-
ner damit zu rechnen, daß die Quote der Inan-
spruchnahme einer Herabsetzung der flexiblen Al-
tersgrenze für Schwerbehinderte auf das 60. Le-
bensjahr und die Quote der Wiederbesetzung von 
freiwerdenden Arbeitsplätzen höher seien, als von 
der Bundesregierung geschätzt. Insoweit sei auch 
der arbeitsmarktpolitische Entlastungseffekt nicht 
zu unterschätzen. Schließlich sei zu berücksichtigen, 
daß vorwiegend in Großbetrieben beschäftigte 
Schwerbehinderte den Vorzug hätten, über den 
Sozialplan vorzeitig Altersruhegeld in Anspruch 
nehmen zu können. Auch aus Gründen der Gleich-
behandlung sei deshalb eine Regelung im Sinne 
des Gesetzentwurfs der CDU/CSU angebracht. Die 
Ausschußmitglieder der CDU/CSU-Fraktion haben 
sich daher wegen der sozial- und arbeitsmarktpoli-
tischen, aber auch humanitären Bedeutung einer 
Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für 
Schwerbehinderte gegen eine Vertagung der Ent-
scheidung aus finanziellen Gründen ausgesprochen. 

Der Gesetzentwurf fand bei Stimmengleichheit und 
einer Stimmenthaltung nicht die Zustimmung des 
Ausschusses. 

2. Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU zur Dritten Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Arbeits-
förderungsgesetzes 
- Drucksache 8/1085 - 

Dieser Entschließungsantrag zielt auf eine Rege-
lung zur Zahlung von Beiträgen zur Alterssicherung 
durch die Bundesanstalt für Arbeit für Leistungs-
empfänger ab, die wegen ihrer Mitgliedschaft in 
einem berufsständischen Versorgungswerk oder 
wegen einer sog. befreienden Lebensversicherung 
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreit sind. 
Das 20. Rentenanpassungsgesetz vom 27. Juni 1977 
sieht vor, daß Bezieher von Arbeitslosengeld, Ar-
beitslosenhilfe oder Unterhaltsgeld in der gesetz-
lichen Rentenversicherung versichert werden sol-
len. Die Beitragszahlung für diesen Versicherten-
kreis soll die Bundesanstalt für Arbeit übernehmen. 
In diese Regelung sind Personen, die wegen einer 
Alterssicherung außerhalb der gesetzlichen Renten-
versicherung von der Versicherungspflicht befreit 
sind, nicht einbezogen worden. 
Dies führt nach Auffassung der Antragsteller zu 
einer erheblichen, sachlich nicht gerechtfertigten 
Benachteiligung dieses Personenkreises, die unter 
Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
sowie unter sozial- und rechtsstaatlichen Aspekten 
nicht zu vertreten sei. 
Die Koalitionsfraktionen verschließen sich diesem 
Anliegen nicht, sind jedoch der Meinung, daß die-
ser Fragenkomplex noch eingehender Prüfung be-
dürfe. 
Es besteht Einigkeit innerhalb des Ausschusses, daß 
ein Weg gefunden werden soll, wie Leistungsemp-
fänger der Bundesanstalt für Arbeit, die von der Ver-
sicherungspflicht in der Rentenversicherung der An

-

gestellten befreit sind, in die Beitragsverpflichtung 
der Bundesanstalt für Arbeit zur Alterssicherung 
einbezogen werden können. Dabei soll insbesondere 
untersucht werden, welche Anforderungen als Vor-
aussetzungen hierfür — im Vergleich zur gesetz-
lichen Rentenversicherung - vorzusehen sind und 
welche Regelungen für befreite Angestellte, die auch 
Rentenanwartschaften der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erworben haben, notwendig sind. Entspre-
chende Regelungen sollen im Rahmen eines Fünften 
Gesetzes zur Änderung des Arbeitsförderungsgeset-
zes erfolgen und ab 1. Juli 1978 in Kraft treten. 

B. Besonderer Teil 

Zu den Vorschriften, die vom Ausschuß gegenüber 
dem Gesetzentwurf geändert worden sind oder die 
der Ausschuß zusätzlich in den Gesetzentwurf ein-
gefügt hat, wird in Ergänzung zu den Ausführungen 
im Allgemeinen Teil dieses Berichts noch folgendes 
bemerkt: 

Anpassung der Geldleistungen in der gesetzlichen 
Unfallversicherung 

Zu Artikel 1 § 9 Abs. 1 und 2, § 10 
Diese Vorschriften im Gesetzentwurf hat der Aus-
schuß so geändert, daß sie eine Anpassung der Geld-
leistungen in der Unfallversicherung für das Jahr 
1979 entsprechend dem bisherigen Anpassungsver-
fahren sicherstellen (s. Allgemeiner Teil unter 
IV. 3.). Aufgrund der Veränderung der durchschnitt-
lichen Bruttolohn- und -gehaltssumme zwischen 
den Jahren 1976 und 1977 ergibt sich ein Anpas-
sungsfaktor von 1,069, also eine Erhöhung der vom 
Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geldleistungen 
und des laufenden Pflegegeldes um 6,9 v. H. 

Zu Artikel 1 § 15 

Die Änderung des § 558 Abs. 3 RVO (Anhebung 
der Rahmenbeträge für das neu festzusetzende Pfle-
gegeld) soll im Hinblick auf die vorgesehene Dauer-
regelung im Rahmen des Artikels 2 erfolgen (s. dort 
unter § 1 Nr. 3 a). 

Zu Artikel 2 § 1 Nr. 3 a (§ 558 Abs. 3 RVO) 

Die Vorschrift des Artikels 1 § 15 im Gesetzent-
wurf ist vom Ausschuß in eine Dauerregelung um-
gewandelt worden, wobei für das Jahr 1979 ein An-
passungsfaktor von 1,069 zugrunde gelegt worden 
ist. Da die erstmals bewilligten Pflegegelder je-
weils dieselbe Höhe erreichen sollen wie die bereits 
angepaßten Pflegegelder, müssen die in § 558 Abs. 3 
Satz 1 RVO genannten Rahmenbeträge entspre-
chend dem Anpassungsfaktor angehoben werden. 
Demnach sollen im Jahre 1979 Pflegegelder zwi-
schen 310 und 1 236 Deutsche Mark monatlich ge-
zahlt werden. Für die folgende Jahre sollen der 
Mindest- und Höchstbetrag jeweils durch Rechtsver-
ordnung des Bundesministers für Arbeit und Sozial-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates entspre-
chend der Anpassung der laufenden Pflegegelder 
festgesetzt werden, wobei eine Auf- oder Abrun-
dung möglich ist. 
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Zu Artikel 2 § 1 Nr. 3 b (§ 579 RVO) 

Durch die Neufassung des § 579 Abs. 1 und 2 RVO 
wird die oben (s. Allgemeiner Teil IV.  3.) darge-
legte Konzeption einer allgemeinen Regelung der 
Anpassung in der gesetzlichen Unfallversicherung 
verwirklicht. Absatz 1 faßt die bisherigen Absätze 1 
und 2 des § 579 RVO mit dem Inhalt des § 9 Abs. 1 
des 20. und der früheren Rentenanpassungsgesetze 
zusammen und legt fest, daß Maßstab für die An-
passung die Veränderung der durchschnittlichen 
Bruttolohn- und -gehaltssumme ist. Absatz 2 Satz 1 
entspricht in verallgemeinerter Form dem § 10 
Abs. 1 Satz 1 des 20. und der früheren Rentenanpas-
sungsgesetze. Aus Absatz 2 Satz 2 ergeben sich im 
einzelnen die Kriterien für den Anpassungsfaktor. 
Absatz 2 Satz 3 enthält die Ermächtigung für den 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung zur 
Feststellung des Anpassungsfaktors, Absatz 2 Satz 4 
die Verweisung auf die übrigen — gleichbleiben-
den — Anpassungsvorschriften des 21. Rentenan-
passungsgesetzes. 

Kinderzulagen beim Zusammentreffen von Renten 
aus der Rentenversicherung und Unfallversicherung 

Zu Artikel 2 § 1 Nr. 4 (§ 583 Abs. 9 RVO) 

Durch die Streichung der im Gesetzentwurf vorge-
schlagenen Neuregelung wird der geltende Rechts-
zustand aufrechterhalten, wonach die Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung den Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung unter bestimmten Vor-
aussetzungen Aufwendungen für Kinderzulagen zu 
erstatten haben. 

Waisenrenten beim Zusammentreffen von Renten 
aus der Rentenversicherung und Unfallversicherung 

Zu Artikel 2 § 1 Nr. 6 (§ 1279 Abs. 6 RVO), § 2 
Nr. 2 (§ 56 Abs. 6 AVG), § 3 Nr. 5 (§ 76 Abs. 6 
RKG), § 4 Nr. 4 (Artikel 2 § 21 a ArVNG), § 5 Nr. 4 
(Artikel 2 § 20 a AnVNG), § 6 Nr. 3 (Artikel 2 § 17 
Abs. 3 KnVNG in der Fassung des Gesetzentwurfs) 

Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Regelung, wo-
nach die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung 
unter bestimmten Voraussetzungen die Aufwendun-
gen für Waisenrenten erstatten sollten, entfällt er-
satzlos. 

Neue Höchstgrenzen beim Zusammentreffen von 
Renten aus der Rentenversicherung und der Unfall-
versicherung 

Zu Artikel 2 § 1 Nr. 5 a, 7 a (§§ 1278, 1314 RVO), 
§ 2 Nr. 1 a, 3 a (§§ 55, 93 AVG), § 3 Nr. 4 Buch-
stabe a, Nr. 6 a (§§ 75, 104 RKG), § 4 Nr. 5 (Arti-
kel 2 § 23 Abs. 3 ArVNG), § 5 Nr. 5 (Artikel 2 § 22 
Abs. 3 AnVNG), § 6 Nr. 3 (Artikel 2 § 17 Abs. 3 
KNVNG in der Fassung des Beschlusses des Aus-
schusses) 
Durch die Änderung des § 1278 RVO, § 55 AVG 
und § 75 RKG werden die Höchstgrenzen, die beim 
Zusammentreffen von Renten aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung mit Renten aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung von der Summe aus bei-
den Renten nicht überschritten werden dürfen, her-
abgesetzt. Die Herabsetzung trägt der Entwicklung 
der Belastungsquote bei den Arbeitnehmereinkom-
men Rechnung. 

Durch die Herabsetzung der Kumulierungsgrenzen 
entstehen geringere Aufwendungen. Die Entlastung 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung soll 
nicht dem Bund, sondern der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten zugute kommen. 
Dies wird durch eine Änderung des § 1314 RVO, 
§ 93 AVG und § 104 RKG dahingehend erreicht, daß 
der Anteil der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten an den Aufwendungen für die 
knappschaftliche Krankenversicherung der Rentner 
von 27 v. H. auf 25 v. H. herabgesetzt wird. 

Die Übergangsregelung zu der Änderung der Ku-
mulierungsgrenzen geht in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten von dem Grund-
satz aus, daß sie nur für Versicherungsfälle gilt, die 
nach dem 31. Dezember 1978 eintreten. Wegen der 
Besonderheiten in der knappschaftlichen Renten-
versicherung gilt die Neuregelung in diesem Be-
reich auch für vor dem 1. Januar 1979 eingetretene 
Versicherungsfälle, wenn der Unfall, der die Rente 
der gesetzlichen Unfallversicherung auslöst, nach 
dem 31. Dezember 1978 eingetreten ist. Allerdings 
wird, — gemeinsam für alle Zweige der gesetz-
lichen Rentenversicherung — beginnend mit der 
Rentenanpassung zum 1. Januar 1979, der Besitz-
stand bei den Bestandsrenten abgeschmolzen. Die 
Abschmelzung soll in der Weise erfolgen, daß in 
den Fällen, in denen § 1278 RVO, § 55 AVG, § 75 
RKG in der bis zum 31. Dezember 1978 geltenden 
Fassung zur Anwendung gekommen ist, die Summe 
aus den Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und der gesetzlichen Unfallversicherung 
zum 1. Januar 1979 höchstens um 4,5 v. H. und zum 
1. Januar 1980 und 1. Januar 1981 jeweils höchstens 
um 4 v. H. steigen soll; ein stärkerer Anstieg des 
Jahresarbeitsverdienstes (z. B. um 6,9 v. H. zum 
1. Januar 1979) bleibt also außer Betracht. Dadurch 
wird sichergestellt, daß die Gesamtleistung aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung und aus der ge-
setzlichen Unfallversicherung nur in dem Umfange 
steigt, wie dies den Anpassungen in der gesetz-
lichen Rentenversicherung entspricht. 

Die Anhebung der Höchstgrenzen erfolgt allerdings 
dann nicht, wenn die Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder die Rente aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung nicht der Anpassung un-
terliegen würde. Das ergibt sich aus dem letzten 
Halbsatz in Satz 1 von Artikel 2 § 23 Abs. 3 ArVNG 
und den entsprechenden Vorschriften für die Ange-
stelltenversicherung und knappschaftliche Renten-
versicherung. Beispielsweise wird in einem Fall, 
in dem der Versicherungsfall und der Unfall im 
Jahre 1978 eingetreten sind, zum 1. Januar 1979 
weder die persönliche Rentenbemessungsgrundlage 
noch der Jahresarbeitsverdienst angehoben, weil 
zum 1. Januar 1979 weder die Rente aus der Ren-
tenversicherung noch die Rente aus der Unfallver-
sicherung der Anpassung unterliegt. In diesem Bei-
spiel wird der Jahresarbeitsverdienst auch zum 
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1. Januar 1980 nicht angehoben; vielmehr wird die 
Rente aus der Unfallversicherung erstmals zum 
1. Januar 1981 angepaßt. Ist in diesem Fall der 
Jahresarbeitsverdienst der für die Höchstbegren-
zung maßgebende Betrag und wird er im Jahre 
1980 nicht von der angehobenen persönlichen Ren-
tenbemessungsgrundlage überholt, kann die Ge-
samtleistung frühestens zum 1. Januar 1981 steigen. 
Mit dem letzten Satz von Artikel 2 § 23 Abs. 3 
ArVNG und den entsprechenden Vorschriften für 
die Angestelltenversicherung und knappschaftliche 
Rentenversicherung wird der Zielsetzung in Arti-
kel 1 § 2 Abs. 1 Satz 2, § 4 Abs. 1 Satz 2 des Ge-
setzentwurfs entsprochen. 

Die weitere Abschmelzung des Besitzstandes bei 
den Bestandsrenten, ggf. die volle Erstreckung des 
§ 1278 RVO, § 55 AVG, § 75 RKG in der am 1. Ja-
nuar 1979 geltenden Fassung auf den Rentenbe-
stand, bleibt dem Rentenanpassungsgesetz für das 
Jahr 1982 vorbehalten. 

Versicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit der 
Beschäftigung 

Zu Artikel 2 § 9, Artikel 4 § 1 Nr. 6 

Die Änderung ermöglicht eine praktikablere Hand-
habung bei der Erfassung von zeitlich begrenzten 
Beschäftigungsverhältnissen. Damit entfällt die Not-
wendigkeit einer Sonderregelung für Beschäftigun-
gen in privaten Haushalten. Im übrigen wird auf die 
Begründung im Allgemeinen Teil (IV 2.) dieses Be-
richts verwiesen. 

Krankenversicherung der Rentner 

Zu Artikel 3 § 1 Nr. 6 (§ 385 Abs. 2 RVO) 

Die Ergänzung stellt sicher, daß für den versicherten 
Rentner die aus seiner Rente aus der Rentenver-
sicherung der Arbeiter oder der Angestellten zu lei-
stenden Beiträge. zum Beginn der Rechtsänderung 
durch die vorgesehene Rentenerhöhung weitgehend 
ausgeglichen werden. 

Zu Artikel 3 § 1 Nr. 19 (§ 1394 RVO), § 2 Nr. 11 
(§ 117 AVG) 
Die Rentenerhöhung aus Anlaß der KVdR-Neurege-
lung im Jahre 1982 soll entsprechend dem heutigen 
KVdR-Beitragsverfahren jeweils am Monatsanfang 
verrechnet werden, nicht dagegen bereits am Ende 
des vorhergehenden Monats mit den Postvorschüs-
sen. Sie müssen daher aus der Regelung über die 
Postvorschüsse herausgenommen werden; an der 
Zurechnung der Rentenerhöhung zur einzelnen Rente 
ändert sich dadurch nichts. 

C. Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen der Rentenanpas-
sung und der übrigen im Gesetzentwurf enthaltenen 
Regelungen sowie der anderen vom Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung gefaßten Beschlüsse sind 
im einzelnen in Abschnitt „D. Kosten" des diesem 
Gesetzentwurf vorangestellten Vorblatts dargestellt, 
auf das verwiesen wird. 

Bonn, den 31. Mai 1978 

Franke 
Glombig 
Schmidt (Kempten) 
Berichterstatter 


